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125. Sitzung 

Bonn, den 30. April 1964 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 9.01 Uhr 

Vizepräsident Dr. Dehler: Die Sitzung ist er-
öffnet. 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung soll 
die heutige Tagesordnung erweitert werden um 
die 

Erste Beratung des von den Fraktionen der 
CDU/CSU, SPD, FDP eingebrachten Entwurfs 
eines Dritten Gesetzes zur Verlängerung der 
Geltungsdauer des Gesetzes über die Sicher-
stellung von Leistungen auf dem Gebiet der 
gewerblichen Wirtschaft (Drucksache IV/2210). 

Das Haus ist damit einverstanden; es ist so be-
schlossen. 

Ich schlage vor, daß wir die Überweisung dieser 
Vorlage an den Wirtschaftsausschuß sofort vorneh-
men. Wer für die Überweisung des Gesetzentwurfs 
an den Wirtschaftsausschuß ist, der gebe bitte ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Es ist so beschlos-
sen. 

Vielleicht darf ich jetzt ein Wort zur Reihen-
folge der zu behandelnden Punkte sagen. Es ist ver-
einbart worden, heute nach der Fragestunde in der 
zweiten Beratung des Gesetzentwurfs zur Änderung 
mietrechtlicher Vorschriften fortzufahren und nach 
der Verabschiedung dieses Gesetzes und der Be-
schlußfassung über den Initiativgesetzentwurf der 
SPD zur Änderung des § 556 a BGB zuerst alle Fi-
nanzvorlagen aufzurufen, das sind die Tagesord-
nungspunkte 17, 27, 36, 43, 44, 45, 46, 47 und da-
nach die Tagesordnungspunkte 25, 39, 42, 46 bis 
60. — Das Haus ist auch damit einverstanden. 

Die folgenden amtlichen Mitteilungen werden 
ohne Verlesung in den Stenographischen Bericht 
aufgenommen: 

Der Herr Bundesminister der Finanzen hat am 23. April 1964 
unter Bezug auf den Beschluß des Bundestages vom 15. Mai 1963 
darüber berichtet, ob die Hypothekengewinnabgabe finanz-
schwacher Turn- und Sportvereine, soweit sie durch die Abgabe-
schuld erheblich belastet sind, auf Antrag erlassen werden kann. 
Sein Schreiben wird als Drucksache IV/2208 verteilt. 

Der Herr stellvertretende Vorsitzende des Außenhandelsaus-
schusses hat am 27. April 1964 mitgeteilt, daß der federführende 
Außenhandelsausschuß und der mitbeteiligte Ausschuß für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten die nachstehenden Verordnun-

gen zur Kenntnis genommen und  keine Bedenken erhoben haben: 

Verordnung Nr. 23/64/EWG vom 4. März 1964 über die Fest

-

setzung der Abschöpfungsbeträge gegenüber dritten Ländern 
für Schweine sowie Schweinefleisch enthaltende Erzeugnisse 

für Einfuhren, die vom 1. April bis zum 30. Juni 1964 ge-
tätigt werden (Amtsblatt S. 692/64) 

Verordnung Nr. 33/64/EWG des Rats vom 25. März 1964 zur 
Verlängerung der Geltungsdauer der Verordnung Nr. 85/63/ 
EWG des Rats über die Festsetzung der Einschleusungspreise 
und der Zusatzbeträge sowie der Übergangsbestimmungen 
für Teilstücke von Schweinen sowie Schweinefleisch enthal-
tende Zubereitungen und Konserven (Amtsblatt S. 813/64) 

Verordnung Nr. 34/64/EWG des Rats vom 25. März 1964 zur 
Änderung des Warenverzeichnisses für einige Schweine-
fleischerzeugnisse (Amtsblatt S. 814/64). 

Wir beginnen mit der 

Fragestunde (Drucksache IV/2202). 

Wir waren gestern bei den Fragen aus dem Ge-
schäftsbereich des Bundesministers des Innern ste-
hengeblieben. Ich rufe auf die Frage V/3 — des 
Abgeordneten Dr. Müller-Emmert: 

Welche Maßnahmen beabsichtigt die Bundesregierung zu er-
greifen, um der von ihr festgestellten ständigen Zunahme der 
Rauschgiftdelikte (vgl. Protokoll der 114. Sitzung des Deutschen 
Bundestages, S. 5190) entgegenzuwirken? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Durch die 
Aufdeckung mehrerer Rauschgiftfälle zu Beginn die-
ses Jahres ist in der Öffentlichkeit der Eindruck 
entstanden, daß die Rauschgiftkriminalität in der 
Bundesrepublik beträchtlich zugenommen habe. 
Diese Schlußfolgerung läßt sich daraus jedoch nicht 
ziehen. Ich habe auch in der Fragestunde vom 12. Fe-
bruar 1964 nicht von einer ständigen Zunahme der 
Rauschgiftdelikte gesprochen, obwohl die Angele-
genheit durchaus die Aufmerksamkeit der Justiz-
behörden verdient. Nach einem beachtlichen Absin-
ken der Rauschgiftkriminalität in den Jahren 1953 
bis 1961 ist zwar in der Polizeilichen Kriminalstati-
stik für 1962 eine leichte Zunahme festzustellen. 
Erfreulicherweise bringen die neuesten Zahlen für 
1963 wieder eine leichte Abnahme, so daß man, 
auch wenn man die Dinge nach wie vor sehr auf-
merksam beobachten muß, nicht sagen kann, daß es 
sich um einen zunehmenden Komplex handelt. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Müller-Emmert. 

Dr. Müller-Emmert (SPD) : Herr Präsident, keine 
Zusatzfrage, nur die Frage, ob nicht meine Frage 
beantwortet werden kann. Ich habe doch die Frage 
gestellt, welche Maßnahmen die Bundesregierung 
zu ergreifen gedenkt. 
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Höcherl, Bundesminister des Innern: Ja, ich bin 
folgender Meinung. Nachdem sich aus der neuesten 
Statistik ergibt, daß die Zahlen im Abnehmen be-
griffen sind, scheinen die bisherigen Maßnahmen 
wohl das Richtige zu sein. Im übrigen ist eine Be-
kämpfung in erster Linie natürlich Sache der Län-
der. Nur soweit bei der polizeilichen Bekämpfung 
ein Zusammenwirken notwendig ist, wird das Bun-
deskriminalamt tätig. Dafür gibt es vor allem per-
sonelle Wünsche, die ich sehr bald hoffe von dem 
Hohen Hause bewilligt zu bekommen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Müller-Emmert. 

 

Dr. Müller-Emmert (SPD) : Herr Minister, wür-
den Sie im Zusammenwirken mit dem Herrn Justiz-
minister überprüfen, ob die Rauschgiftdelikte nicht 
in der Weise wirksam bekämpft werden können, 
daß der Strafrahmen des derzeit geltenden Opium-
gesetzes, der von einem Tag Gefängnis bis zu drei 
Jahren Gefängnis geht, dahingehend verschärft 
wird, daß ein Mindeststrafrahmen beispielsweise 
von drei Monaten oder von sechs Monaten Gefäng-
nis eingeführt und der Höchststrafrahmen auf fünf 
Jahre erhöht wird, so wie dies in vielen anderen 
ausländischen Staaten schon der Fall ist? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Ich bin der 
Meinung, Herr Kollege, daß wir im Strafrechtsbe-
reich ohne zwingenden Anlaß keine Sondergesetze 
machen sollten. Der Strafrahmen bis zu drei Jahren 
ist im übrigen gar nicht so bescheiden, wenn er von 
den Gerichten bei entsprechenden Voraussetzun-
gen ausgenutzt wird. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage, 
Herr Abgeordneter Müller-Emmert. 

Dr. Müller -Emmert (SPD) : Herr Minister, sind 
die von Ihnen in der Sitzung vom 12. Februar 1964 
für möglich gehaltenen personellen Mängel bei der 
Zentralstelle beim Bundeskriminalamt und bei den 
Rauschgiftdezernaten der Landeskriminalämter in-
zwischen beseitigt worden? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Herr Kol-
lege, für Mängel im Landesbereich bin ich nicht zu-
ständig. Was unseren Bereich betrifft, hoffe ich, in 
den allernächsten Tagen eine neue Verordnung 
über die Laufbahnen bei der Bundeskriminalpolizei 
zu erreichen, die einen Anreiz für geeignete Kräfte 
aus dem Länderbereich bietet und die personelle 
Auffüllung erleichtert. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Wir kommen zur 
Frage V/4 — des Herrn Abgeordneten Schmidt 
(Kempten) — : 

Womit glaubt die Bundesregierung rechtfertigen zu können, 
daß für die Festlegung der Ortsklassen die am 25. September 
1956 festgestellte Durchschnittsraummiete auch heute noch maß-
gebend ist? 

Bitte, Herr Minister. 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Herr Kol-
lege, die Richtlinien werden in dem sogenannten 
Richtlinienausschuß, dem auch Abgeordnete des 
Hohen Hauses angehören, bestimmt. Es ist also nicht 
allein Sache der Bundesregierung, solche Richtlinien 
festzulegen; es ist vielmehr eine Gemeinschaftsar-
beit. Im übrigen ist auch der Bundesregierung, wie 
dem Ausschuß, keineswegs entgangen, daß die Richt-
linien jeweils fortgeschrieben werden müssen. Das 
ist im Herbst 1962 geschehen durch eine Änderung 
der Ortsklassenrichtlinien durch die Richtlinienkom-
mission gemeinsam mit Abgeordneten aller Frak-
tionen dieses Hohen Hauses. Dabei wurde insbe-
sondere die Durchschnittsraummiete eines jeden 
Ortes durch einen Zuschlag von 10 DPf für jedes 
volle Prozent der den Bundesdurchschnitt überstei-
genden Wohnungszugänge korrigiert. 

Im übrigen sind ja in der Frage des Ortszuschla-
ges einige andere Überlelgungen im Gange, die viel

-

leicht demnächst sehr konkrete Formen annehmen 
werden, so daß viele Beschwerden auf diesem Sek-
tor gegenstandslos werden.  

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage. 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Herr Minister, sind 
Sie wirklich der Meinung, daß diese Fortschreibung, 
die ja einmal einen zehnprozentigen Werks- oder 
Dienstwohnungsanteil und zum zweiten einen Zu-
gang über dem Bundesdurchschnitt vorsieht, die 
Mietentwicklungen voll abdeckt, beispielsweise in 
Fremdenverkehrsorten usw., wo diese notwendigen 
Wohnungsquoten nicht vorhanden sind? 

 
Höcherl, Bundesminister des Innern: Herr Kol-

lege, mir gefällt die Regelung so  wenig  wie Ihnen, 
und weil sie mir nicht gefällt, werde ich sie dem-
nächst zu ändern versuchen; ich brauche dann die 
Zustimmung des Hohen Hauses. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Zu-
satzfrage. 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Haben Sie wirklich, 
Herr Minister, bis 1964 warten müssen, um 1956 
gültige, heute aber überholte Richtlinien einmal ab-
ändern zu können und eine bessere Entwicklung zu 
bekommen? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Wir haben 
die Praxis, daß wir die Dinge jeweils am 1. Januar 
eines Jahres regeln. Bis dahin dürfte die entschei-
dende Änderung, auf die ich schon wiederholt hin-
gewiesen habe, in Kraft getreten sein. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ich rufe die Frage 
V/5 — des Herrn Abgeordneten Dr. Krümmer — auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß nach Pressemeldungen 
ein Gastarbeiter, angeregt durch die Fernseh-Kriminalserie „Das 
Halstuch", eine junge Deutsche mit ihrem Shawl erwürgt hat? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Darf ich die 
Fragen 5 und 6 zusammen beantworten? 
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Vizepräsident Dr. Dehler: Einverstanden! Ich 
rufe auch Frage V/6 — des Abgeordneten Dr. Kum-
mer — auf: 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um der Gefahr 
entgegenzuwirken, daß von gewissen deutschen Fernsehsendun-
gen Anreize zu verbrecherischen Handlungen ausgehen? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Im Jahre 
1962 sind in zwei Fällen Frauen mit einem Hals-
tuch ermordet worden. Bei den Tätern handelte es 
sich um deutsche Staatsangehörige. In der Nacht 
zum 16. April 1964 soll laut Pressenotiz vom 
24. April 1964 der 27jährige italienische Arbeitneh-
mer Angelo Vella in Saarbrücken eine 23jährige 
Serviererin mit ihrem eigenen Halstuch erdrosselt 
und anschließend beraubt haben. Der Italiener soll 
— so heißt es — verhaftet worden sein, jedoch die 
Tat bestreiten. 

Ob ein Zusammenhang mit der Fernsehkriminal
-serie „Das Halstuch" besteht, läßt sich der Presse-

meldung nicht entnehmen. Ebenso weiß ich nicht, ob 
in den eingangs genannten Fällen die Fernsehkrimi-
nalserie „Das Halstuch" zu den Morden angeregt 
hat. Weitere Ermittlungen waren wegen der Kürze 
der Zeit nicht möglich. Falls Sie es wünschen, bin 
ich gerne bereit, weitere Erhebungen anzustellen 
und mich dabei der, Hilfe meines Nachbarn zur Rech-
ten zu bedienen, der in erster Linie für solche Fra-
gen zuständig ist. 

Dr. Krümmer (FDP) : Ich wäre Ihnen dankbar, 
Herr Minister, wenn Sie das tun wollten. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Frage V/7 — des 
Abgeordneten Felder —: 

Ist der Bundesregierung der Plan bestimmter Kreise bekannt, 
den amerikanischen Professor David L. Hoggan, den Verfasser 
des Buches „Der erzwungene Krieg", demnächst auf besonders 
spektakuläre Weise öffentlich zu ehren? 

Bitte sehr, Herr Minister. 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Darf ich 
beide Fragen des Herrn Abgeordneten Felder zu-
sammenfassen? Das wäre zweckmäßig. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Frage V/8 — des 
Abgeordneten Felder —: 

Weiß die Bundesregierung, daß Professor Hoggan mit seinem 
Buch „Der erzwungene Krieg" den von deutschen und inter-
nationalen Historikern von Rang als unerhörte Geschichts-
klitterung bezeichneten Versuch macht, Hitler die Verantwortung 
für den zweiten Weltkrieg abzunehmen, und daß also die ge-
plante Ehrung nur der Versuch einflußreicher rechtsradikaler 
Gruppen sein kann, in der deutschen Öffentlichkeit eine neue, 
in ihren Auswirkungen auf unsere demokratisch-politische Stabi-
lität sehr gefährliche Geschichtslegende aufzubauen? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Zur ersten 
Frage: Diese Pläne sind der Bundesregierung seit 
geraumer Zeit bekannt. 

Zur zweiten Frage: In der Beurteilung der Hog-
ganschen Thesen und der Ausbeutung seines Wer-
kes durch rechtsradikale Kreise in der Bundesrepu-
blik bin ich mit Ihnen einig. Ich würde nur im Unter-
schied zu Ihnen diese Kreise nicht als einflußreich 
bezeichnen, und ich hoffe, daß sie auch niemals ein-
flußreich sein werden. Was wir dazu beitragen kön-
nen, wird geschehen. Im übrigen darf ich Ihnen mit

-

teilen, daß wir im Innenministerium diesen Vor-
gang nach sehr vielen rechtlichen Gesichtspunkten 
auf Grund von Mitteilungen des Verfassungsschutz-
amtes untersucht haben. Wir sind leider nicht zu 
den praktischen Lösungen gekommen, die wir sehr 
gern getroffen hätten. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Felder. 

Felder (SPD) : Herr Minister, Sie sind also nach 
dem, was Sie soeben gesagt haben, der Meinung, 
daß es sich hier wirklich um einen groben Unfug 
handelt, der unser Ansehen auch bei unseren west-
lichen Partnern zu schädigen in der Lage ist? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Ja, ich bin 
der Meinung. Das Bundesinnenministerium betreut 
mit noch anderen Einrichtungen auch das Institut 
für Zeitgeschichte. Dieses Institut hat sich in einer 
Gegendarstellung, die eine sehr weite Verbreitung 
gefunden hat, zur Widerlegung dieser Thesen in 
einer sehr eindrucksvollen Schrift entschlossen. Ich 
werde Veranlassung nehmen, dieser Gegenschrift 
eine weite Verbreitung über die Bundeszentrale für 
politische Bildung zu sichern. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage, 
Herr Abgeordneter Felder. 

Felder (SPD) : Herr Minister, würden Sie es nicht 
für zweckmäßig halten — ich komme damit auf eine 
Frage zurück, die ich schon 1962 gestellt habe, die 
aber damals keine ausreichende Beantwortung ge-
funden hat —, daß in Zusammenhang mit diesen 
Vorgängen die Kultusminister der Länder ersucht 
werden, darauf hinzuweisen, daß das Buch von Hog-
gan keine Verwertung im Geschichtsunterricht in 
unseren höheren Lehranstalten findet? Das Buch ist 
nämlich, worauf ich ausdrücklich aufmerksam mache, 
im Verlag der Deutschen Hochschullehrerzeitung 
verlegt worden. 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Nun, für 
den Verlag bin ich nicht haftbar. Ich nehme aber 
an, daß die Länder von sich aus — ohne einen der-
artigen Hinweis — schon wissen, was sie zu tun ha-
ben. Im übrigen gibt es eine vorbildliche Zusam-
menarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bil-
dung, die in diesem Fall wirksam sein wird. Es 
macht sich immer schlecht, wenn man jemanden auf 
etwas aufmerksam machen will oder soll, was er 
von sich aus zu begreifen durchaus in der Lage ist. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Zu einer Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Sänger. 

Herr Abgeordneter Felder, Sie haben an sich noch 
zwei Zusatzfragen. 

Bitte, Herr Abgeordneter Sänger. 

Sänger (SPD) : Herr Bundesminister, es  ist Ihnen 
doch sicher bekannt, daß dieses Buch von Hoggan 
in keinem amerikanischen Verlag, sondern einzig in 
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einem deutschen erscheinen konnte und daß es nicht 
das einzige Buch ähnlicher Tendenz ist, das auf 
diese Weise eben nur bei uns erscheint, nicht im 
Ausland? Was kann getan werden, um die doch 
sehr schädlichen Folgen für unsere politische Auf-
gabe und Arbeit und für unser Ansehen in der Welt 
zu verhindern? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Ja, mir ist 
der Vorgang bekannt. Mir ist auch bekannt, daß das 
Buch hier und nicht im Heimatland des Autors ver-
legt worden ist. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, daß 
das Institut für Zeitgeschichte, das vom Bundes-
innenministerium betreut wird, eine sehr fundierte 
Gegenschrift veranlaßt hat, die der Öffentlichkeit 
schon in einem sehr weiten Ausmaße zugänglich 
gemacht worden ist. Ich werde über die Bundes-
zentrale für politische Bildung noch Weiteres tun, 
um dem schädlichen Einfluß zu begegnen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Felder, eine Zusatzfrage zu den beiden Fragen. 

Felder (SPD) : Herr Minister, ist Ihnen auch be-
kannt, daß die Ehrung vom Rhein-Ruhr-Club vor-
genommen wird, und sind Sie nicht auch der Mei-
nung, daß es sehr bedenklich erscheint, daß eine 
solche Vereinigung auf diese Weise politische 
Geschichtsklitterung begünstigt? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Herr Kol-
lege, ich würde Ihnen empfehlen, diese Meinung, 
die ich teile, dem Rhein-Ruhr-Club mitzuteilen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Noch eine Zusatz-
frage dazu, Herr Abgeordneter Metzger. 

Metzger (SPD) : Herr Minister, hat die Bundes-
regierung nicht die Möglichkeit, durch ihre Kanäle 
dem Rhein-Ruhr-Club auch ihre Meinung kundzu-
tun? Muß man das einem einzigen Abgeordneten 
überlassen? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Herr Kol-
lege Metzger, wenn Sie genau Obacht gegeben hät-
ten, hätten Sie gehört, daß ich diese Meinung teile. 
Sie dürfte zweifellos veröffentlicht werden. Das ist 
ein sehr passender Weg für eine solche Mitteilung. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Durch Zufall weiß 
ich, daß bei dieser Veranstaltung im „Rhein-Ruhr-
Club" ein Korreferent, der Herr Dr. Jacobsen, auf-
treten wird, der sicher Herrn Hoggan das Leben 
nicht leicht machen wird. 

Ich rufe dann die Frage V/9 — des Abgeordneten 
Kaffka — auf: 

Ist es richtig, daß der Vertreter der Bundesregierung vor dem 
Bundesverfassungsgericht (Verhandlung am 8. Oktober 1963 —
1 BvR 108/62) die Wiedergutmachung als Ausdruck der Fürsorge 
und nicht als eine Rechtspflicht definiert hat? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Die Bundes-
regierung hat  in  ihrer schriftlichen Stellungnahme 
vom 25. Juli 1962 gegenüber dem Bundesverfas-
sungsgericht in der Verfassungsbeschwerdesache  

der Frau Maria Frost Wiedergutmachungsansprüche 
als Ansprüche bezeichnet, die der Staat seinen Bür-
gern in Erfüllung seiner Fürsorgepflicht einräumt 
und die deshalb nicht unter die Eigentumsgarantie 
des Art. 14 des Grundgesetzes fallen. Es ist aber mit 
einer solchen Erklärung keineswegs angezweifelt, 
daß es sich bei den Wiedergutmachungsansprüchen 
um echte Rechtsansprüche handelt, sondern es ist 
nur — im Einklang mit der ständigen Rechtspre-
chung — zu der Frage der Anwendbarkeit des 
Art. 14 des Grundgesetzes Stellung genommen wor-
den. 

Es handelt sich bei der Formulierung „Ansprüche 
in Erfüllung einer Fürsorgepflicht" keineswegs 
— ich glaube, das ist eine Verwechslung Ihrerseits 
— um eine Bezeichnung, nach der hier Fürsorge-
ansprüche begründet sein sollen. Fürsorgepflicht 
und Fürsorgeansprüche sind vielmehr zwei verschie-
dene Dinge im Rechtssinne; es sind termini technici, 
die ich Sie bitte auseinanderzuhalten. 

Die Bundesregierung hat — zusammen mit dem 
ganzen Haus — die Rechtsauffassung in dieser Frage 
nicht nur eindeutig dargelegt, sondern auch in  der 
Praxis in einer von der ganzen Welt, vor allem 
auch von den Betroffenen anerkannten Weise erfüllt. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Kaffka, eine Zusatzfrage. 

Kaffka (SPD) : Herr Minister — darf ich noch ein-
mal ganz präzise fragen —, betrachtet die Bundes-
regierung mit der Bezeichnung „Fürsorgepflicht" den 
Anspruch auf Wiedergutmachung als einen echten 
Rechtsanspruch oder als einen Gegenstand der 
sogenannten darreichenden Verwaltung? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Als einen 
echten Rechtsanspruch. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Keine weiteren Fra-
gen. — Ich danke Ihnen, Herr Minister. 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundes-
ministers  der Justiz, und 'zwar zunächst zur Frage 
VI/1 —'des Abgeordneten Dr. Kohut —: 

Welchen Anteil von seinem Arbeitsverdienst erhält der im 
Arbeitseinsatz befindliche Strafgefangene ausbezahlt? 

Bitte, Herr Minister! 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Einen 
Arbeitsverdienst wie ein freier Arbeiter erhält der 
Strafgefangene nicht. Wir gehen ja davon aus, daß 
der Strafgefangene die Kosten seiner Unterbringung 
in der Strafanstalt bezahlen muß. Infolgedessen 
fließt der Ertrag seiner Arbeit in die Staatskasse. 

Wenn der Strafgefangene die ihm zugewiesene 
Arbeit verrichtet oder wenn er ohne Verschulden 
nicht arbeiten kann, so hat  dies  zur Folge, daß 
Kosten der Vollstreckung dann nicht erhoben wer-
den. Man könnte also in diesem beschränkten Um-
fang sagen: Der Arbeitsverdienst wird gegen die 
Kosten der Vollstreckung aufgerechnet. 

Darüber hinaus aber erhält der Gefangene eine 
Arbeitsbelohnung, wenn er leistet, was von ihm 
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gefordert wird, und er kann, wenn seine Arbeit 
besondere Anerkennung verdient, eine Leistungs-
belohnung erhalten. Beides ist verhältnismäßig ge-
ring. Die Arbeitsbelohnung schwankt — nach den 
Ländern unterschiedlich — zwischen einer halben 
und einer Mark am Tag, die Leistungsbelohnung be-
trägt monatlich höchstens 20 DM. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Kohut. 

Dr. Kohut (FDP) : Würde ein Strafgefangener, 
wenn er auf einem Bau arbeitet, dort nach dem Ta-
riflohn entlohnt, der dafür festgesetzt ist? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Nein, es 
gilt für ihn die Regelung, die ich geschildert habe. 

Dr. Kohut (FDP) : Die Staatskasse erhält doch 
wohl den Tariflohn, und der Gefangene erhält nichts 
ausbezahlt?! 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Den  vol-
len Tariflohn erhält die Staatskasse wohl auch nicht. 

Dr. Kohut (FDP) : Ist es dann so, Herr Minister, 
daß der Strafgefangene im Arbeitseinsatz die üb-
lichen Löhne unterbietet? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Das kann 
man nicht sagen, weil tatsächlich der Strafgefangene 
im Arbeitseinsatz selbstverständlich nicht dieselbe 
Arbeit leistet wie ein freier Arbeiter; das ist eine 
alte Erfahrung.  

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Frau Abgeordnete Dr. Diemer -Nicolaus. 

Frau Dr. Diemer -Nicolaus (FDP) : Herr Mini-
ster, ist Ihnen bekannt, daß die Frage, ob die Ar-
beitsverdienste im Strafvollzug gegebenenfalls ge-
ändert werden sollen, damit auch zivilrechtliche An-
sprüche befriedigt werden können, zur Zeit beraten 
wird, und zwar im Zusammenhang mit der Reform 
der Strafvollzugsbestimmungen und mit der Reform 
des Strafrechts? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Auf die-
sen Punkt wollte ich im Zusammenhang mit der 
zweiten Frage des Herrn Kollegen Kohut eingehen. 

 
Vizepräsident Dr. Dehler: Ich rufe auf die 

Frage VI/2 — des Abgeordneten Dr.  Kohut —: 
Warum wird es einem Strafgefangenen nicht ermöglicht, durch 

seinen Arbeitsverdienst während der Haft zivilrechtliche Ver-
pflichtungen, vor allem Unterhaltsverpflichtungen, Schadenersatz-
verpflichtungen, die sich aus seiner Straftat ergeben, zu erfüllen? 

Bitte, Herr Minister. 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Der Ge-
fangene kann die Hälfte der Arbeitsbelohnung, von 
der ich vorhin gesprochen habe, und die Leistungs-
belohnung zur Unterstützung seiner Angehörigen  

und zum Ersatz des durch die Tat verursachten Scha-
dens verwenden. 

Die Entwicklung auf diesem Gebiet — und nun 
komme ich auf das zurück, was Frau Kollegin Die-
mer-Nicolaus soeben gesagt hat — geht dahin, die 
Arbeit der Gefangenen der freien Arbeit anzuglei-
chen, soweit das irgend möglich ist. Diese Entwick-
lung ist aber, abgesehen vom Jugendstrafvollzug, 
noch nicht weit fortgeschritten, daß es ,dem Gefan-
genen jetzt schon ermöglicht werden könnte, in grö-
ßerem Umfang als bisher die erwähnten Leistungen 
aus dem Arbeitsverdienst während des Freiheits-
entzugs zu erbringen. Die damit zusammenhängen-
den Probleme werden bei der Vorbereitung eines 
Vollzugsgesetzes im Rahmen der Großen Straf-
rechtsreform geprüft. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
der Frau Abgeordneten Dr.  Kiep -Altenloh. 

Frau Dr. Kiep -Altenloh (FDP) : Herr Bundes-
minister, halten Sie es für richtig, daß in den Straf-
vollzugsanstalten, wo ja außer diesen Handwerkern, 
die verschiedenartig praktisch beschäftigt werden 
können, auch ein großer Teil Inhaftierter ,sind, die 
aus Schreibberufen und ähnlichen Berufen kommen, 
diese handwerklich Beschäftigten so sehr viel höher 
als die anderen entlohnt werden dürfen, wenn die 
Änderung, auf die die Anfrage von Herrn Dr. Kohut 
abgezielt, Wirklichkeit würde? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Ich habe 
schon zum Ausdruck ,gebracht, daß die Frage der Ge-
fangenenarbeit und ihre Entlohnung immer sehr pro-
blematisch ist. Wenn man  das  zusammen sieht mit 
dem zweifellos vorhandenen Bedürfnis, daß der Ge-
fangene den angerichteten Schaden wiedergut-
machen soll, dann muß man, glaube ich, das Schwer-
gewicht nicht so sehr auf die Gefangenenarbeit legen 
und darauf, daß der Gefangene die  Entlohnung ab-
führen und verwenden kann, sondern man muß das 
Schwergewicht auf die Maßnahmen legen, die man 
z. B. bei einem Urteil zur Bewährung ergreifen kann, 
indem man dem Verurteilten Auflagen macht, oder 
auch bei bedingter vorzeitiger Entlassung. Auch hier 
können Auflagen gemacht werden, und diese Auf-
lagen können z. B. darin bestehen, daß er den an-
gerichteten Schaden wiedergutmacht. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Rutschke zu einer Zusatzfrage. 

Dr. Rutschke (FDP) : Herr Minister, wird künftig 
auch berücksichtigt, daß die Einrichtung von Straf-
anstalten oft mehr kostet als die Einrichtung eines 
Krankenhauses? Wird das auch berücksichtigt wer-
den bei der Entlohnung der Strafgefangenen, und 
zwar soweit sie für die Kosten der Unterbringung 
in der Strafanstalt in Anspruch genommen werden? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Das wird 
sicher berücksichtigt. Aber gerade Ihr Hinweis auf 
die Kosten der Strafanstalten zeigt ja auch, wie 
schwierig es ist. Wenn wir etwa den Versuch ma- 
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chen, den Strafgefangenen ihren ganzen Arbeits-
verdienst zur freien Verfügung zu belassen, müs-
sen wir das ganze System umstellen und müssen 
bereit sein, sehr erhebliche Mittel für die Strafan-
stalten zusätzlich aufzubringen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Frau Abgeordnete 
Dr. Kiep -Altenloh zu einer Zusatzfrage. 

Frau Dr. Kiep -Altenloh (FDP) : Herr Bundes-
minister, halten Sie das bisherige System für rich-
tig, bei dem sich die Entlohnung nach dem Verhal-
ten des Gefangenen, nach dem Grad der Resoziali-
sierung, richtet, und halten Sie den von mir er-
wähnten Gesichtspunkt nicht auch für wichtig 
genug, ihn bei dem System der Vergünstigungen 
zu berücksichtigen? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Sicher. 
Dieses System wird immer im Kern bestehenblei-
ben. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Zu einer Zusatz-
frage Frau Dr. Diemer -Nicolaus! 

Frau Dr. Diemer -Nicolaus (FDP) : Herr Mini-
ster, ist es  nicht richtig, daß im Augenblick sämtliche 
zivilrechtlichen Ansprüche, z. B. Schadenersatzan-
sprüche aus Betrug usw., aus Diebstahl, zu kurz kom-
men, wenn leben der Gefangene seine Freiheitsstrafe 
abbüßen muß? Müssen nicht außerdem vielflach auch 
Unterhaltsleistungen durch die  öffentliche Behörde 
erbracht werden — weil eine zufriedenstellende 
Regelung nicht vorhanden ist —, und sollte man 
nicht doch sehr auf das sehen, was im Ausland 
getan worden ist, um den Geschädigten zu einer 
schnelleren Befriedigung ihrer Ansprüche zu ver-
helfen? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Sicher, 
Frau Kollegin, aber ich glaube, es ist immer so: 
Wenn man  an  einer Stelle etwas tut, reißt man  an 

 einer anderen Stelle das Loch auf. Wenn ich dem 
Strafgefangenen ermögliche, seinen Arbeitsverdienst 
zu verwenden, muß der  Staat, wie ich schon vorhin 
sagte, die gesamten Vollstreckungskosten selbst 
tragen. Andererseits muß daran gedacht werden, 
daß der Gefangene, wenn er entlassen wind, eine 
gewisse Rücklage haben soll, damit er nicht sofort 
wieder straffällig wird. Es kommt eben immer wie-
der 'auf die Frage hinaus: Sind wir bereit, erhöhte 
Mittel für den Strafvollzug aufzubringen? 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Zu-
satzfrage der Frau Abgeordneten Dr. Diemer-Nico-
laus. 

Frau Dr. Diemer-Nicolaus (FDP) : Aber ist es 
nicht an  und für sich eine Benachteiligung, daß aus-
gerechnet der schon Geschädigte mit den ihm ent-
stehenden Kosten heutigentags gegenüber den 

 Kosten der öffentlichen Hand zu kurz kommt, und 
sollte man nicht versuchen, zu einer Kompromiß-
lösung zu kommen, die beiden Teilen Rechnung 
trägt? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Sicher-
lich, ich bin  ja nicht der  Ansicht, daß der Gedanke, 
auch dem Geschädigten zu seinem Recht zu verhel-
fen, völlig abgelehnt werden soll. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Ritzel zu einer Zusatzfrage! 

Ritzel (SPD) : Herr Minister, würden Sie  diese ab-
lehnende Haltung auch beibehalten, wenn es sich 
um die Einfüllung von Alimentationsverpflichtungen 
in bezug auf ein uneheliche Kind eines Strafgefan-
genen handelt?  

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Zunächst, 
Herr Kollege Ritzel, nehme ich ja keine ablehnende 
Haltung ein. Ich warne nur vor zu großem Optimis-
mus in der Richtung, daß man allzuviel dafür tun 
könnte, daß der Gefangene während seiner Gefan-
genenzeit sich um die Wiedergutmachung des Scha-
dens bemüht, und ich nenne in dem 'Zusammenhang 
sowohl Wiedergutmachung des Schadens als auch — 
vielleicht habe ich vorhin versäumt, das zu sagen; 
ich möchte es jetzt ausdrücklich nachholen — Unter-
haltsverpflichtungen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage 
des Herrn Abgeordneten Ritzel! 

Ritzel .(SPD): Darf ich das so verstehen, daß ein 
Teil des Arbeitsertrags des Strafgefangenen im Fal-
le einer Alimentationsverpflichtung doch dafür Ver-
wendung finden kann? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Durchaus. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Müller-Emmert! 

Dr. Müller-Emmert (SPD) : Herr Minister, wäre 
es nicht wünschenswert, daß die heute aufgeworfe-
nen Fragen nicht der Strafrechtsreform überlassen 
bleiben, die ja sicher noch lange Zeit erfordern 
wird, sondern daß schon jetzt von Ihrer Seite aus 
entsprechende Schritte unternommen werden, um 
diese Probleme befriedigend zu lösen? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Herr Kol-
lege, ich bin immer der Ansicht, daß die Krönung 
der Strafrechtsreform die Strafvollzugsreform sein 
muß. Aber sie muß logischerweise am Ende stehen. 
Zumindest kann sie erst kommen, wenn wir wissen, 
welche Strafarten das neue Strafrecht bringen wird. 
Denn sonst müssen wir vielleicht die großen Kosten 
für eine Reform des Strafvollzugs zweimal auf-
wenden. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ich rufe auf die 
Frage VI/3 — des Herrn Abgeordneten Dr. Kohut—: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die im „Bayern-Kurier" vom 
11. April 1964, S. 1, nachgedruckte, den Richterstand in der 
Bundesrepublik herabsetzende Äußerung der Wochenzeitung 
„Volksbote" über „Augsteins Leibrichter"? 

Bitte, Herr Minister. 



Deutscher Bundestag — 4. Wahlperiode — 125. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 30. April 1964 	6071 

Dr.  Bucher, Bundesminister der Justiz: Ich habe 
mir auf die Frage des Herrn Abgeordneten Dr. Ko-
hut die genannte Zeitung beschafft. Es heißt dort, 
man dürfe gewisse Dinge nicht sagen, weil „Aug

-

steins Leibrichter" demjenigen, der sie sage, dann 
sicher „einstweilige Verfügungen mit Riesenstreit

-

werten an den Hals hängen würden". 

Ich muß diese Äußerung tatsächlich so auslegen, 
daß hier behauptet wird, es gebe in der Bundes-
republik Richter, die irgend jemandem zuliebe oder 
zuleide bereit seien, dem Betreffenden ohne Rück-
sicht auf das Gesetz einstweilige Verfügungen an 
den Hals zu hängen. 

Die Bundesregierung stellt dazu fest, daß es sol-
che Richter in der Bundesrepublik nicht gibt. Sie 
stellt sich gegenüber solchen Äußerungen vor die 
deutsche Richterschaft. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Kohut! 

Dr. Kohut (FDP) : Ist Ihnen bekannt, Herr Mini-
ster, daß der auch politisch tätige Herausgeber des 
„Bayern-Kuriers" auf einer Kreisversammlung in 
Bad Tölz, als er auf die staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlungen gegen seine eigene Person angespro-
chen wurde, von einem—jetzt zitiere ich wörtlich —
„Amtsverbrechen der Verfolgung Unschuldiger" ge-
sprochen hat, „dessen sich die Bonner Staatsanwalt-
schaft schuldig gemacht habe und das sie nur 
ratenweise einsehe". 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Dr. Kohut, 
diese Frage hat natürlich keinen Bezug zu Ihrer 
Hauptfrage; sie ist keine Zusatzfrage im eigent-
lichen Sinne. 

Dr. Kohut (FDP) : Sie bezieht sich auf den Her-
ausgeber des Blattes, aus dem der Herr Minister 
soeben zitiert hat. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Aber sie hat doch 
keinen Bezug zu dem in der Hauptfrage angeschnit-
tenen Vorfall. 

Dr. Kohut (FDP) : Darf ich eine andere Zusatz-
frage stellen? 

Vizepräsident Dr. Dehler: Bitte. 

Dr. Kohut (FDP) : Ist Ihnen bekannt, ob die 
Wochenzeitung „Volksbote" Unterstützung aus ir-
gendwelchen öffentlichen Töpfchen erhält? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Ich kann 
natürlich nicht auf Anhieb sagen, ob der „Volks-
bote" solche öffentlichen Mittel erhält, aber ich bin 
gern bereit, die Frage zu prüfen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ich rufe auf die 
Fragen VI/4 und VI/5 — des Herrn Abgeordneten 
Rollmann —: 

Wie viele deutsche Kriegsgefangene und volksdeutsche Zivi-
listen sind nach der Kapitulation Deutschlands In Jugoslawien 
ermordet worden? 

Ist es wahr, daß auch der mit dem Bundesverdienstkreuz 
ausgezeichnete ehemalige jugoslawische Botschafter in der Bun-
desrepublik, Dusan Kveder, an in Frage VI/4 bezeichneten 
Verbrechen maßgeblich beteiligt gewesen ist? 

Der Fragesteller hat sich mit schriftlicher Beant-
wortung einverstanden erklärt. Die Antwort liegt 
noch nicht vor. Sie wird nach Eingang im Sitzungs-
bericht abgedruckt. 

Frage VI'6 — des  Herrn Abgeordneten Drachs-
ler —. 

Was hat die Bundesregierung bisher unternommen, um die 
Verbüßung von Verkehrsstrafen getrennt von anderen Häft-
lingen, vor allem von Kriminellen, zu ermöglichen? 

Bitte, Herr Minister. 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: In dem 
Entwurf eines Strafgesetzbuches, der gegenwärtig 
im Deutschen Bundestag behandelt wird, ist für 
Taten geringeren Unrechtsgehalts eine neue Straf-
art, die Strafhaft, bis zur Höchstdauer von 6 Mona-
ten vorgesehen. Diese Strafhaft kommt vor allem 
in Frage für Delikte mit geringerem Unrechtsgehalt, 
bei denen nicht gewissenlos gehandelt wurde, vor 
allem also für den Bereich der Fahrlässigkeitsdelikte 
und hier insbesondere für die leichteren Verkehrs-
straftaten. Im Rahmen der Großen Strafrechtsreform 
werden dann besondere Anstalten für diese Straf-
haft eingerichtet werden müssen. 

Schon jetzt sind die Länder besonders der Frage 
der Trennung von Verkehrstätern und eigentlichen 
Kriminellen nähergetreten. Soweit mir bekannt ist, 
haben Niedersachsen und Baden-Württemberg solche 
Anstalten bereits eingerichtet, die ausschließlich 
dem Vollzug an Fahrlässigkeitstätern vorbehalten 
sind. Das Land Niedersachsen plant die Errichtung 
einer größeren Anstalt für diese Zwecke in-Lingen. 
Das Land Baden-Württemberg beabsichtigt, die  ehe-
maligen Gerichtsgefängnisse in Schopfheim und 
Sinsheim hierfür einzurichten. In Nordrhein-West-
falen sind ebenfalls solche Bemühungen bereits im 
Gange. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Frage VI/7 — des 
Herrn Abgeordneten Felder —: 

Teilt der Herr Bundesjustizminister die auf einer Tagung von 
in- und ausländischen Sachverständigen in Wiesbaden von 
Regierungskriminaldirektor Niggemeyer vom Bundeskriminalamt 
getroffene Feststellung, unsere Strafvollzugsbehörden seien 
nicht in der Lage, die Aufgabe einer Resozialisierung von Straf-
fälligen zu erfüllen, und so werde den aus der Haft Entlassenen 
oft schon von vornherein der Start in ein neues Leben unmög-
lich gemacht? 

Bitte, Herr Minister. 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Nach 
meinen Feststellungen hat Herr Dr. Niggemeyer 
wörtlich folgendes ausgeführt: 

In Kreisen der Strafvollzugspraktiker, aber 
auch in der übrigen Fachwelt ist man der fast 
einhelligen Meinung, daß der heutige Straf-
vollzug in der Bundesrepublik nicht in der Lage 
ist, die ihm zugedachte Resozialisierungsauf-
gabe zu erfüllen. Das liegt einmal an der Über-
füllung der Strafanstalten, zum anderen aber 
auch daran, daß in der Mehrzahl der Fälle eine 
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Bundesminister Dr. Bucher 
systematische individuelle Behandlung der 
Strafgefangenen aus Mangel an Differenzie-
rungsmöglichkeiten, an Zeit oder an geeigne-
tem Material nicht durchzuführen ist. 

Er hat sich dabei berufen auf eine Entschließung 
der Arbeitsgemeinschaft für Reform des Strafvoll-
zugs vom Februar 1959. Die Bezugnahme auf diese 
Entschließung läßt deutlich erkennen, daß der Vor-
tragende auf die Reformbedürftigkeit — deshalb 
habe ich das Wort „heutige" betont — des Straf-
vollzugs aufmerksam machen, jedoch nicht die Mög-
lichkeit der Resozialisierung in unserem Strafvoll-
zug überhaupt in Frage stellen wollte. Er hat sicher 
dabei auch das Problem im Auge gehabt, das der 
Herrr Kollege Drachsler mit seiner vorigen Frage 
aufgeworfen hat. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Felder. 

Felder (SPD) : Ist es richtig, Herr Minister, daß 
heute noch Zuchthäusler und Gefängnisinsassen zu-
sammen mit Jugendlichen im gleichen Gebäudekom-
plex untergebracht sind? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Das halte 
ich für durchaus möglich. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Zu-
satzfrage. 

Felder .(SPD) : Ist es ferner richtig, Herr Minister, 
daß in Haftanstalten für Frauen häufig Prostituierte, 
die eine kurze Freiheitsstrafe verbüßen, mit bisher 
sittlich nicht gefährdeten Jugendlichen zusammen 
untergebracht werden; und was kann geschehen, um 
vor Änderung des Strafvollzugs hier wenigstens 
eine vorsorgende Maßnahme zu treffen? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Ob der 
Zustand, den Sie eben geschildert haben, besteht, 
kann ich nicht sagen; ich habe es noch nicht gehört. 
Wenn es so wäre, wäre es sicher zutiefst zu be-
dauern. 

Was kann geschehen? Es kann nur geschehen, daß 
die Strafvollzugsanstalten der Länder mehr Geld-
mittel erhalten, um die notwendigen Differenzie-
rungen vorzunehmen. Es liegt ja meistens daran, 
daß die Gefängnisse zu klein sind und nicht in aus-
reichender Zahl zur Verfügung stehen, so daß die 
Trennung der verschiedenen Gefangenenkategorien 
dann nicht möglich ist. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Frau Abgeordnete Kiep-Altenloh. 

Frau Dr. Kiep -Altenloh (FDP) : Sehen Sie, Herr 
Bundesminister, nicht auch die Hauptschwierigkeit 
darin, daß die Gefangenen nach der Entlassung nicht 
in eine geeignete Umgebung gebracht werden kön-
nen bzw. in ein Wohnheim, wo sie vor der Gefähr-
dung durch den Umgang in ihrem früheren Per-
sonenkreis geschützt sind? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Es könnte 
sicher auf dem Gebiet der Gefangenenbetreuung 
nach der Entlassung noch vieles getan werden. Es 
fehlt auch der einzelnen Strafanstalt eine Kontrolle 
und ein Überblick darüber, was aus dem Gefan-
genen, den sie entläßt, nachher wird. Ich gebe Ihnen 
also recht, daß hier noch einiges getan werden 
könnte. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Folger! 

Folger (SPD) : Herr Bundesminister, halben Sie 
den Strafvollzug in seiner jetzigen Form, insbeson-
dere in Jugendgefängnissen, nicht für dringend re-
formbedürftig in Richtung auf moderne psycholo-
gische Erkenntnisse und Erfahrungen? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Daß ich 
dieser Ansicht bin, ist, glaube ich, aus den Antwor-
ten auf die Fragen des Herrn Abgeordneten Kohut 
und des Herrn Kollegen Felder zum Ausdruck ge-
kommen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage 
des Herrn Abgeordneten Folger! 

Folger (SPD) : Herr Bundesminister, glauben Sie 
nicht auch, daß das polizeiliche Führungszeugnis in 
seiner jetzigen Art den einmal Gestrauchelten beim 
Start in ein neues Leben sehr hinderlich ist? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Dies ist 
in dem Zusammenhang eine sehr weitgehende 
Frage. Ich glaube, ich kann sie so allgemein jetzt 
nicht beantworten. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ich rufe auf die 
Frage VI/8 — des Herrn Abgeordneten Dröscher —: 

Wie weit sind die Bemühungen gediehen, notleidenden Opfern 
von Verkehrsunfällen, bei denen die Täter Fahrerflucht begin-
gen und unerkannt blieben, eine Versorgung zu gewähren? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Wenn bei 
einem Verkehrsunfall der verantwortliche Kraft-
fahrer Fahrerflucht begangen hat oder das Unfall-
fahrzeug sonst nicht ermittelt werden kann, so hat 
das Opfer dieses Unfalls bereits seit Mai 1963 die 
Möglichkeit, einen Entschädigungsanspruch geltend 
zu machen, und zwar bei einer besonderen Einrich-
tung, die von den deutschen Kraftfahrzeugversiche-
rern freiwillig errichtet worden ist. Dieser Anspruch 
ist nicht von der Bedürftigkeit des Geschädigten ab-
hängig, wird aber bei Sachschäden nur in beson-
deren Fällen gewährt. Er ist bei dem rechtsfähigen 
Verein Verkehrsopferhilfe in Hamburg anzumelden. 

Außerdem hat die Bundesregierung im Februar 
dieses Jahres, also vor kurzem, den gesetzgebenden 
Körperschaften den Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung von Vorschriften über die Pflichtversiche-
rung von Kraftfahrzeugen zugeleitet — Bundesrats

-

Drucksache 81 —, durch das der Entschädigungs-
anspruch der Verkehrsopfer gesetzlich festgelegt 
werden soll, so daß sie sich dann nicht mehr an 
diese freiwillige Stelle zu wenden brauchen. 
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Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dröscher! 

Dröscher (SPD) : Ist Ihnen bekannt, Herr Bundes-
minister, daß die von dieser zentralen Stelle bisher 
freiwillig geleisteten Beträge z. B. für Personen, die 
ihr Leben Lang total erwerbsunfähig ,sein werden, 
außerordentlich gering sind? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Ja, eben 
deshalb ist dieser Gesetzentwurf von uns vorgelegt 
worden, um dem abzuhelfen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Zu-
satzfrage des Herrn Abgeordneten Dröscher! 

Dröscher (SPD) : Glauben Sie, Herr Bundes-
minister, daß es möglich sein wird, nach Inkraft-
treten dieser neuen gesetzlichen Vorschriften auch 
ältere Fälle mit hineinzunehmen? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Ich weiß 
im Augenblick nicht, ob das Gesetz das vorsieht. Ich 
möchte es auf Anhieb eigentlich nicht glauben. Es 
muß ja vom Gesetz irgendeine Grenze gezogen wer-
den, ab wann es in Kraft tritt. Ich kann mir nicht 
'vorstellen, daß es eine Rückwirkung enthält, kann 
es .aber im Augenblick nicht mit Bestimmtheit sagen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ich danke Ihnen, 
Herr Minister. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers der Finanzen. 

Die Frage VII/1 — des Herrn Abgeordneten Dr. 
Dr. h. c. Friedensburg — 

Welche Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung zu ergreifen, 
um — etwa durch eine Steuerveranlagung über einen längeren 
Zeitraum — den deutschen NE-Metall-Erzbergbau vor den un-
heilvollen Folgen des unberechenbaren Wechselspiels der Börsen-
preise für Metalle zu bewahren? 

wird schriftlich beantwortet. 

Ich rufe auf die Fragen VII/2 und VII/3 — des 
Herrn Abgeordneten Werner —: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß Interessenten Vorteile aus 
dem Entwicklungshilfe-Steuergesetz nicht wahrnehmen können, 
weil mit einer großen Anzahl von Ländern, auf die dieses Gesetz 
zutrifft, kein Doppelbesteuerungsabkommen besteht? 

Welche Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung einzuleiten, 
um den Abschluß von Doppelbesteuerungsabkommen zu be-
schleunigen? 

Da .der Abgeordnete Werner nicht im Saal ist und 
da  seine  Fragen auch nicht übernommen werden, 
werden sie schriftlich beantwortet. 

Ich rufe .auf die Frage VII/4 — des Herrn Abge-
ordneten Ritzel —: 

In welchem Ausmaß hat der Herr Bundesfinanzminister im 
Monat Dezember 1963 und während des ganzen Rechnungsjahres 
1963 über- und außerplanmäßigen Ausgaben der einzelnen 
Ressorts der Bundesregierung zugestimmt? 

Grund, Staatssekretär des Bundesministeriums der 
Finanzen: Der Bundesminister der Finanzen hat im 
Monat Dezember 1963 über- und außerplanmäßigen 
Haushaltsausgaben in Höhe von 316 957 140 DM und 
im Rechnungsjahr 1963 insgesamt in Höhe von 
2 177 083 067 DM zugestimmt. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Ritzel zu einer Zusatzfrage! 

Ritzel (SPD) : Die Höhe der Gesamtsumme der 
über- und  außerplanmäßigen Ausgaben im Rech-
nungsjahr 1963 veranlaßt mich zu der Frage, Herr 
Staats's'ekretär: Welche Möglichkeiten sehen Sie,  
derart ige Ausgaben, soweit sie einigermaßen vor-
aussehbar sind, so rechtzeitig festzustellen, daß sie 
in  den  Etat aufgenommen werden können? 

Grund, Staatssekretär des Bundesministeriums der 
Finanzen: Herr Abgeordneter, bei den über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben ist es gesetzliche Vor-
aussetzung, daß sie nicht von vornherein überseh-
bar waren, sondern unvorhergesehen und unab-
weisbar sind. Da es sich bei all diesen Umschich-
tungen, die ich Ihnen in Zahlen genannt habe, um 
solche über- und außerplanmäßigen Ausgaben ge-
handelt hat, die nicht voraussehbar und auch unab-
weisbar waren, sehe ich in dieser Richtung keine 
Möglichkeiten. Ich darf erwähnen, daß sich das Vo-
lumen der über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
wohl doch noch in einem erträglichen Ausmaß hält. 
Wenn Sie die absoluten Zahlen nehmen, so mögen 
sie recht hoch erscheinen. Setzen Sie sie in eine 
Relation zu dem Gesamtvolumen des Haushalts, 
dann ergibt sich eine Verhältniszahl von 3,8 v. H. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Ritzel, eine weitere Frage! 

Ritzel (SPD) : Abgesehen davon, Herr Staatst

-

sekretär, daß man über die Größenordnung verschie-
dener Meinung sein kann — es sind immerhin mehr 
als 2 Milliarden DM, die außer- und überplanmäßig 
nachträglich bewilligt wurden —, stellt sich doch die 
Frage, für deren Beantwortung ich dankbar wäre: 
Würden Sie in der Zukunft in den Fällen einen 
schärferen Maßstab anlegen und die Behandlung 
als außer- und überplanmäßige Ausgabe vom Stand-
punkt des Bundesfinanzministeriums aus verwei-
gern, wenn schlüssig nachgewiesen werden kann 
— das gilt sogar für das Finanzministerium und 
seine einzelnen Abteilungen selbst —, daß die Not-
wendigkeit für diese Ausgabe bekannt war, bevor 
der Etat den Bundestag passiert hat? 

Grund, Staatssekretär des Bundesministeriums der 
 Finanzen: Herr Abgeordneter, wenn  die  von Ihnen 

geschilderten Tatbestände vorliegen, ist es 'selbstver-
ständlich, daß die Zustimmung nicht erteilt werden 
kann; denn dann sind die 'gesetzlichen Vorausset-
zungen nicht gegeben. Ich bin aber gern bereit, in 
dieser Richtung tätig zu werden, nämlich die Vor-
aussetzungen noch schärfer 'zu prüfen. Ich darf an-
dererseits darauf hinweisen, daß die Umschichtun-
gen, die ich Ihnen vorhin genannt habe, mit Zu-
stimmung des Haushaltsausschusses erfolgt sind. 

(Ritzel: Ich werde Ihnen dazu noch Mate

-

rial geben, Herr Staatssekretär!) 
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Vizepräsident Dr. Dehler: Dann die Frage 
VII/5 — des Herrn Abgeordneten Dr. Rutschke —: 

Liegen die in der Fragestunde des Deutschen Bundestages vom 
23. Januar 1964 für Ende Februar 1964 angekündigten Richtlinien 
für die Bewertung von Steinbrüchen im Rahmen der Lastenaus-
gleichsgesetzgebung nunmehr vor? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Grund, Staatssekretär des Bundesministeriums der 
Finanzen: Der Entwurf einer Siebzehnten Verord-
nung zur Durchführung des Feststellungsgesetzes, 
der Vorschriften über die Ersatzeinheitsbewertung 
für das Apothekenbetriebsrecht, das Recht zur Aus-
übung der Fischerei auf Haffgewässern sowie für 
die Mineralgewinnungsrechte zur Gewinnung von 
Gold im Tagebau und — was Sie interessiert, Herr 
Abgeordneter — zur Gewinnung von Gestein aus 
Steinbrüchen enthält, wird am 6. Mai 1964 von 
den zuständigen Bundesratsausschüssen und am 
15. Mai 1964 vom Bundesrat beraten und voraus-
sichtlich auch verabschiedet werden. Mit der Ver-
kündung der Verordnung wird für Ende Mai, An-
fang Juni 1964 gerechnet werden können. 

Der Verordnungsentwurf ist, wie in der Frage-
stunde vom 23. Januar 1964 von Herrn Minister Dr. 
Dahlgrün angekündigt, Ende Februar 1964 dem Ka-
binett zur Beschlußfassung zugeleitet worden. Er 
sollte ursprünglich am 12. März 1964 verabschiedet 
werden, ist aber erst am 9. April 1964 von der Bun-
desregierung tatsächlich beschlossen worden. Diese 
Verzögerung von vier Wochen ist darauf zurückzu-
führen, daß einige im Bereich der Fischereiberech-
tigungen vorgesehene Bewertungssätze, gegen die 
nachträglich Bedenken erhoben worden waren, über-
prüft und ergänzt werden mußten. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Rutschke! 

Dr. Rutschke (FDP) : Herr Staatssekretär, wenn 
ich Sie recht verstanden habe, wird also Ende Mai 
dieses Jahres die Verordnung nunmehr verkündet 
und damit auch den Ausgleichsämtern die Möglich-
keit gegeben werden, die entsprechenden Berech-
nungen vorzunehmen und dann abschließend die 
Feststellungen zu treffen? 

Grund, Staatssekretär des Bundesministeriums dier 
Finanzen: So ist es, vorausgesetzt, daß der Bundes-
rat unserem Entwurf zustimmt, was ich hoffe. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Frage VII/6 — des 
Herrn Abgeordneten Dr. Imle —: 

Ist die Bundesregierung bereit, die erbschaftsteuerliche Be-
handlung von privaten Alters- und Hinterbliebenenversicherun-
gen mit dem Ziel zu überprüfen, daß die Diskriminierung dieser 
selbstverantwortlichen Vorsorge gegenüber den Renten aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung und den Versorgungsbezügen 
der Beamten beseitigt wird? 

Ist der Herr Abgeordnete Dr. Imle im Saal?  — 
Die  Frage wird von Frau Dr. Diemer-Nicolaus über-
nommen: 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Grund, Staatssekretär des Bundesministeriums der 
Finanzen: Die Ungleichmäßigkeit, die sich bei der 

Erhebung der Erbschaftsteuer für Hinterbliebenen-
bezüge auf Grund privater Rentenversicherungen 
und betrieblicher Pensionszusagen gegenüber den 
Hinterbliebenenbezügen aus der Sozialversicherung 
und auf Grund eines Beamtenverhältnisses ergibt, 
hat schon im Jahre 1959 den Deutschen Bundestag 
beschäftigt. Der Bundesfinanzminister hat damals 
dem Deutschen Bundestag Formulierungsvorschläge 
für eine Gesetzesregelung übermittelt, mit der diese 
Ungleichmäßigkeit weitgehend beseitigt worden 
wäre. Wegen der Einzelheiten der Formulierungs-
hilfe darf ich auf die Bundestagsdrucksachen III/598, 
II/795 und III/2018 verweisen. 

Da der Bundestag die Angelegenheit damals nicht 
weiter verfolgt hat, haben die Finanzminister der 
Länder im Jahre 1961 von sich aus eine Billigkeits-
regelung getroffen, wonach vom Jahreswert der 
betrieblichen Versorgungsbezüge für die  Witwe ein 
Betrag von 5000 DM und für Waisen, die sich noch 
in der Berufsausbildung befinden, ein Betrag von 
je 1500 DM freigelassen und nur der darüber hin-
ausgehende kapitalisierte Betrag zur Erbschaftsteuer 
herangezogen wird. Bei dem hohen Freibetrag, der 
bei der Erbschaftsteuer in der Regel dem überleben-
den Ehegatten gewährt wird, nämlich in Höhe von 
250 000 DM, wenn Kinder vorhanden sind, dürften 
sich damit kaum noch Härten ergeben. 

Sobald auf Grund des dem Bundestag bereits zur 
Beratung vorliegenden Gesetzentwurfs über die 
neue Einheitsbewertung des Grundbesitzes Klarheit 
besteht, wird der Zeitpunkt für eine generelle 
Überarbeitung des Erbschaftsteuergesetzes gekom-
men sein. Bis dahin sollte man es bei der derzei-
tigen Billigkeitsregelung belassen. Notfalls könnte 
geprüft werden, ob und inwieweit in doch noch auf-
tretenden Härtefällen über § 131 der  Abgaben-
ordnung geholfen werden kann. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Frau Dr. Diemer -Nicolaus. 

Frau Dr. Diemer-Nicolaus (FDP) : Ist die Mög-
lichkeit von Härten nicht 'besonders dann gegeben, 
wenn es sich um Witwen aus kinderlosen Ehen 
handelt? Dann ist ja der Freibetrag nicht 250 000 DM, 
sondern wesentlich geringer. 

Grund, Staatssekretär des Bundesministeriums dier 
Finanzen: Das ist richtig. In den Fällen kann unter 
Umständen eine Härte trotz der Billigkeitsregelung 
auftreten. Wir werden einen solchen Fall gerne 
überprüfen, bzw. die Länderfinanzbehörden müssen 
das tun, wenn die Härte nicht in anderer Weise 
beseitigt werden kann. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ich rufe auf die 
Frage VII/7 — des Abgeordneten Hammersen —. 

Ist die Bundesregierung bereit, durch einen klärenden Rund-
erlaß das von den Oberfinanzdirektionen bislang unterschiedlich 
ausgelegte Urteil des Bundesfinanzhofes vom 13. Mai 1960 — 
VI  193/59 (BStBl. 1960 III S. 282) — dahin gehend zu inter-
pretieren, daß „Landwirte, die Beiträge an Bausparkassen zur 
Erlangung von Baudarlehen zum Zwecke von Aufwendungen für 
das zum 'Betrieb gehörige Wohnhaus geleistet haben, grundsätz-
lich Wohnungsbauprämien erhalten können"? 
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Grund, Staatssekretär des Bundesministeriums dier 
Finanzen: Die Frage muß ich leider verneinen, 
Herr Abgeordneter. Das Urteil betrifft einen beson-
ders gelagerten Einzelfall. Es läßt sich deshalb nicht 
verallgemeinern. Das ist auch aus dem Leitsatz 
des Urteils, der jedem Urteil vorangestellt wird, 
klar erkennbar. Darin wird hervorgehoben, daß 
Landwirte, die Bausparverträge zur Erlangung von 
Baudarlehen zum Zwecke von Aufwendungen für 
das zum Wirtschaftsbetrieb gehörige Wohnhaus 
leisten, nur unter besonderen Umständen Woh-
nungsbauprämien erhalten können. Eine Anordnung, 
die dem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 13. Mai 
1960 entspricht, enthält auch der Abschnitt 92 Abs. 6 
der Einkommensteuer-Richtlinien 1963, die erst 
kürzlich neu gefaßt und veröffentlicht worden sind. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Hammersen. 

Hammersen (FDP) : Herr Staatssekretär, darf ich 
Sie fragen, ob Ihnen das Urteil des Finanzgerichts 
München vom 19. Dezember 1962 — veröffentlicht 
in den Entscheidungen der Finanzgerichte 1963 auf 
Seite 388 — bekannt ist, wo es im Kopf heißt: 

Ein nichtbuchführender Landwirt, der zur Finan-
zierung eines überwiegend zu eigenen Wohn-
zwecken bestimmten Wohnhauses auf landwirt-
schaftlichem Betriebsgrund Beiträge an Bau-
sparkassen leistet, kann eine Wohnungsbau-
prämie beanspruchen; 

ein Urteil, das im Sinne 'der Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Betrachtungsweise eine Auslegung 
des Einkommensteuer- und des Wohnungsbau-
prämienrechts für nicht haltbar erklärt, wonach 
Landwirte von Bausparvergünstigungen abgeschnit-
ten werden. 

Grund, Staatssekretär des Bundesministeriums der 
Finanzen: Herr Abgeordneter, das von Ihnen be-
zeichnete Urteil des Münchener Finanzgerichts ist 
uns bekannt. Es ist aber noch nicht rechtskräftig, 
weil dagegen Rechtsbeschwerde eingelegt worden 
ist. Es ist also zunächst die Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs abzuwarten. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage, 
Herr Abgeordneter Hammersen. 

Hammersen (FDP) : Herr Staatssekretär, würden 
Sie bereit sein, den Gesamtkomplex an Hand der 
Rechtsprechung und Literatur, insbesondere an Hand 
der Ihnen sicherlich bekannten Darstellung im Jahr-
buch privates Bausparen 1962, noch einmal zu über-
prüfen? 

Grund, Staatssekretär des Bundesministeriums der 
Finanzen: Herr Abgeordneter, die Rechtslage ist 
wiederholt im Einvernehmen mit den Landesfinanz-
behörden überprüft worden. Wenn das Urteil, das 

 ich eben nannte, im Wege der Entscheidung durch 
den Bundesfinanzhof zu einer anderen Auslegung 
kommt, als es bisher in den Richtlinien 'und in dem 
früheren Bundesfinanzhofsurteil geschehen ist, wenn 

also der Bundesfinanzhof von seiner früheren Mei-
nung abrückt, dann bin ich gerne bereit, den gesam-
ten Komplex zusammen mit den Landesfinanzbehör-
den erneut aufzurollen und zu überprüfen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ich danke Ihnen, 
Herr Staatssekretär. 

Ich rufe auf .die Fragen aus dem Geschäftsbereich 
des Bundesministers für Wirtschaft. Zunächst die 
Frage VIII/1 — des Herrn Abgeordneten Dr. Müller

-

Emmert —: 
Ist die Bundesregierung bereit, in der Frage des Ersatzes von 

Schäden, die durch Zusammenstöße von Wild mit Kraftfahr-
zeugen entstehen, eine gesetzliche Regelung zu unterstützen, die 
dahin geht, daß diese Schäden von einem von den Versiche-
rungsgesellschaften zu bildenden Fonds getragen werden? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, darf ich, 
bevor ich Ihre eigentliche Frage beantworte, ein-
gangs darauf hinweisen, daß jeder Kraftfahrer über 
die freiwillige Kasko- und Unfallversicherung, also 
über die Pflichtversicherung hinaus, ohne weiteres 
die Möglichkeit hat, sich gegen durch Wild verur-
sachte Schäden zu versichern. 

Nun zu Ihrer eigentlichen Frage. Die zuständigen 
Bundesminister haben sich seit längerer Zeit mit der 
Prüfung der Frage befaßt, ob im Wege der Heran-
ziehung .der Jagdberechtigten, im Wege einer 
Pflichtversicherung für Eigenschäden oder der Ein-
schaltung der Sozialversicherung eine Entschädigung 
der durch Wild im Straßenverkehr .geschädigten Per 
sonen sichergestellt werden kann. Das Ergebnis die-
ser Untersuchung ist bisher negativ gewesen. Auch 
die im Bundesgebiet tätigen Versicherungsgesell-
schaften können nicht zur Aufbringung der Mittel 
für einen derartigen Fonds, den Sie anregen, heran-
gezogen werden. Soweit die Versicherungsunter-
nehmen Haftpflichtversicherung betreiben, kommen 
sie schon deshalb nicht in  Betracht, weil für diese 
Schäden nach dem geltenden Recht niemand haftbar 
gemacht werden kann. Die Versicherungsunterneh-
men, welche die von den Kraftfahrern selbst erlit-
tenen Personen- und Sachschäden versichern, kön-
nen zur Bildung eines Hilfsfonds für diese Geschä-
digten ebenfalls nicht verpflichtet werden. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Dr. Müller-Emmert. 

Dr. Müller-Emmert (SPD) : Herr Staatssekretär, 
sind Sie nicht auch der Auffassung, daß diese Ge-
schädigtengruppe zu vergleichen ist mit der Geschä-
digtengruppe, die in der Regierungsvorlage des Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Änderung von Vor-
schriften über die Pflichtversicherung für Kraftfahr-
zeughalter aufgeführt ist, nämlich daß diejenigen, 
die einen Unfall hatten, wobei derjenige, der den 
Unfall verursacht hat, nicht ermittelt werden konnte, 
und wobei derjenige, der einen Schadenersatz hätte 
leisten müssen, nicht haftpflichtversichert ist, so ge-
stellt werden, daß sie durch den Entschädigungs-
fonds für Schäden aus Kraftfahrzeugunfällen ihren 
Schadenersatz erhalten? 
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Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, diese Re-
gelung, die gemeinhin als Fahrerfluchtfonds und 
Fahrerfluchtregelung bekannt ist, soll Lücken in der 
Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter schlie-
ßen. Das Problem ist, daß wir hier eine Pflichtver-
sicherung haben und daß an einen Haftungstat-
bestand angeknüpft werden kann, während bei den 
Wildschäden auf Grund der BGB-Regelungen der 
Schaden, der durch ein herrenloses Gut verursacht 
wird, überhaupt kein Haftungsverhältnis begründet. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Zu einer weiteren 
Zusatzfrage Herr Abgeordneter Dr. Müller-Emmert. 

Dr. Müller-Emmert (SPD) : Herr Staatssekretär, 
wäre es nicht denkbar, daß man dennoch einen Ent-
schädigungsfonds schafft, wobei Einzahlungen die 
Versicherungsgesellschaften leisten sollten und auch 
zu einem geringeren Teil die Jagdberechtigten? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, das Pro-
blem scheint mir zu sein, daß die Jagdberechtigten 
selbst ja nicht irgendwie als Verursacher in Frage 
kommen, daß es also keinerlei Rechtsbeziehung 
oder Haftungsbeziehung zwischen dem Jagdberech-
tigten, der, wenn ich es einfach ausdrücken darf, 
nur an dem Bestand des Wildes interessiert ist, und 
dem Wild, etwa dem Reh, das auf der Autobahn 
einen Unfall verursacht, gibt. Herr Abgeordneter, 
ich nehme aber an, daß im Rahmen der Ausschuß-
beratungen bei der Vorlage des Gesetzes wohl 
auch diese Frage noch eingehend erörtert werden 
wird. Aber ich möchte noch einmal auf meinen Ein-
gangssatz zurückkommen. Ich glaube, es ist sehr 
gut, wenn durch diese Fragestunde noch einmal 
ganz klargestellt wird, daß im Rahmen der Kasko-
versicherung und der Unfallversicherung jeder 
Kraftfahrer, was nicht überall bekannt ist, die Mög-
lichkeit zur freiwilligen Versicherung hat. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Zu einer Zusatz-
frage Frau Dr. Diemer-Nicolaus. 

Frau Dr.  Diemer-Nicolaus (FDP) : Herr Staats-
sekretär, Sie haben auf die Möglichkeit einer Kasko- 
und Unfallversicherung hingewiesen. Ist es nicht 
wünschenswert, daß klargestellt wird, daß jemand 
auch einmal selbst einen Schaden tragen muß, den 
kein anderer verschuldet und verursacht hat? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Frau Abgeordnete, ich würde 
Ihnen sehr gern beipflichten. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Abgeordneter Ritzel 
zu einer Zusatzfrage. 

Ritzel (SPD) : Herr Staatssekretär, liegt es nicht 
sehr viel näher, von den Jagdberechtigten zu ver-
langen, idaß sie — die, wenn lein Wild angefahren 
wind, schließlich auch Anspruch darauf erheben — 
sich versichern, statt zu erwarten, daß sich alle  Auto-

fahrer für den  Fall  eines etwaigen Zusammenstoßes 
mit einem Stück Wild vorher rechtzeitig kaskover

-

sichern? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirschaft: Herr Abgeordneter, ich bin nicht 
ganz sicher hinsichtlich der Verantwortlichkeit des 
Jagdberechtigten. Man müßte sich den Zustand vor-
stellen, der  bestünde, wenn man keine Jagdberech-
tigten hätte. Könnte man meinen, daß dann die Zahl 
der  Unfälle, idle durch Wild  verursacht werden, ge-
ringer wäre? Ich zögere etwas. Ich möchte fast an-
nehmen, dann wäre die Zahl der  Unfälle erheblich 
größer. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage, 
Herr Abgeordneter Ritzel. 

Ritzel (SPD) : Herr Staatssekretär, haben Sie be-
reits von Ihrem Hause aus Verhandlungen mit den 
Jagdberechtigten geführt, insbesondere mit den ehe-
maligen Standesherren, die über sehr große Jagden 
verfügen und sie auch entsprechend zu nutzen ver-
stehen? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, ich darf auf 
meine Antwort auf die ursprüngliche Frage zurück-
kommen. Ich hatte gesagt, daß diese Frage ein-
gehend geprüft worden ist. Soweit ich unterrichtet 
bin, hat das Bundesernährungsministerium, das hier 
zuständig ist, auch mit  den  Verbänden der Jagdbe-
rechtigten über diese Frage verhandelt. Aber ich 
muß nochmals darauf hinweisen, daß das eigentliche 
Problem das rechtliche Problem ist, das im BGB zu-
nächst einmal abschließend geregelt ist. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Frau Abgeordnete 
Kiep-Altenloh zu einer Zusatzfrage. 

Frau Dr. Kiep-Altenloh ,(FDP) : Sind Sie der An-
sicht, daß das Wild nur zu Nutz und Frommen der 

 Jagdberechtigten im Wald herumläuft, oder sind Sie 
nicht auch der Ansicht, daß für die Spaziergänger 
und die Besucher das Auftreten von Wild zu den 

 Erlebnissen eines Erholungsspaziergangs gehört? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Frau Albgeordnete, da ich nicht 
bloß Spaziergänger, sondern leidenschaftlicher Wan-
derer bin, bin ich Ihrer Meinung. Nur frage ich mich 
natürlich, wie hier irgendeine Rechtsbeziehung — 
verzeihen Sie, wenn ich es so sage — zwischen dem 
Reh, das einen Unfall verursacht, und uns  Wan-
derern, die  wir uns an dem Reh erfreuen, konstruiert 
werden sollte. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Noch eine Frage, . 

Frau Abgeordnete Kiep-Altenloh. 

Frau Dr. Kiep-Altenloh (FDP) : Meinen Sie nicht 
auch, daß die Mittel für eine Versicherung gegen 
derartige Wildschäden dann alle aufbringen müßten, 
die sich in irgendeiner Form an dem frei lebenden 
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Frau Dr. Kiep-Altenloh 
Getier in unseren Waldungen Gott sei Dank noch 
erfreuen, und nicht nur ein Teil? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Frau Abgeordnete, in der Kraft-
fahrzeugversicherung sind ja nur (die Kraftfahrer 
versichert, und die Kraftfahrer sind nicht alle Wan-
derer, die sich an  dem Wild erfreuen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Drachsler zu einer Zusatzfrage. 

Drachsler (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, darf 
ich nach diesem lebhaften, teils wildfreundlichen, 
teils wildfeindlichen Frage-und-Antwort-Spiel Ihren 
Antworten entnehmen, daß der Revierinhaber nicht 
verpflichtet ist, solche leider auftretenden Schäden 
von sich aus zu ersetzen? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, nach gel

-

tendem Recht ist er nicht dazu verpflichtet. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Dröscher zu einer Zusatzfrage. 

Dröscher (SPD) : Herr Staatssekretär, halten Sie 
Ihre Forderung, wegen dieser eventuell auftreten-
den Schäden allgemein eine Kaskoversicherung ab-
zuschließen, angesichts der Höhe der Kaskoversi-
cherungsprämien und der relativ geringen Möglich-
keit, auch bei kleineren Schäden Ersatz zu bekom-
men, nicht für unbillig? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, ich habe 
nicht eine Forderung aufgestellt, sondern ich war 
glücklich darüber, daß ich in dieser Fragestunde 
noch einmal ganz klar auf diese Möglichkeit hin-
weisen konnte. Selbstverständlich kann es von sei-
ten der Regierung keine Forderung an die Kraft-
fahrer geben, freiwillig einer Versicherung beizu-
treten. Schon die Vertragsfreiheit schließt diese 
Möglichkeit aus. Ich wollte nur darauf hinweisen, 
daß diese Chance, über die sich viele Kraftfahrer 
nicht im klaren sind, gegeben ist. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage, 
Herr Abgeordneter Dröscher. 

Dröscher (SPD) : Herr Staatssekretär, sind Sie 
bereit, bei den kommenden Beratungen über diese 
Frage unsere Auffassung un unterstützen, daß in 
den auftretenden Fällen doch eine gewisse Hilfe 
der Allgemeinheit gewährt wird? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, diese Frage 
kann ich leider nicht bejahen. Ich wollte darauf 
aufmerksam machen, daß im Rahmen der Ausschuß-
beratungen der Neuregelung, die sich auf eine ganz 
andere Materie bezieht, sicherlich Gelegenheit ge-
geben sein wird, diesen Komplex in aller Gründ

-

lichkeit und auch mit allen zur Verfügung stehen-
den Detailkenntnissen zu erörtern. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Frau Diemer-Nicolaus. 

Frau Dr. Diemer-Nicolaus (FDP) : Herr Staats

-

sekretär, ist die Hege und Pflege des Wildes nicht 
ein Anliegen, das  uns alle betrifft und das eine 
eminente volkswirtschaftliche und biologische Be-
deutung hat — diese Hege und Pflege wird von den 
Jagdberechtigten grundsätzlich sehr verantwor-
tungsvoll ausgeführt —, so daß eine zusätzliche Be-
lastung der  Jagdberechtigten durch Einführung einer 
Versicherungspflicht, um Schäden bei Unfällen von 
Autofahrern abzuwenden, doch nicht berechtigt ist? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Frau Abgeordnete, ich hatte mir 
erlaubt, diese Frage vorhin zu bejahen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Wir kommen zur 
Frage VIII/2 — des Herrn Abgeordneten Wächter —: 

Bieten ständige Warenteste eines einzelnen Presseorgans die 
Gewähr einer Beurteilung nach objektiven Maßstäben? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rrum für Wirtschaft: Ein solches Urteil über eine Ge-
währ wird in aller Regel nur für einen bereits ab-
geschlossenen Warentest abgegeben werden kön-
nen. Es erscheint mir ausgeschlossen, selbst aus der 
Tatsache, daß die testende Stelle sich in der Vergan-
genheit ihre Urteile an Hand  objektiver Maßstäbe 
gebildet hat, eine Objektivitätsgewähr 'Für die Zu-
kunft attestieren zu können. Bei dieser auf den Kern 
der gesamten Testproblematik zielenden Frage 
kommt es gewiß nicht in erster Linie darauf an, 
welche Konstruktion die  testende Stelle hat. Ent-
scheidend ist vielmehr die  Fähigkeit und die  Bereit-
schaft, tatsächlich nach objektiven Maßstäben zu 
urteilen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Frage VIII/3 — des 
Herrn Abgeordneten Wächter —: 

Ist es berechtigt, die Testergebnisse eines einzelnen Erzeug-
nisses auf die Produktion einer gesamten Serie zu übertragen? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Der Test im Einzelfall ist dann, 
wenn er den in der vorhergehenden Frage erwähn-
ten objektiven Maßstäben Rechnung trägt, selbst-
verständlich geeignet, über ¡den Einzelfall hinaus für 
gleichartige Waren allgemeine Aussagen zuzulas-
sen. Allerdings kommt 'es dabei darauf an, festzu-
stellen, ob das getestete Einzelstück für die gesamte 
Serie tatsächlich typisch ist, es sich also nicht um 
sogenannte Ausreißer der  Produktion handelt. 
Welche Anforderungen an die Auswahl der Test-
stücke gestellt 'werden müssen, hängt von den Um-
ständen des Einzelfalleis ab. Hier kann wohl keine 
generelle oder generalisierende Antwort gegeben 
werden. 

 
Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 

Herr Abgeordneter Wächter! 
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Wächter (FDP) : Herr Staatssekretär, besteht nicht 
die Gefahr, daß durch nicht einwandfreie Waren-
tests die deutsche Ausfuhr nachteilig beeinflußt 
wird? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, nicht ein-
wandfreie Warentests sind ganz gewiß sehr schäd-
lich; es kommt aber vor allem auf die Verbreitung 
ihrer Ergebnisse an. Ich würde jedoch nicht nur da-
von  sprechen, daß dann die deutsche Ausfuhr, die 
ja zur Zeit glänzend floriert, geschädigt werden 
würde, sondern ich würde das allgemein nicht für 
gut halten. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage, 
Herr Abgeordneter Wächter. 

Wächter (FDP) : Herr Staatssekretär, sehen Sie 
nicht auch darin eine Gefahr, daß der Warentest 
selber zum Geschäftsobjekt wind und daß eine mer-
kantile Ausnutzung zur 'Entartung führen wird, und 
ist es deswegen nicht zweckmäßig, Teste von einer 
völlig unabhängigen Stelle nach allgemein festlie-
genden Richtlinien vornehmen zu lassen? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, ich zögere, 
irgendein generelles negatives  Urteil abzugeben. Ich 
verweise auf die Erfahrungen in den Vereinigten 
Staaten mit  den Consumer-Reports,  die  auf privat-
wirtschaftlicher Basis in ganz besonderer Form er-
stellt werden und die wohl ein Modellfall für einen 
guten Test  sind.  Ich glaube, man kann hier nicht 
darauf abstellen, ob die Sache privatwirtschaftlich  
oder nicht privatwirtschaftlich durchgeführt wird.  Im 
übrigen darf ich darauf aufmerksam machen, daß 
dem Hohen Hause bekannt ist, daß die Bundesregie-
rung — wahrscheinlich in sehr absehbarer Zeit — 
ihre eigenen Vorstellungen 'bezüglich eines Waren-
testinstituts darlegen wird. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage  
des Herrn Abgeordneten Sander. 

Sander (FDP) : Herr Staatssekretär, hielten Sie es 
nicht für gut, wenn man bei der Ausfuhr von Agrar-
gütern die hervorragende Arbeit gerade der Deut-
schen Landwirtschaftsgesellschaft bei der Einrich-
tung von Warentesten mit wirksam werden ließe? 

Dr. Langer, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, ich glaube, 
diese Frage sollte im Zusammenhang mit dem 
Warentestinstitut diskutiert werden. Im übrigen bin 
ich hier in der glücklichen Lage, auf die Zuständig-
keit des Bundesernährungsministeriums verweisen 
zu dürfen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ich danke Ihnen, 
Herr Staatssekretär. 

Wir sind am Ende der Fragestunde. Die nicht be-
antworteten Fragen werden schriftlich beantwortet. 

Wir fahren fort in der 
Zweiten Beratung des von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung mietrechtlicher Vorschriften 

 (Drucksachen IV/806, IV/2195 und zu IV/2195). 

Wir haben zu behandeln den Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD auf Umdruck 448, nach Art. I 
einen Art. II a einzufügen. Das Wort zur Begrün-
dung dieses Antrages hat Herr Abgeordneter Dr. 
Reischl. 

Dr. Reischl (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Zunächst darf ich zu Umdruck 448 auf 
einen kleinen Lapsus hinweisen, der berichtigt wer-
den muß. Da hat der Druckfehlerteufel mitgewirkt. 
In § 4 muß es in der zweiten Zeile statt „Bericht" 
natürlich „Gericht" heißen. 

Ich kann mich im Hinblick auf die sehr lange 
Debatte im Rechtsausschuß bei der Begründung un-
seres Antrages hier kurz fassen. Wir sind der Auf-
fassung, daß es mit Rücksicht auf die schwierigen 
Fragen, die im Zusammenhang mit dem Wider-
spruch gegen eine Kündigung auftreten, gerecht-
fertigt ist, die Sache zunächst in einer gütlichen  
Verhandlung vor dem Gericht zu behandeln, das 
danach, wenn es nicht zu einer gütlichen Verein-
barung kommt, gleich in die mündliche Verhandlung 
eintreten kann. Wir sind deswegen dieser Auffas-
sung, weil das Mietverhältnis, ähnlich wie das 
Arbeitsverhältnis, doch einen sehr stark persönlich-
keitsbezogenen Einschlag hat, weil die gegensei-
tigen menschlichen Beziehungen auch bei der Ab-
wägung der beiderseitigen Interessen an der Fort-
setzung oder an der Beendigung des Mietverhält-
nisses eine nicht unerhebliche Rolle spielen und 
weil oft gerade das Verhandeln vor dem Dritten, 
der dann gegebenenfalls über eine Klage entschei-
den muß, zunächst aber als neutraler Schiedsrichter 
in dem Güteverfahren die beiden Parteien zu 
irgendeiner gütlichen Einigung zu bringen versucht, 
die Sache fördern. könnte. 

Gegen das Güteverfahren, wie es früher bestand, 
sind verschiedentlich Einwendungen erhoben wor-
den. Es war bestimmt in der generellen Form, in 
der es früher eingeführt war, nicht gegeignet, den 
Prozeß zu fördern. Aber gerade hier, wo es um eine 
Abwägung der beiderseitigen Interessen geht, 
scheint uns das Güteverfahren einen Vorteil für die 
Parteien mit sich zu bringen. 

Deswegen haben wir den Antrag gestellt, diesen 
Art. II a mit Sondervorschriften über die Gütever-
handlung einzufügen. 

Zum Abschluß darf ich noch auf eines hinweisen, 
das Ihnen, meine Damen und Herren von der CDU/ 
CSU-Fraktion, vielleicht die Annahme dieses An-
trages erleichtern wird. 

(Abg. Dr. Hauser: Weil er von uns kommt!) 

— Das Urheberrecht — — 

(Abg. Dr. Hauser: Ihr habt ja bloß abge

-

schrieben!) 
— Richtig; ich wollte es gerade sagen. Wir haben 
ja hier Gott sei Dank bei Anträgen keine Plagiat- 
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vorschriften und keine Urheberrechtsvorschriften. 
Es soll auch schon vorgekommen sein, daß die 
Regierungsparteien Anträge der Opposition abge-
schrieben haben. In diesem Falle haben wir es nun 
einmal umgekehrt gemacht. Ich möchte also aus-
drücklich betonen, daß 'der Antrag in einer umfang-
reichen Sammlung von Änderungsanträgen der 
CDU/CSU-Fraktion enthalten ist, und zwar unter 
Ziffer 13 dieser Sammelliste, die uns damals von 
Herrn Kollegen Hauser in der Sitzung des Rechts-
ausschusses übergeben worden ist. Sie sehen also, 
ich nehme nicht das Urheberrecht für uns in An-
spruch. Aber nachdem der Antrag im Rechtsausschuß 
nicht angenommen wurde 

(Abg. Dr. Hauser: Es war kein Antrag, 
Herr Kollege Reischl, sondern nur die Er

-

wägung, die Dinge zu erörtern; mehr nicht!) 

und nachdem uns bei nochmaliger genauer Über-
legung Ihre Erwägungen richtig schienen, haben wir 
den Antrag aufgenommen, und wir hoffen, daß sich 
die Urheber zu ihrem Antrag bekennen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Dr. Hauser hat das Wort. 

Dr. Hauser (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Im Auftrag meiner Fraktion 
bitte ich, den Antrag der Opposition auf Umdruck 
448, der die Einführung eines Güteverfahrens 
erstrebt, abzulehnen. 

Ich will den Antragstellern einräumen, daß der 
Antrag, rechtshistorisch  gesehen, wenn ich auch 
nicht weiß, ob Ihnen das gegenwärtig ist,  an eine 
Bestimmung im Mieterschutzgesetz anknüpft, die 
völlig beziehungslos heute noch im Mieterschutz-
gesetz herumgeistert, nämlich an den § 9, weil man 
anno 1950 bei der ersatzlosen Aufhebung des amts-
gerichtlichen Güteverfahrens tatsächlich übersehen 
hat, auch 'diese Bestimmung zu streichen. Es war 
dort vorgesehen, daß ein Mieter, der eine Auf-
hebungsklage befürchtet, eine Güteverhandlung 
beim Amtsgericht beantragen konnte. Aber das 
Güteverfahren, das ehedem, vor 1924, mit Nach-
druck gefordert worden war, hat wahrhaftig die Er-
wartungen nicht erfüllt, die man in diese Einrichtung 
gesetzt hatte. Baumbach, der Kommentator der Zivil-
prozeßordnung, hat völlig recht, wenn er in der Ein-
leitung zu seinem Kommentar gerade im Zusam-
menhang mit dem Güteverfahren meint, es begegne 
nun einmal im Rechtsleben kaum etwas zäherem 
Widerstand als eine neue Verfahrensordnung. 

So wurde auch alsbald nach Einführung des Güte-
verfahrens nicht an dem Gütegedanken als solchem, 
sondern eben nur an der Verfahrensstruktur lebhaft 
Kritik geübt, an dem Verfahren, das nun quasi als 
Vorverfahren ausgestaltet war und noch keine 
Rechtshängigkeit begründete, so daß etwa bei dem 
Anerkenntnis des Beklagten ein entsprechendes 
Urteil nicht ergehen konnte, falls nicht zuvor in das 
Streitverfahren eingetreten wurde. Als Vorausset-
zung dazu mußte ja erst die entsprechende Kosten-
marke für die fällige weitere halbe Gebühr auf den 
Richtertisch gelegt werden; vorher durfte das An-
erkennungsurteil nicht ergehen. 

Herr Kollege Reischl, man kam sich als Richter 
manchmal doch recht komisch vor, wenn man quasi 
erst als Geldeintreiber darüber zu wachen hatte, daß 
die Kostenmarke vorgelegt wurde; vorher konnte 
man ja kein Urteil sprechen. 

Gerade diese Frage, meine Damen und Herren der 
Opposition, haben wir mit der Änderung kosten-
rechtlicher Bestimmungen recht gutgelöst, haben 
wir damit doch den Grundgedanken, der über-
haupt die gesamte Novelle beherrscht, deutlich und 
klar unterstrichen, den Grundgedanken nämlich, hier 
den Weg zu einer neuen Partnerschaft zwischen Mie-
ter und Vermieter zu weisen und Rechte und Pflich-
ten beider Seiten so abzuwägen, daß auf beiden Sei-
ten die Verantwortung gestärkt wird. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Jahn hätte gern eine Zwischenfrage an Sie gerichtet. 

Dr. Hauser (CDU/CSU) : Bitte. 

Jahn (SPD) : Herr Kollege Hauser, meinen Sie 
nicht, daß es gerade der Wahrung des von Ihnen so 
viel beschworenen, von mir etwas skeptisch betrach-
teten Partnerschaftsverhältnisses ,dienen würde, 
wenn wir das Güteverfahren einführten? 

Dr. Hauser (CDU/CSU) : Nein, gerade nicht, Herr 
Kollege; denn mit dem Gedanken, den wir hier in 
Gesetzesform gegossen haben, ist tatsächlich der 
freien Initiative das Feld eröffnet; das ist ja über-
haupt der Grundgedanke des ganzen bürgerlichen 
Rechts. Es sind möglichst wenig amtliche Stellen ein-
geschaltet. Wir haben den Glauben, daß unsere 
Menschen im Bewußtsein ihrer Verantwortung die 
Chancen richtig nutzen werden. Wir halten deshalb 
die Vorschaltung eines Güteverfahrens für über-
flüssig und bitten um Ablehnung des Antrags der 
Opposition. 

(Abg. Jahn: Und Ihres eigenen Gedankens!) 

— Bitte, das habe ich vorhin schon Herrn Dr. Reischl 
gegenüber erklärt: es war ein Gedanke, den wir in 
die Debatte geworfen haben, mehr nicht, weil wir — 
ausgehend auch von der Sorge um das Kasten-
risiko — einmal Erwägungen darüber angestellt 
haben, wie .das etwa gefaßt werden könnte. 

(Abg. Jahn: Man muß nur Gedanken haben, 
Herr Kollege Hauser!) 

— Genau wie Sie, Herr Kollege Jahn. Warum nicht? 

(Abg. Dr.  Weber  [Koblenz] : Diese Lösung 
haben wir gefunden!) 

— Sehr richtig, Herr Kollege Weber. Diese Lösung 
haben wir wirklich gefunden. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Das Wort hat nun-
mehr Frau Abgeordnete Dr. Diehmer -Nicolaus. 

Frau Dr. Diemer -Nicolaus (FDP) : Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Reischl, Sie werden jetzt uns Freien Demokraten ja 
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nicht vorwerfen können, wir hätten einen Gedanken 
wieder aufgegeben, der dann von Ihnen aufgegriffen 
wurde. Wir hatten uns nämlich nie für eine der-
artige gesetzliche Regelung eines besonderen Güte-
verfahrens ausgesprochen. 

Dem, was Herr Kollege Hauser von der juristi-
schen Seite aus gesagt hat, brauche ich hier nichts 
mehr hinzuzufügen. Er hat mit Recht auf die Be-
denken hingewiesen, die uns schon 1950 veranlaß-
ten, das Güteverfahren in dieser Form nicht weiter 
aufrechtzuerhalten, und er hat ebenfalls mit Recht 
dabei geltend gemacht, daß man, wenn man zu 
besseren Einsichten in bezug auf eine gesetzliche 
Regelung kommt, diesen folgen und nicht auf der 
Lösung eines Problems, das erstmalig erörtert wor-
den ist, beharren sollte, wenn eine bessere Lösung 
gefunden wurde. 

Wir sollten doch gerade im Rechtsausschuß froh 
darüber sein, daß man nicht stur an einem früher 
gefaßten Gedanken festhält, sondern immer bereit 
ist, für eine Verbesserung zu stimmen. 

(Zuruf von der Mitte: Sehr richtig, 
Frau Kollegin!) 

Ich möchte noch auf folgendes hinweisen, Herr 
Kollege Reischl. Nach meiner Erfahrung sind gerade 
in den Mietprozessen alle Richter bestrebt, zuerst 
einmal durch eine Vergleichsverhandlung oder Güte-
verhandlung, wie immer Sie es auch nennen mögen 
—ohne daß das besonders im Gesetz zum Ausdruck 
kommt —, eine Regelung zu finden, die für die Par-
teien akzeptabel ist.  

Ja, Herr Kollege Jacobi, Sie wollten eine Frage 
stellen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Zu einer Zwischen-
frage, Herr Abgeordneter Jacobi. 

Jacobi (Köln) (SPD) : Frau Kollegin, sind Sie der 
Auffassung, daß beispielsweise an einem Amts-
gericht in der Großstadt mit etwa 50 bis 60 an einem 
Vormittag anhängigen Mietstreitsachen der Amts-
richter überhaupt die Möglichkeit hat, ernsthaft den 
Versuch zu machen, eine gütliche Einigung herbei-
zuführen? 

Frau Dr. Diemer -Nicolaus (FDP) : Herr Kollege 
Jacobi, da ich aus Stuttgart komme, wo es eines 
der größten Amtsgerichte in der Bundesrepublik 
gibt, weiß ich über die Praxis insofern vollkommen 
Bescheid. Vor allen Dingen weiß ich aber folgendes. 
Wenn der Richter noch nicht dazu gekommen ist, vor 
dem ersten Termin die Angelegenheit eingehend zu 
prüfen, weil sie erst ganz kurz anhängig ist bzw. 
kurz vor dem Termin noch Schriftsätze eingereicht 
wurden, wird er doch — gegebenenfalls in  einem 
Termin außerhalb der allgemeinen Verhandlung —
versuchen, zu einer vergleichsweisen Regelung zu 
kommen. Das ist die  allgemeinen Erfahrung. Diese 
Regelung hat sich bewährt. Sie hat in keiner Weise 
dazu geführt, daß es zu weniger Vergleichen kommt. 
Aber es gibt auch Prozesse, die nicht zu Vergleichen 
führen, sondern bei denen eine Entscheidung ge-
troffen werden muß. Es liegt dann im Interesse aller 

Parteien, daß nicht durch diese vorgeschaltete Güte-
verhandlung eine endgültige richterliche Entschei-
dung verzögert wird. 

Ich darf also noch einmal dringend darum bitten, 
jetzt nicht ein Verfahren, das sich nicht bewährt hat, 
in Zusammenhang mit den Mietverfahren wieder zu 
künstlichem Leben und — darüber seien wir uns 
auch klar — gegebenenfalls nur zu einem papiernen 
Leben zu erwecken. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Das Wort hat der 
Herr Bundesminister der Justiz. 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Das, was 
ich sagen wollte, haben meine beiden Vorredner 
bereits gesagt. Ich kann also verzichten. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Dann können wir 
die Beratung über den Änderungsantrag der Frak-
tion der SPD schließen. 

Wir stimmen also über den Änderungsantrag der 
Fraktion der SPD auf Umdruck 448 ab. Wer diesem 
Änderungsantrag zustimmt, gebe bitte Zeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? Das letzte war die 
Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Ich rufe dann Art. III, Art. IV — Einleitung und 
Überschrift — auf. Wer zustimmt, gebe bitte Zei-
chen. — Gegenprobe! — Das Gesetz ist mit Mehr-
heit in der zweiten Beratung angenommen. 

Vor Eintritt in die dritte Beratung hat Herr Ab-
geordneter Dr Mommer um das Wort gebeten. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Dr. Mommer (SPD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich widerspreche der dritten Be-
ratung. Wir haben in der zweiten Beratung eine 
komplizierte Vorlage verabschiedet. Dabei hat es 
sich gezeigt, daß auch innerhalb der CSU keine 
volle Einstimmigkeit zwischen den Juristen einer-
seits und den Wohnungsbau- und Wohnungsfach-
leuten andererseits besteht. 

(Abg. Dr. Czaja: Kein Fraktionszwang!) 

Das kommt darin zum Ausdruck, daß von der 
CDU/CSU-Fraktion selbst Änderungsanträge vor-
gelegt und angenommen wurden. Auch einige be-
scheidene Anträge der SPD-Fraktion sind angenom-
men worden. Und nun gibt es in unserer Geschäfts-
ordnung eine weise Bestimmung, die sagt, daß 
dann, wenn in zweiter Beratung Änderungsanträge 
angenommen worden sind, die dritte Beratung — 
ich zitiere § 85 —: „frühestens beginnt am zweiten 
Tag nach der Verteilung der Drucksache mit den in 
der zweiten Beratung gefaßten Beschlüssen". Des-
halb sollten wir die dritte Beratung vertagen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Dr. Weber hat das Wort. 

Dr. Weber (Koblenz) (CDU/CSU) : Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Ich bedaure, daß 
die SPD-Fraktion die Verabschiedung dieses Ge- 



Deutscher Bundestag — 4. Wahlperiode — 125. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 30. April 1964 	6081 

Dr. Weber (Koblenz) 
setzes, das sie selber in vergangenen Beratungen 
dringend gefordert hat, wobei sie gegen die Regie-
rungsparteien immer wieder den Vorwurf erhoben 
hat, 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

von ihnen werde verhindert, daß rechtzeitig ein 
soziales Mietrecht verabschiedet werde, nunmehr 
durch den geschäftsordnungsmäßig vielleicht be-
gründeten Antrag — vielleicht, sage ich — die dritte 
Lesung verhindert. 

(Dr. Mommer: Totsicher begründet, nicht 
vielleicht!) 

— Formell begründet, das will ich Ihnen zugeste-
hen, aber nicht materiell. 

(Dr. Mommer: Auch!) 

Diese Bestimmung der Geschäftsordnung ist näm-
lich sehr weise insofern, als sie verhindern will, 
daß nicht erörterte, in den vorherigen Verhandlun-
gen nicht ventilierte Probleme im Plenum verab-
schiedet werden, deren Folgen man nicht über-
sehen kann. 

(Richtig! bei der CDU/CSU.) 

Das ist der Sinn dieser Geschäftsordnungsbestim-
mung. Das ist aber hier nicht der Fall. All die Pro-
bleme, die hier in zweiter Lesung behandelt worden 
sind, sind in beiden Ausschüssen eingehend behan-
delt worden, so daß man deren Tragweite genaue-
stens übersehen kann. 

Sie mögen von der formellen Bestimmung Ge-
brauch machen; dagegen sind wir machtlos. Wir 
müssen aber die Verantwortung dafür, daß das 
soziale Mietrecht nicht rechtzeitig, wie Sie immer 
wieder behaupten, verabschiedet wird, Ihnen über-
lassen. 

(Abg. Jacobi [Köln] : Das „sogenannte" 
soziale Mietrecht!) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Einschlägig sind 
§ 85 und § 93 der Geschäftsordnung. An sich kann 
die Frist verkürzt werden, wenn nicht zehn anwe-
sende Mitglieder widersprechen. Herr Dr. Mommer 
hat namens seiner Fraktion die ihm zustehenden 
geschäftsordnungsmäßigen Bedenken geltend ge-
macht. Wir können also in die dritte Lesung nicht 
eintreten. 

Ich rufe dann auf den Zusatzpunkt der Tagesord-
nung: 

Zweite Beratung des von der Fraktion der 
SPD eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung des § 556 a des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (Drucksache IV/1554). 

Es liegt vor der Schriftliche Bericht des Herrn Ab-
geordneten Dr. Hauser. Ich danke dem Herrn Be-
richterstatter. Eine Ergänzung Ides  Berichts wird 
nicht gewünscht. 

Dann treten wir in die Beratungen. ein. 

Ich rufe auf § 1, — § 2, — § 3, — Einleitung unid 
Überschrift. Wer zustimmen will, gebe bitte das 
Zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Der  

Gesetzentwurf ist in zweiter Lesung abgelehnt. Da

-

mit entfällt die dritte Lesung. 

Ich ,rufe auf Punkt 17 der Tagesordnung: 

a) Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes zur Neuregelung der Absetzun

-

gen für Abnutzung bei Gebäuden (Druck

-

sachen IV/1892, IV/1894)  

a) Bericht des Haughaltsausschusses (13. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
(Drucksache IV/2206) ; 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Koch 

b) Schriftlicher Bericht des Finanzausschusses 
(14. Ausschuß) (Drucksachen IV/2191, zu 
IV/2191); 
Berichterstatter: Abgeordneter Schlee 

(Erste Beratung 110. Sitzung) 

b) Erste Beratung des  von  der Bundesregierung 
.eingebrachten Entwurfs eines 'Gesetzes zur 
Neuregelung der Absetzungen für Abnutzung 
bei Gebäuden (Drucksache '1V12008). 

Ich danke den Herren Berichterstattern für den 
Schriftlichen Bericht. 

Zur Geschäftsordnung hat das Wort Herr Abge-
ordneter Dr. Kurlbaum. 

Kurlbaum (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Mit der Drucksache IV/2191 liegt uns 
eine Novelle zum Einkommensteuergesetz vor, die 
sich mit  den Abschreibungen für Gebäude befaßt. 
Bei dieser Novelle geht es insbesondere um zwei 
Probleme, erstens um das Problem  der Anpassung 
der Gebäudeabschreibungen an die  Tatsache, daß 
wir uns bezüglich der Technik des Bauens in einer 
schnellen Entwicklung befinden, und darum, daß die 
Wünsche, die die Benutzer an  Gebäude stellen, 
ebenfalls einer schnellen Veränderung unterliegen. 
Zweifellos machen diese beiden Tatsachen es not-
wendig, sich eingehend mit  der Materie zu befassen. 
Die SPD erkennt das grundsätzlich an. Wir werfen 
aber die Frage auf, o b das Ausmaß der in den Vor-
lagen vorgenommenen Erhöhung der Abschreibungs-
sätze und ob der Zeitpunkt für diese Erhöhung rich-
tig gewählt ist.  Ich werde nachher bei der Begrün-
dung unseres Antrags Umdruck 450 noch im einzel-
nen auf dieses Problem eingehen. 

Im Augenblick möchte ich zur Begründung unse-
res Antrags auf Rückverweisung der Vorlage an 
die zuständigen Ausschüsse auf das zweite Haupt-
problem eingehen, das in der Vorlage behandelt 
wird, nämlich die Frage: Wie soll in Zukunft der 
Bau von Eigenheimen und Eigentumswohnungen 
zweckmäßig gefördert werden? Die sozialdemokra-
tische Bundestagsfraktion ist selbstverständlich auch 
der Auffassung, daß der Bau von Eigenheimen und 
Eigentumswohnungen weiter wirksam gefördert 
werden muß. Aber wir sind nicht mit Ihnen einer 
Meinung hinsichtlich der Methode, die dabei ange-
wandt werden muß. Es handelt sich hierbei nicht 
nur um das spezielle Problem des Wohnungsbaus, 
sondern es handelt sich hier um das Problem der 
für den demokratischen Staat unbedingt notwen- 
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digen breiten Streuung des Eigentums. Wenn man 
den vorliegenden Gesetzentwurf aus dieser Sicht 
betrachtet, muß man mit besonderen Maßstäben an 
ihn herangehen. Dann muß man die Forderung stel-
len, daß bei der Eigentumsbildung und Vermögens-
bildung denjenigen die stärkste Hilfe gewährt 
wird, die die größten Schwierigkeiten beim Sparen 
zu überwinden haben. Die Hilfe muß dort konzen-
triert werden, wo die Sparfähigkeit am geringsten 
ist, also bei den kleinen Einkommen und dort, wo 
die Einkommen durch eine große Familie einer be-
sonderen Belastung unterliegen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf löst dies Pro-
blem in keiner befriedigenden Weise; im Gegen-
teil, er setzt die jahrelang betriebene Politik der 
bevorzugten Förderung des Baus von Eigenheimen 
bei den Beziehern von höchsten Einkommen fort. 
Wir begrüßen es zwar, daß nunmehr festzustehen 
scheint, daß nun auch die Regierungsfraktionen den 
alten § 7 b, der die Konzentration der Vermögen bei 
den sogenannten Baulöwen in einer geradezu skan-
dalösen Weise gefördert hat, endgültig beseitigen 
wollen. Aber es bleibt noch die sehr unerfreuliche 
Methode des § 7 b, das Ärgernis, daß die Förde-
rung des Eigenheim- und Eigentumswohnungs-
baues auch in Zukunft auf die Bezieher hoher Ein-
kommen konzentriert bleibt. 

Lassen Sie mich das an einigen Beispielen Ihnen 
ganz klar und deutlich illustrieren. Ihr Gesetzent-
wurf legt die Höchstsumme der Baukosten, für die 
steuerliche Abschreibungsvergünstigungen gegeben 
werden sollen, auf 200 000 DM fest. Über die Nor-
malabschreibung von 2 % hinaus, die Ihr Gesetz-
entwurf nunmehr in § 7 vorsieht, soll der zukünftige 
§ 7 b eine Sonderabschreibung von 5 1 %  für 8 Jahre 
gewähren. Das bedeutet eine Sonderabschreibung 
von 3 % über den Normalsatz hinaus. In 8 Jahren 
sind das 24 % der Bausumme. Bezogen auf die 
Höchstsumme von 200 000 DM sind das Sonderab-
schreibungen in der Höhe von 48 000 DM. 

Bei der bösen Methode des § 7 b, die Sie fort-
setzen wollen, bedeutet das, daß die Bezieher von 
hohen Einkommen, die einen Steuersatz von 50 % 
haben, im Laufe von 8 Jahren Steuern in der Höhe 
von 24 000 DM sparen können. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Kurlbaum, Ausführungen zur Geschäftsordnung sol-
len die Frist von fünf Minuten nicht überschreiten. 

Kurlbaum (SPD) : Das ist allerdings ein bißchen 
schwierig — — 

Vizepräsident Dr. Dehler: Das steht in § 34 
der Geschäftsordnung, an den ich, aber auch Sie ge-
bunden sind. 

Kurlbaum (SPD) : Gut, dann muß ich versuchen, 
das nachher noch in ergänzenden Ausführungen 
klarzumachen. Ich darf aber wenigstens noch die 
Beispiele abgekürzt bringen und darf Ihnen das 
Resümee vortragen. 

Der Steuerzahler, der 50 % Einkommensteuer in 
der Spitze zahlt, hat damit gegenüber dem Steuer-
zahler, der nur 20 % Lohn- oder Einkommensteuer 
zahlt, eine zusätzliche Steuervergünstigung von 
14 000 DM, d. h. von 1800 DM pro Jahr. 

Ich muß in diesem Augenblick leider darauf ver-
zichten, Ihnen noch ein Beispiel zu geben, das zeigt, 
daß Ihr Gesetzentwurf eindeutig die großen Fami-
lien insofern benachteiligt, als ein Familienvater 
mit mehreren Kindern ein viel höheres Einkommen 
als ein kinderloses Ehepaar haben muß, um den 
§ 7 b in Zukunft überhaupt in Anspruch nehmen zu 
können. Er muß ein Einkommen haben in der Größen-
ordnung von etwa 15 000 DM, um ihn voll ausnützen 
zu können. Damit ist klar, daß Ihr Gesetzentwurf 
die Privilegierung einer ganz kleinen Minderheit 
der Steuerpflichtigen auf diesem Gebiete fortsetzt. 

Wir sind der Auffassung und haben das in den 
Ausschußberatungen immer wieder klargemacht, 
daß wir zu einem Prämiensystem übergehen müs-
sen, das in das System der Sparprämien, der Bau-
sparprämien harmonisch eingegliedert werden muß. 
Wir werden in Kürze einen entsprechenden Gesetz-
entwurf vorlegen. Wir bedauern es, daß Sie es mit 
Ihrem Gesetzentwurf so eilig haben, obwohl der 
derzeitige Rechtszustand bekanntlich — auch nach 
Ihrer Auffassung — bis zum 31. Dezember dieses 
Jahres fortgesetzt werden soll. 

Wir sind daher der Meinung, daß sehr wohl die 
Zeit vorhanden wäre, diesen Gesetzentwurf noch 
einmal unter dem Gesichtspunkt der Familienfeind-
lichkeit, die er nach unserer Auffassung hat, und 
unter dem Gesichtspunkt seiner Feindlichkeit ge-
genüber den Beziehern kleiner Einkommen zu über-
prüfen. Dafür ist noch genug Zeit bis zum Jahres-
ende vorhanden. Der Gesichtspunkt, daß die Wirt-
schaft bis zum 30. Juni wissen soll, was in Zukunft 
ist, ist zwar durchaus ein Argument, aber in seinem 
Gewicht überhaupt nicht zu vergleichen mit dem 
Erfordernis, daß eine Neuordnung der Förderungs-
maßnahmen für den Bau von Eigentumswohnungen 
und Eigenheimen nun wirklich modernen und de-
mokratischen Gesichtspunkten entsprechen muß. 
Wir bitten daher, die Vorlage an die zuständigen 
Ausschüsse zurückzuüberweisen, damit das ganze 
Problem noch einmal mit der notwendigen Gründ-
lichkeit durchberaten werden kann. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Schmidt (Wuppertal). 

Dr. Schmidt (Wuppertal) (CDU/CSU) : Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Ich bitte das 
Hohe Haus, dem Antrag auf Zurückverweisung nicht 
zu folgen. 

Der Grundgedanke, den Herr Kurlbaum soeben 
vorgetragen hat, ist schon von ihm erwogen wor-
den im Zusammenhang mit der teilweisen Suspen-
dierung des § 7 b im Jahre 1963. Wir beraten jetzt 
im Finanzausschuß seit März über zwei Anträge 
aus den  Reihen der CDU/CSU über die Neugestal-
tung der Absetzungsmöglichkeiten im Rahmen des 
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§ 7 und des § 7 b. In den Beratungen innerhalb des 
Finanzausschusses hat Herr Kollege Seuffert ein 
einziges Mal am Rande vielleicht in zwei Sätzen 
angedeutet, daß in seiner Fraktion derartige Vor-
stellungen vorhanden seien, wie sie Herr Kurlbaum 
hier vorbringt, ohne irgendeinen Antrag in dieser 
Richtung zu stellen. 

Meine Damen und Herren, es war für die SPD-
Fraktion seit 1963 durchaus die Möglichkeit ge-
geben, wenn sie ein solches System für besser hielt 
als das, was wir hier vorschlagen, das in Gesetzes-
form zu kleiden und diesen Entwurf hier im Hause 
und im Ausschuß zur Debatte zu stellen. Das ist 
nicht geschehen. Die Sache kann nun nicht dadurch 
gefördert werden, daß sie jetzt zurückverwiesen 
wird. 

Meine Fraktion ist der Auffassung, daß die 
Steuerpflichtigen spätestens am 30. Juni )wissen 
müssen, womit sie ab 1. Januar 1965 zu rechnen 
haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP.) 

Es handelt sich im Wohnungsbau wie überhaupt im 
Bauwesen um sehr langfristige Investitionen, die 
langfristig vorbereitet werden müssen. Es ist daher 
ganz unmöglich, daß wir den hier Betroffenen zu-
muten, nun noch einmal ein halbes Jahr darauf zu 
warten, in welcher Richtung sich der Deutsche Bun-
destag entscheiden wird. Ich bitte deshalb, den An-
trag abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Imle. 

Dr. Imle (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Auch wir Freien De-
mokraten werden diesen Antrag ablehnen, und 
zwar aus folgenden Gründen. 

Herr Kollege Kurlbaum, zu Ihren etwas dema-
gogischen Ausführungen will ich nur eines sagen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Kollege Dr. 
Imle, ich meine, das Wort „demagogisch" paßt nicht. 
Wir sind die Vertretung des Volkes. 

Dr. Imle (FDP) : Ich bitte um Entschuldigung. 

(Abg. Dr. Czaja: Das darf man wohl sein, 
darf es aber nicht sagen!) 

— Na, ich habe es nicht gesagt. 

Sie sagen, Herr Kurlbaum, daß lediglich Einkom-
men über 15 000 DM davon betroffen werden, 

(Abg. Kurlbaum: Bei drei Kindern!) 

— bei drei Kindern; ich habe auch mehr als drei 
Kinder, ich darf das einmal sagen. Wenn jetzt diese 
Regelung getroffen wird, kann man doch nicht be-
haupten, daß sie nur eine Minderheit des Volkes 
betrifft. Vielmehr sind die Einkommen heute Gott 
sei Dank schon so hoch, daß sie über 15 000 DM 
liegen. 

(Unruhe bei der SPD.) 

Deswegen bemühen wir uns auch, mit dem Steuer

-

änderungsgesetz gerade diese Regelung zu treffen. 

Aber nun zu der Frage, warum das von uns ab-
gelehnt wird. In der Sitzung am 4. März hat  der 

 Kollege Seuffert hinsichtlich der Verlängerung des 
Gesetzes gesagt: Es handelt sich lediglich um die 
Frage, ob ernsthaft damit 'gerechnet werden kann, 
daß die Neuregelung der Abschreibung für Grund-
stücke von diesem Hause bis  zum 30. Juni 1964 be-
handelt und verabschiedet werden kann. Diese 
Annahme ist  völlig illusorisch. Der Finanzausschuß 
hat durch seine Beschlüsse und seine Arbeiten dar-
getan, daß der Bundestag durchaus in der Lage ist, 
das Gesetz zu verabschieden. Es besteht daher gar 
keine Veranlassung, die Vorlage in den Ausschuß 
zurückzuverweisen. Wir werden deshalb Ihren 
Antrag ablehnen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Wir stimmen über 
den Antrag des Abgeordneten Kurlbaum ab, die 
Vorlage unter Punkt 17 a der Tagesordnung an die 
Ausschüsse zurückzuverweisen. Wer zustimmt, gebe 
Zeichen. — Gegenprobe! — Der Antrag ist abge-
lehnt. 

Wir treten in die zweite Beratung ein. Ich rufe 
Art. 1 auf. Dazu liegt der Antrag der Fraktionen 
der CDU/CSU, SPD und FDP auf Umdruck 438 vor. 
Wer diesem Antrag zustimmt, gebe bitte Zeichen. 
— Ich nehme an, das ganze Hause ist einverstanden. 
Der Änderungsantrag auf Umdruck 438 ist ange-
nommen. 

Ich rufe dann in Art. 1 Nr. 1 auf. Hier liegt der 
Antrag der Fraktion der SPD auf Umdruck 450 unter 
Ziffer 1 vor. Herr Abgeordneter Kurlbaum wird 
ihn begründen. 

Kurlbaum (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Zur Begründung unseres Antrages auf 
Umdruck 450, bei dem es um die Frage geht, ob die 
zusätzliche Degression für die  Abschreibungen bei 
allen Gebäuden gerechtfertigt ist, habe ich folgendes 
zu sagen. Der Wirtschaftsausschuß .dieses Hauses hat 
sich auf Antrag der sozialdemokratischen Mitglieder 
sehr eingehend mit der Frage beschäftigt, ob degres-
sive Abschreibungen bei Hochbauten überhaupt ge-
rechtfertigt sind, und hat dazu zwei Sachvertändige 
gehört, die sich laut Protokoll eindeutig dahin ge-
äußert haben — ich zitiere —, 

daß die von der Bundesregierung vertretene 
lineare Abschreibung völlig ausreichend sei, und 
zwar sowohl vom Standpunkt der tatsächlichen 
Abnutzung der Wohngebäude und Gebäude als 
auch unter dem Gesichtspunkt des Verkehrs-
wertes. 

Die Frage ist also vom Wirtschaftsausschuß sehr ein-
gehend geprüft und von den Sachverständigen in 
diesem Sinne entschieden worden. 

Außerdem hat auch der Finanzausschuß des Bun-
desrates ausdrücklich und uneingeschränkt gebilligt, 
daß die Bundesregierung die allgemeine Einführung 
der degressiven Abschreibung für Gebäude abge-
lehnt hat. 
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Nun habe ich aber vorhin schon davon gespro-
chen, daß in diesem Zusammenhang auch die Kon-
junkturlage berücksichtigt werden muß. Die Bau-
preise sind in den letzten drei Jahren um 25 % ge-
stiegen. Nichts deutet bisher darauf hin, daß der Bau-
boom nun wirklich zum Abklingen kommt. Alles 
deutet darauf hin, daß er sich fortsetzt. Wenn nun in 
diesem Zeitpunkt neue zusätzliche Abschreibungs-
vergünstigungen für alle Hochbauten gegeben wer-
den, ist es ganz klar, daß der Baumarkt durch 
diese Maßnahme neu angeheizt werden wird und 
daß die Tendenz zur Steigerung der Baukosten be-
stehen bleiben wird, und zwar nicht nur der Bau-
kosten, sondern auch der Baulandpreise. Wenn die-
ses Haus vor der Frage stände, Maßnahmen für den 
Fall einer Situation auf dem Baumarkt zu treffen, 
in der  die  Nachfrage nach Bauleistungen zu gering 
ist, dann wäre das, was Sie, meine Herren von den 
Regierungsfraktionen beantragen, genau die richtige 
Maßnahme. Sie wäre also die richtige Maßnahme 
für eine Konjunkturlage, die der, in der wir uns 
jetzt auf dem Baumarkt befinden, genau entgegen-
gesetzt ist. 

Daher hat auch der EWG-Ministerrat mit Recht 
den Partnerländern konjunkturpolitische Empfehlun-
gen gegeben, die sich in der Ziffer 9 ausdrücklich 
auch mit dem Baumarkt beschäftigen. Es heißt dort 
in  den uns aus der Presse zugänglichen Formulierun-
gen, daß steuerliche Vergünstigungen für den Bau-
markt überall da vermindert werden sollen, wo An-
gebot und Nachfrage noch nicht in Einklang sind. 
Alles deutet darauf hin — auch die  Fortsetzung der 
Steigerung der Baukosten —, daß auch in der Bun-
desrepublik Angebot und Nachfrage auf dem Bau-
markt noch nicht in Einklang sind. Aber Sie, meine 
Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, 
machen genau das Gegenteil dessen, was in den 
Empfehlungen des Ministerrats zu lesen ist, an 
denen die deutsche Bundesregierung, wie uns hier 
erklärt worden ist, maßgeblich mitgewirkt hat. Die 
Einführung der degressiven Abschreibungen für alle 
Hochbauten in diesem Zeitpunkt bedeutet daher 
nicht nur eine konjunkturpolitische Sünde gegen-
über der deutschen Volkswirtschaft, sondern eine 
klare Verletzung der jüngst erlassenen Richtlinien 
des EWG-Ministerrats. 

In diesem Zusammenhang darf ich am Schluß auch 
noch erwähnen, daß die Gesamtvorlage, die Sie 
heute hier vorlegen, beginnend mit dem Jahre 1965 
einen Steuerausfall von 270 Millionen DM bringt, 
der bis zum Jahre 1974 auf 780 Millionen DM pro 
Jahr ansteigen wird. Wie Sie das bei der allgemei-
nen Haushaltslage verantworten wollen, mögen Sie 
sich auch überlegen. 

Daher beantragen wir, die Ziffer, die .die degres-
sive Abschreibung in den § 7 einführt, zu streichen. 
Ich würde mich freuen, wenn ein möglichst großer 
Teil auch Ihrer Fraktion sich unseren Argumenten 
anschließen würde. 

Nun noch ein paar Sätze zu den Ausführungen, 
die Herr Imle hier gemacht hat. Ich möchte mich zu 
der Form, in der er sie gemacht hat, nicht äußern. 
Ich möchte aber seiner Kritik ein paar Zahlen ent

-

gegenstellen, damit klar wird, daß es sich hier nicht 
um Demagogie, sondern um Fakten handelt. 

Wenn ein Staatsbürger die Vergünstigungen nach 
§ 7 b in Anspruch nehmen will, dann muß er ein Ein-
kommen haben, das über sein steuerfreies Einkom-
men hinausgeht. Bei einem Ehepaar mit drei Kin-
dern ist steuerfrei ein Einkommen von 9240 DM. 
Wenn wir ein Gebäude von 100 000 DM zugrunde 
legen, kann das Ehepaar die Normalabschreibungen 
und die Sonderabschreibungen zusammen, wenn 
auch nur mit dem niedrigsten Satz von 20%, nur 
in Anspruch nehmen, wenn es ein Einkommen von 
9240 plus 5000 DM pro Jahr hat. Es ist also vollkom-
men richtig, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe 
vorhin, weil ich es schnell sagen mußte, den Betrag 
von ungefähr 15 000 DM genannt. Der Familienvater 
mit drei Kindern kann die Möglichkeiten des § 7 b 
nur dann, wenn auch mit dem ungünstigen Satz 
von 20 %, ausnutzen, wenn er ein Einkommen von 
mindestens 14 240 DM hat. Darüber kann überhaupt 
nicht mehr gestritten werden. 

Nun vergleichen Sie das mit der Lage eines 
kinderlosen Ehepaares. Bei einem kinderlosen Ehe-
paar ist steuerfrei nur ein Einkommen von 4560 DM. 
Das kinderlose Ehepaar kann also die Vergünsti-
gungen des § 7 b schon dann in vollem Umfang — 
wenn auch nur mit dem Satz von 20% — in An-
spruch nehmen, wenn es ein Einkommen von 
9560 DM hat. Daraus sehen Sie klar und deutlich, 
wie die unglückselige Konstruktion Ihres § 7 b, an 
der Sie stur festhalten wollen, es mit sich bringt, 
daß Ehepaare ohne Kinder mit sehr viel kleinerem 
Einkommen die Vergünstigungen in Anspruch neh-
men können, während Ehepaare mit einer größeren 
Kinderzahl sehr viel mehr verdienen müssen, damit 
sie von den Vergünstigungen des § 7 b nicht aus-
geschlossen werden. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abge-
ordneten Czaja? 

Dr. Czaja (CDU/CSU): Herr Kollege Kurlbaum, 
haben Sie nicht übersehen, daß alle mit drei und 
mehr Kindern öffentliche Mittel und Familien-
zusatzdarlehen zum Eigenheimbau vorrangig be-
kommen? Das übersehen Sie unzweifelhaft bei Ihrer 
Beweisführung. 

Kurlbaum (SPD) : Ich habe das gar nicht über-
sehen; denn die öffentlichen Mittel sind allgemein 
den Steuerpflichtigen zugänglich. 

(Zuruf von der CDU/CSU.) 

— Ich habe nur auf die differenzierte Behandlung 
im Steuerrecht hingewiesen. Wir haben diese Dis-
kriminierung der Kinderreichen jetzt Gott sei Dank 
bei den Sparprämien und Bausparprämien überwun-
den, und darum sind wir dafür, daß auch das System 
der Förderung des Eigenheims und der Eigentums-
wohnung in das System der Sparprämien aufgenom-
men wird, damit diese Diskriminierung endlich auf-
hört. 

(Beifall bei der SPD.) 
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Abgeordnete Dr. Schmidt (Wuppertal). 

Dr. Schmidt (Wuppertal) (CDU/CSU) : Herr Prä-
sident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich darf in meiner Erwiderung auf die Ausführungen 
von Herrn Kurlbaum ausgehen von einer Entschlie-
ßung des Deutschen Bundestags vom 13. März 1963. 
Dort wird die Bundesregierung ersucht, 

den Entwurf einer Neuregelung der Absetzun-
gen für Abnutzung bei Gebäuden vorzulegen, 
die so gestaltet sein soll, daß sie unter Ablö-
sung der bisherigen Vorschriften des § 7 b EStG 
als Dauerlösung angesehen werden kann; da-
bei sind die Gesichtspunkte der Wohnungspoli-
tik und Raumordnung zu berücksichtigen. Die 
Neuregelung soll auch für Gebäude gelten, die 
durch die Suspendierung des alten § 7 b EStG 
betroffen werden. 

Die derzeitig bei Wohngebäuden im allgemei-
nen zugrunde gelegte Nutzungsdauer von 100 
Jahren erscheint nicht mehr zeitgemäß und 
sollte durch eine Nutzungsdauer von etwa 50 
Jahren ersetzt werden. Auch eine lineare Ab-
setzung wird den tatsächlichen Verhältnissen 
nicht gerecht. Deshalb sollte die Neuregelung 
auch eine degressive Abschreibung zulassen. 

Meine Damen und Herren, diese Entschließung 
stand in der dritten Lesung im Hohen Hause zur 
Aussprache. Dazu hat unser Kollege Seuffert von 
der Sozialdemokratischen Fraktion folgendes er-
klärt: 

Die Gesetzesvorlage suspendiert den § 7 b des 
Einkommensteuergesetzes für die Zeit bis zum 
März nächsten Jahres, also für eine Zeit, in der 
sich der bestehende Überhang an Wohnungs-
bauten noch auswirken dürfte. Sie suspendiert 
ihn nicht für Einfamilienhäuser, Eigentumswoh-
nungen usw. 

Es ist aber nicht so, daß dieser Paragraph nur 
zeitweilig außer Kraft gesetzt wird, sondern er 
wird wirklich „wegen Umbau geschlossen" oder, 
um es genauer zu sagen, er wird „abgerissen". 
Er soll in dieser Form nicht mehr wiederkehren, 
jedenfalls nicht außerhalb des Bereichs, der 
auch jetzt ausgenommen worden ist — Ein-
familienhäuser usw. — Darüber werden noch 
Überlegungen anzustellen sein. Der Entschlie-
ßungsantrag, den der Finanzausschuß vorlegt, 
ist in diesem Falle also fast wichtiger als die 
Gesetzesvorlage selbst. 

Die sozialdemokratische Fraktion begrüßt nicht 
nur die Gesetzesvorlage, sondern auch diese 
Entschließung, insofern sie nunmehr anstelle 
der sich schlecht auswirkenden und nicht mehr 
mit Gerechtigkeit wirksamen Begünstigung des 
Häuserbauens eine dauerhafte Regelung der 
steuerlichen Behandlung des Hausbesitzes ein-
schließlich aller ihrer Auswirkungen auf Miet-
berechnungen usw. vorsieht. 

Was dieses Hohe Haus damals im Zusammenhang 
mit einer Konjunkturdebatte über Absetzungen für 

Abnutzung bei Gebäuden ausgesprochen hat, sollte 
nicht einfach beiseite geschoben werden. 

Ich sehe durchaus, daß das, was Ihnen heute in Ge-
stalt des Berichts des Finanzausschusses zur Ent-
scheidung vorliegt, nicht etwa eine ideale Verwirk-
lichung der Grundgedanken ist, die in dieser Ent-
schließung zum Ausdruck gekommen sind. Aber es 
gehört nun einmal zum Wesen der Demokratie, daß 
die verschiedenen Kräfte miteinander ringen, bis 
sie zu einem Kompromiß kommen, das Aussicht 
auf Annahme hat. So will ich nicht etwa alle Einzel-
heiten dieses Kompromisses von mir aus zur Aus-
sprache stellen, sondern nur kurz auf die Gedan-
ken eingehen, die Herr Kurlbaum soeben vorge-
tragen hat. 

Er hat konjunkturpolitische Überlegungen in den 
Vordergrund gestellt. Wir stehen zweifellos seit 
etwa Dezember vergangenen Jahres in einer über-
hitzten Konjunktur im ganzen Exportbereich. Die 
Entwicklung ist relativ stürmisch vor sich gegangen, 
hat aber meines Erachtens ganz bestimmte Schwer-
punkte und ganz bestimmte Gründe, auf die ich jetzt 
im einzelnen ebenfalls nicht eingehen will, die aber 
nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der nun 
seit Jahren anhaltenden Baukonjunktur. stehen In 
einem Wirtschaftsbericht, den ich vor wenigen Ta-
gen gelesen habe, steht sogar, daß sich die Bau-
konjunktur nicht etwa der Exportkonjunktur ange-
schlossen habe, sondern eher ein wenig gedämpft 
sei. 

(Abg. Kurlbaum: Sie war ja auch sehr groß!) 

— Sicher, das ist gar nicht zu leugnen, und ich 
werde auch nicht leugnen, Herr Kurlbaum, daß diese 
Konjunktur immer noch anhält und große berech-
tigte Sorgen macht. 

Aber, Herr Kurlbaum, es ist die Frage, ob die 
Abschreibungen auf ein langfristiges Wirtschafts-
gut überhaupt geeignet sind, die Dispositionen im 
Rahmen der Konjunktur zu beeinflussen. Dazu fol-
gende Überlegung. Heute steht zur ersten Lesung 
der Regierungsentwurf an, der seinerzeit in Form 
eines Antrags aus diesem Hause von Herrn Kol-
lege Hesberg und Genossen aufgenommen worden 
ist, welcher jetzt schon zur dritten Lesung ansteht. 
Wie soll eigentlich eine Regierung Konjunkturpoli-
tik auf dem Gebiet der Abschreibungen langfristiger 
Anlagen machen, wenn sie bei den Fristen, die die 
Verfassung und die Geschäftsordnung nun einmal 
vorsehen, bis zum heutigen Tage braucht, um eine 
im März eingebrachte Vorlage überhaupt in die 
erste Lesung zu bekommen? Als wir mit der Regie-
rung über Konjunkturüberlegungen in diesem Zu-
sammenhang sprachen und ich den Einwand machte: 
„Ja, wenn Sie nun ernsthaft solche konjunkturellen 
Überlegungen anstellen, dann hätten Sie wahr-
scheinlich auch diese Regierungsvorlage nicht ma-
chen dürfen", wurde mir erwidert: „Sie haben 
recht; aber als wir diese Vorlage machten, war die 
Konjunktur noch nicht in dem Ausmaß zu erken-
nen, wie das heute der Fall ist." 

Kurzum, was ich sagen will, ist folgendes. Es ist 
völlig unmöglich, Konjunkturschwankungen und 
Wellenbewegungen, die relativ kurzfristig sind, 
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mit Abschreibungen für langfristige Anlagen beein-
flussen zu wollen. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Was hier zur Debatte steht,  wenn  wir Konjunktur-
politik auf dem Gebiet des Bauwesens machen wol-
len, Herr Kollege Kurlbaum, das ist vor allem die 
Frage der Subventionierung der Bauvorhaben. Aber 
auf diesem Gebiet, verehrter Herr Kurlbaum, 
machen Sie gerade entgegengesetzte Vorschläge. 
Denn wenn die Vorschläge über das Prämienwesen 
—das, was Sie heute hier so als Idee in die Debatte 
geworfen haben — realisiert würden, müßten wir 
viel mehr als über Zinssubventionen bei öffent-
lichen Darlehen echte Steuergeschenke in großem 
Umfange machen, wenn die Maßnahmen für Perso-
nenkreise, wie Sie  sie angedeutet haben, wirksam 
werden sollen. 

(Abg. Kurlbaum: Das ist nur eine Behaup

-

tung!) 

— Das läßt sich leicht ausrechnen. Wenn diejenigen, 
die  sich aus eigenen Mitteln überhaupt nicht helfen 
können, den Vorrang der Prämie haben sollen und 
wenn die Prämie wirksam sein soll, müssen Sie 
diesem Personenkreis mehr zubilligen als das, was 
wir im Raum der ersten Hypothek darlehensweise 
mit Zinsermäßigung geben; dann müssen Sie das als 
Geschenk obendrauf geben. Alles was über den 
Rang der ersten Hypothek hinausgeht, müssen Sie 

 praktisch geschenkweise geben. Dann können Sie 
den Effekt erreichen, den  Sie soeben sozialpolitisch 
gefordert haben. Das würde ein Incentive für die 
Baukonjunktur bedeuten, die völlig unübersehbar 
würde. Deswegen ist es ganz unangebracht, daß Sie 
diese Vorlage unter konjunkturpolitischen Gesichts-
punkten bekämpfen. 

Sie haben kurz über die Betriebsgebäude gespro-
chen, obwohl ich eigentlich nach den Äußerungen, 
die ich in der Presse von Ihnen gelesen habe, viel 
mehr von- Ihnen erwartet hätte. Gerade auf dem 
Gebiete der Betriebsgebäude, verehrter Herr Kurl-
baum, ist bei uns auf Grund des Individualprinzips, 
das bei uns gilt, ein Wirrwarr, ein Chaos eingeris-
sen, das geradezu elementar gegen den Grundsatz 
der Gleichmäßigkeit der Besteuerung spricht. Ich 
will auf die Einzelheiten nicht eingehen. 

In der Begründung der Regierungsvorlage wird 
genagt, daß bei Betriebsgebäuden ein Absetzungs-
satz von 2 % die Regel sei. In  Wirklichkeit ist beute 
die Durchschnittslebensdauer bei Betriebsgebäuden 
331/3 Jahre. In Richtlinien, die gerade gegenwärtig 
mit der pharmazeutischen und chemischen Industrie 
ausgehandelt werden, ist bereits eine Lebensdauer 
von 25 Jahren als Norm selbst für Verwaltungsge-
bäude festgesetzt. 

Was wird hier gefordert? Ich hatte mir etwas gang 
anderes vorgestellt, etwas sehr viel Durchgreifen-
deres, ein viel 'stärkeres Rückgrat, um die Gleich-
mäßigkeit der Besteuerung ,zu sichern. Ich habe mich 
dabei nicht durchsetzen können. Aber  was hier ge-
fordert wird, ist doch bei einer Lebensdauer von 50 
Jahren, also beim Regelfall, wie in der Begründung 
der Regierungsvorlage gesagt wird, eine ganz milde 

Degression, um auch den mittelständischen Kreisen 
hinsichtlich ihrer Betriebsgebäude eine gewisse 
Chance im betriebswirtschaftlichen Sinne zu geben, 
nämlich den Erhaltungsaufwand und den Erneue-
rungsaufwand mit dem Abschreibungsaufwand in 
einen gleichmäßigeren Ablauf zu bringen. D'as ist 
doch der eigentliche betriebswirtschaftliche  Sinn  die-
ser degressiven Abschreibungsmethode, die der  Bun-
desfinanzhof im Jahre 1955 in seiner bekannten 
Entscheidung als prinzipiell richtig und notwendig 
auch im Steuerrecht angesehen hat. Nur dies wird 
hier jetzt nachvollzogen, und  zwar, um deutlich zu 
machen, daß auch für die Betriebsgebäude in Zu-
kunft die Norm bei 50 Jahren liegt und nicht da, wo 
sie ein geschickter .Steuerberater auf einem sehr 
niedrigen Niveau für Kaufhäuser, Warenhäuser, 
Verwaltungsgebäude usw. auszuhandeln in der Lage 
ist. Da liegt doch die eigentliche Crux der ganzen 
Sache. Ich bedauere, daß wir nicht zu stärkeren 
Regelungen gekommen sind, wie ich sie an sich für 
betriebswirtschaftlich notwendig halten würde. 

Aufs Ganze gesehen, verehrter Herr Kurlbaum, 
meine ich folgendes. So notwendig Konjunktur-
debatten sind und so sehr harte Dämpfungsmaß-
nahmen von mir befürwortet werden, weil mir die 
Erhaltung der Kaufkraft unserer Währung der 
oberste Gesichtspunkt zu sein scheint, so meine ich 
doch, daß das Gebiet der Abschreibungen für lang-
fristige Anlagen das ungeeigneteste ist, das in Er-
wägung zu ziehen. Wenn man das will, muß man 
Maßnahmen treffen, die nicht von dem Grundsatz: 
Wasch mir den Pelz und mach mich nicht naß, be-
stimmt werden, sondern bei denen man auch in 
Erwägung zieht, daß bei wirklichen Dämpfungsmaß-
nahmen alle und auch die breitesten Schichten Ein-
schränkungen und Opfer auf sich zu nehmen haben. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Imle. 

Dr. Imle (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Ich darf für die Freien 
Demokraten noch einmal darauf hinweisen, daß die 
Entschließung, für die Abschreibung von Gebäuden 
eine Degression einzuführen, damals einstimmig ge-
faßt worden war, und wir sind der Meinung, daß 
das die richtige Regelung ist. 

Zu den konjunkturpolitischen Fragen kann ich 
mich kurz fassen, da wir die hier von Herrn Kol-
legen Schmidt vorgetragenen Auffassungen in vol-
lem Umfange teilen. Auch wir sind der Meinung, 
daß sich langfristige Anlagen nicht für konjunktur-
politische Maßnahmen eignen, zumal sich da die 
Voraussetzungen in kurzen Zeitabständen ändern 
können. 

Nun noch ein Wort, Herr Kollege Kurlbaum, zu 
dem, was Sie über den Ausfall von 270 Millionen 
DM gesagt haben. Sie haben gesagt, daß dadurch 
der Haushalt in Unordnung gebracht würde und daß 
diese Unordnung in den folgenden Jahren noch 
größer werden würde. Sie scheinen ganz übersehen 
zu haben, daß es sich bei dieser Vorlage um ein 
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Dr. Imle 
geschlossenes Ganzes handelt, nämlich um die Neu-
regelung bei § 7 und die Neuregelung bei § 7 b, der 
ja erheblich eingeschränkt wird. Sie haben sich da-
gegen gewehrt, daß es jetzt noch diese Möglichkeit 
gebe. Aber der § 7 b wird ja gegen früher ein-
geschränkt. In Zukunft kann niemand mehr nach 
§ 7 b bauen, wie es früher der Fall war; er kann ihn 
auch nicht mehr dauernd in Anspruch nehmen, die 
Inanspruchnahme wird auf nur einen Fall begrenzt. 

Auch wir haben uns natürlich Gedanken über die 
finanziellen Auswirkungen gemacht. Der Herr Bun-
desfinanzminister hat uns dazu erklärt, wenn die 
Vorlage, wie sie heute diesem Hause vorliegt, an-
genommen werde, werde, unter Einschaltung der 
degressiven Abschreibung, eine Mehrbelastung von 
10 Millionen DM eintreten, und die sei verkraftbar. 
Ich glaube, auch Sie bestreiten nicht, daß sie ver-
kraftbar ist. 

Wir sind also der Meinung, daß wir hier zwar 
noch keine endgültige Lösung haben, aber mit der 
degressiven Abschreibung einen Ansatzpunkt für 
eine gerechte Entwicklung im Sinne des § 7 schaffen 
und daß man sich in absebarer Zeit über die ge-
samte Neuregelung neu unterhalten muß. 

Wir werden Ihren Antrag ablehnen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Hesberg. 

Dr. Hesberg (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! In der von Herrn Kurlbaum 
vorgebrachten Argumentation ist zum Ausdruck ge-
kommen, daß die Vorlage, wie sie jetzt im Aus-
schuß gestaltet worden ist, große Vermögen be-
günstige und die kleinen Einkommensbezieher und 
Vermögensbesitzer benachteilige. Einer solchen 
Argumentation kann gar nicht entschieden genug 
widersprochen werden. Gerade durch die Förde-
rungsbestimmungen des Wohnungsbaugesetzes ha-
ben wir uns seit den fünfziger Jahren ganz betont 
der Förderung der Eigentumsbildung der kleinen 
Einkommensbezieher gewidmet. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Ich erinnere nur an den § 27 des Zweiten Woh-
nungsbau- und Familienheimgesetzes, der ganz be-
sondere Präferenzen beim Einsatz der öffentlichen 
Mittel vorsieht. Gerade in bezug auf den Einfami-
lienhaus-Besitz wissen Sie, wie sehr das Familien-
heim bei dem Einsatz der öffentlichen Mittel vor-
rangig bedient wird. Das ist ein Äquivalent für die 
geringere steuerliche Auswirkung der Abschreibung 
bei kleineren Einkommen. 

(V o r sitz : Präsident D. Dr. Gerstenmaier.) 

Ich darf Sie daran erinnern, daß es durch unsere 
Initiative und durch die Verabschiedung des Zwei-
ten Wohnungsbau- und Familienheimgesetzes er-
reicht ist, daß gerade durch die Abstellung der 
öffentlichen Darlehen auf die Wohnfläche der Ein-
kommensbezieher mit einer großen Kinderzahl ent-
sprechend höhere Darlehen bekommt. Ich erinnere 
daran, daß wir durch die Familienzusatzdarlehen 

entsprechende zusätzliche Finanzierungsmöglichkei-
ten erschließen und hierdurch die Eigentumsbildung 
wesentlich fördern. 

Wir begrüßen es, daß das Land Nordrhein-West-
falen in Erkenntnis der Bedeutung dieser Maßnah-
men wesentlich aufgestockt hat. Nach der Debatte, 
die wir in diesem Hause vor wenigen Wochen ge-
führt haben, ist es auch unser Bestreben, auf der 
Bundesebene gleichzuziehen und hier diese Eigen-
tumsförderung entsprechend auszubauen. Darum 
darf ich abschließend auf die besondere Aktion des 
Herrn Bundespräsidenten hinweisen. 

Ich darf im übrigen folgendes sagen. Die Gegen-
überstellung von Beziehern großer Einkommen und 
Besitzern großer Vermögen einerseits und von 
„kleinen Leuten" andererseits erinnerte an Zeiten, 
von denen wir eigentlich glaubten, daß sie vergan-
gen seien; sie erinnerte an die Zeiten des Klassen-
kampfes. 

Was würden Sie sagen, meine Damen und Her-
ren, wenn ich gegenüber Ihrem Hinweis auf die 
Vermögensbildung im Bereiche des Grundeigentums 
bei den privaten Besitzern an die großen gemein-
nützigen Gesellschaften erinnern wollte, die bei-
spielsweise in den Händen der Kommunen auch eine 
sehr erhebliche Vermögensbildung betrieben haben? 
Es geschah oft in der Weise, daß man ihnen gün-
stige Grundstücke zu sehr niedrigen Preisen zu-
schob und für den Einsatz der öffentlichen Mittel 
eine viel geringere Eigenkapitalquote zur Voraus-
setzung machte als bei den privaten Besitzern. Ich 
will diese Diskussion hier nicht aufrollen; aber Sie 
zwingen uns durch diese merkwürdige Gegenüber-
stellung dazu, die doch etwas verdrehten Tatsachen 
richtigzustellen. 

Meine Damen und Herren, in erster Linie handelt 
es sich bei der zu entscheidenden Frage um die rich-
tige Ertragsermittlung beim Haus; die ist das Pri-
märe. Erst in zweiter Linie kommt die Frage, ob Sie 
degressiv oder linear abschreiben; ob Sie bei 1 % 
Abschreibung oder bei einer degressiven Abschrei-
bung einen größeren Vorteil haben. 

Auch bei der 1%igen Abschreibung hat natürlich 
der Abschreibende mit einem hohen Steuersatz 
einen größeren Vorteil als der Abschreibende mit 
niedrigem Steuersatz. So kann man aber einfach 
nicht argumentieren. 

Wir müssen davon ausgehen, welches der Ertrag 
des Hauses in der Lebenszeit von 50 oder mehr 
Jahren ist. Hier war die Überlegung, die wir ein-
hellig vor mehr als einem Jahr anstellten, als wir 
die Suspendierung beschlossen, daß wir auf zeit-
gemäße Methoden übergehen müßten, weil die Ab-
schreibungsmethoden beim Grundeigentum völlig 
überlebt sind. Wir müssen einmal davon ausgehen, 
daß die Häuser infolge der Entwicklung im Woh-
nungsbau mit den modernen Wohnungsbaumetho-
den viel schneller unmodern werden, so daß wir 
nicht nur von der technischen Nutzungsdauer aus-
gehen können, sondern auch wirtschaftliche Ge-
sichtspunkte stärker berücksichtigen müssen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 
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Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Gestatten Sie 
eine ,Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Kurl-
baum? 

Dr. Hesberg (CDU/CSU) : Bitte sehr! 

Kurlbaum (SPD) : Herr Kollege Dr. Hesberg, 
haben Sie nicht gehört, was ich ausdrücklich erwähnt 
habe, daß sich der Wirtschaftsausschuß die beson-
dere Mühe gemacht hat, zu der Frage der Abschrei-
bung zwei Sachverständige zu hören? Haben Sie 
überhört, daß gerade diese Sachverständigen das 
verneint haben, was Sie eben behauptet haben, daß 
nämlich die Abnutzung und die Entwertung der 
Gebäude eine degressive Abschreibung notwendig 
machten? Gerade diese Frage haben die beiden 
Sachverständigen übereinstimmend verneint, und 
von dieser Grundlage mußten wir ausgehen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Die besten Sach-
verständigen sind wir hier!) 

Dr. Hesberg (CDU/CSU) : Herr Kollege Kurl-
baum, die Sachverständigen haben sich nach meiner 
Orientierung mehr auf die technische Lebensdauer 
bezogen; auf die wirtschaftlichen Tatbestände ist 
nicht genügend Rücksicht genommen worden. Viel-
leicht hören Sie sich aber einmal an, was ich dazu zu 
sagen habe. 

Es ist doch so, meine Damen und Herren, daß 
heute und schon seit Jahrzehnten — man kann so-
gar sagen, seit bald einem Jahrhundert — Objekte 
nur unter Zuhilfenahme von Fremdkapital finan-
ziert werden müssen, daß sich die Finanzierungs-
methoden im Wohnungsbau vollkommen verändert 
haben und daß der Abschreibung, die der einzelne 
Bauherr für die Einkommensermittlung in Anspruch 
nehmen kann, die Tilgung gegenübersteht, die sich 
der Gläubiger ausbedingt, und zwar unter anderem 
mit Rücksicht auf den ständigen Wertrückgang durch 
den Verschleiß des Hauses. Wenn sich nun neue 
Methoden der Finanzierung als absolut notwendig 
durchsetzen, dann muß die Abschreibung auch auf 
diese Methoden aus wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten heraus Rücksicht nehmen. Diese wirtschaftlichen 
Umstände, die auch sonst zur Förderung der Ab-
schreibung im ganzen wirtschaftlichen Bereich bei-
tragen, müssen auch hier bei der Gebäudeabschrei-
bung mit zum Ausdruck kommen. Aus diesem Grun-
de geht man aus von einer linearen 2%igen Ab-
schreibung und der Möglichkeit einer degressiven 
Abschreibung, wie wir sie hier haben, um die 
Finanzierungsmethoden in etwa dem angleichen zu 
können. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Kurl-
baum? 

Dr. Hesberg (CDU/CSU) : Bitte sehr! 

Kurlbaum (SPD) : Herr Dr. Hesberg, ich möchte 
Sie noch einmal fragen, ob Sie wirklich das Proto-
koll des Wirtschaftsausschusses über die Sachver-
ständigeneinvernahme gelesen haben. Ich stelle die 

Frage deshalb, weil Ihnen dann bewußt sein müßte, 
daß einer der Sachverständigen sich — im Gegen-
satz zu Ihren Ausführungen — ausdrücklich zur Ent-
wicklung des Verkehrswertes der Gebäude während 
der Lebensdauer geäußert und die degressive Ab-
schreibung für ungeeignet erklärt hat. 

(Abg. Dr. Czaja: Wir haben auch andere 
Ausschüsse!) 

Dr. Hesberg (CDU/CSU) : Herr Kollege Kurl-
baum, natürlich kann sich der Sachverständige auch 
irren, wenn er diese Auffassung vertritt. Ich stehe 
seit mehr als 40 Jahren in der Wohnungs- und 
Grundstückswirtschaft. 

(Beifall in der Mitte.) 

Ich glaube für mich in Anspruch nehmen zu können, 
daß ich diese Dinge sehr eingehend verfolgt habe. 
Es ist seit vielen, vielen Jahren meine Auffassung, 
daß wir die Abschreibungsmethoden gerade im Be-
reich der Grundstückswirtschaft korrigieren müssen. 

Kein Geringerer als der verewigte Vizekanzler 
Blücher hat schon in den ersten Jahren nach der 
Gründung der Bundesrepublik auf diese Tatsachen 
hingewiesen und die alten Abschreibungsmethoden 
gegeißelt. Meine Damen und Herren, wir können 
Ihnen daher nur dringend empfehlen, die Betrach-
tungen, die Sie hier angestellt haben, nicht als rich-
tig anzusehen, sondern den Entschließungen, die der 
Ausschuß gefaßt hat, Ihre Zustimmung zu geben. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Abgeordnete Seuffert. 

Seuffert (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Da in der Aussprache zu diesem Punkt 
— bei dem es sich um die Zulassung von degres-
siven Abschreibungen für alle Neubauten aller Art 
ab 1965 handelt und nicht um Maßnahmen für den 
Wohnungsbau, meine sehr verehrten Kollegen Dr. 
Hesberg usw.! — auf die einstimmig angenommene 
Entschließung vom März vorigen Jahres Bezug ge-
nommen worden ist und dazu einiges klarzustellen 
ist, kann das wohl zweckmäßigerweise gleich ge-
schehen; dann braucht es später nicht zu erfolgen. 

Ich muß sagen, es entbehrt nicht des Salzes, um 
nicht zu sagen, es entbehrt nicht einer gewissen 
Komik, wenn von seiten der Mehrheitsparteien 
diese Entschließung heute zitiert wird in demselben 
Augenblick, wo sie sich durch ihre eigenen Anträge 
in dieser Sache vollständig von der Entschließung 
entfernen und dieser damals mit ihnen einstimmig 
verabschiedeten Entschließung ins Gesicht schlagen. 
Denn der Kernpunkt dieser Entschließung war ja, 
wie ich damals bereits hervorgehoben habe — Sie 
haben es dankenswerterweise selber zitiert, Herr 
Kollege Dr. Schmidt —, daß § 7 b durch eine Dauer-
lösung ersetzt werden sollte, daß er nicht mehr auf-
erstehen sollte. Und wenn Sie heute nun eine zwei-
gleisige Lösung vorschlagen, nämlich degressive Ab-
schreibungen für alle Gebäude und einen weiteren 
§ 7 b, dann ist das genau das, was diese Entschlie-
ßung nicht wollte. 
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Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Dr. 
Schmidt? 

Seuffert (SPD) : Bitte sehr! 

Dr. Schmidt (Wuppertal) (CDU/CSU) : Herr Kol-
lege Seuffert, in dem, was ich eben als Ihre Aus-
führungen vorgelesen habe, haben Sie selber aus-
drücklich für die Zukunft einen Vorbehalt hinsicht-
lich der Eigentumsmaßnahmen gemacht. 

(Abg. Seuffert: Richtig!) 

Ist Ihnen denn nicht entgangen, daß außer den 
Eigentumsmaßnahmen nunmehr im Sinne der Ent-
schließung alles unter die degressive Abschreibung 
gestellt worden ist, 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

so daß wir nach der Suspendierung im Rahmen des 
 § 7 b keinen Mietwohnungsbau mehr haben? Das 

scheint mir, wie man auch immer zu dem Kompro-
miß stehen mag, doch ein entscheidender Fortschritt 
zu sein. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Seuffert (SPD) : Herr Kollege Schmidt, wir haben 
natürlich seinerzeit davon gesprochen, daß Eigen-
tumsmaßnahmen zu fördern sind. Wie Eigentums-
maßnahmen zweckmäßig zu fördern wären, nämlich 
durch ein Prämiensystem zum Beispiel, darüber 
haben wir Ihnen jetzt schon einen Vorschlag ge-
macht. Aber ich glaube, es ist vollständig eindeutig, 
daß die damalige Entschließung bedeutete: anstatt 
und nicht dazu, Herr Kollege Dr. Schmidt. 

(Abg. Dr. Schmidt  !Wuppertal]:  Aber zum 
Mietwohnungsbau, ja! — Abg. Dr. Czaja: 
Da heißt es doch ausdrücklich: Dabei sind 
die Gesichtspunkte der Wohnungspolitik 

zu berücksichtigen!) 

Daß durch diese degressiven Abschreibungen Ge-
sichtspunkte der Wohnungspolitik berücksichtigt 
werden, den Nachweis sind Sie mir erst noch schul-
dig! 

(Zuruf des Abg. Dr. Czaja.) 

— Wir sprechen jetzt, Herr Kollege Czaja, von den 
degressiven Abschreibungen für Neubauten aller 
Art. 

(Abg. Dr. Czaja: 7 b!) 

Gesichtspunkte der Wohnungspolitik kann ich hier 
nicht entdecken. Wenn wir sie entdecken könnten, 
Herr Kollege Czaja, dann wäre die Sache vielleicht 
etwas anders. 

(Abg. Dr. Czaja: Aber Sie sprechen doch 
von 7 b!) 

— Nein, ich spreche zu der Frage der degressiven 
Abschreibungen, verzeihen Sie sehr! 

(Abg. Dr. Czaja: Aber 7 b gehört auch 
dazu!) 

Ich möchte dazu noch folgendes sagen: Wenn in 
der damaligen Entschließung die Möglichkeit von 
degressiven Abschreibungen auch angesprochen 

worden ist— und auch dem haben wir zuge-
stimmt —, so liegt inzwischen eine massive und 
ausführlich begründete Stellungnahme der Regie-
rung vor, das gehe nach ihrer Ansicht nicht. Auch 
der Bundesrat hat sich schon sehr eindeutig dahin 
ausgesprochen, daß er derselben Ansicht ist wie die 
Regierung, degressive Abschreibungen für alle Ge-
bäude könne man nicht einführen; ganz abgesehen 
davon, daß eine damalige grundsätzliche Entschlie-
ßung nichts darüber besagen kann, in welchem 
Augenblick, in welcher Konjunkturlage und in wel-
cher Höhe man derartige Maßnahmen einführen 
kann. 

Was Sie, Herr Kollege Dr. Schmidt, in diesem Zu-
sammenhang über die Gleichmäßigkeit der Besteu-
erung gesagt haben, hat mich keineswegs überzeugt. 
Ich glaube, daß weder die Wirtschaft noch der 
Steuerfiskus sich mit dem Gesichtspunkt einverstan-
den erklären kann: Betriebsgebäude ist Betriebsge-
bäude. Daß gerade dort sehr verschiedene Verhält-
nisse vorliegen und sehr verschiedene Gesichts-
punkte zu berücksichtigen sind, ist wohl Gemeingut 
auf diesem Gebiet. Wenn wir damals der Anregung, 
der Möglichkeit degressiver Abschreibungen näher-
zutreten, zugestimmt haben, so war das eher auf 
degressive Abschreibungen bei Wohngebäuden ge-
münzt; denn da ist — das räume ich ein — eine ge-
wisse Gleichmäßigkeit der Verhältnisse gegeben, 
die bei Betriebsgebäuden eben nicht gegeben ist. 

Ich glaube, Sie müssen uns zugeben, daß Ihre 
Stellungnahme gerade gegenüber der damaligen 
Entschließung unlogisch ist und daß sie einfach dar-
auf zurückzuführen ist — Sie selbst, Herr Kollege 
Dr. Schmidt, haben es ja noch einmal ausgespro-
chen —, daß Sie hier ein Kompromiß verteidigen, 
das Sie unter sich geschlossen haben. Über diese 
Methode, unter sich Kompromisse zu schließen, statt 
mit der Opposition die Kompromisse zu schließen, 
was gesündere Kompromisse ergeben könnte, und 
über die Wirkungen dieser Methode, dann diese 
Kompromisse über Stock und Stein zu verteidigen, 
hat Ihnen Frau Kollegin Beyer neulich im Ausschuß 
eine wohlverdiente Gardinenpredigt gehalten. 

(Beifall und Heiterkeit bei der SPD. — Zu

-

rufe von der Mitte.) 

Derartige Predigten werden Sie vielleicht noch 
öfters, auch von dieser Stelle, von uns hören. 

Ich bitte nochmals, unseren Antrag anzunehmen, 
bei der damaligen Entschließung zu verbleiben, der 
Regierung und ihrer Begründung zu folgen und 
neben der vorgesehenen Weitergeltung des § 7 b 
keine degressiven Abschreibungen für Neubauten 
aller Art zuzulassen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Dr. Aschoff. 

Dr. Aschoff (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich habe es für zweckmäßig gehalten, 
mich noch einmal zu Wort zu melden. In der Aus-
sprache ist wiederholt darauf hingewiesen worden, 
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daß Sachverständige, die im Wirtschaftsausschuß 
gehört worden sind, ihre Meinung vorgetragen 
haben, und sie ist hier soeben wiedergegeben wor-
den. Es könnte jedoch der Eindruck entstehen, daß 
der Wirtschaftsausschuß sich dieser Auffassung an-
geschlossen hätte. 

Zum Tatbestand möchte ich zunächst folgendes 
feststellen. Der Wirtschaftsausschuß hat sich in zwei 
Sitzungen mit den Problemen beschäftigt, die heute 
anstehen, in der ersten Sitzung gemeinsam mit dem 
Ausschuß für Wohnungswesen in Anwesenheit des 
zuständigen Ministers. Damals lag sowohl der 
Regierungsantrag als auch der Antrag des Kollegen 
Schmidt vor. Wir haben in einer sehr ausführlichen 
Aussprache die Auswirkungen auf den Haushalt 
und auf die Konjunktur zusammen mit dem Woh-
nungsministerium und dem Finanzministerium erör-
tert. Es ist dann erwogen worden, einmal Sachver-
ständige zu hören. Dabei stellte sich heraus, daß es 
außerordentlich schwierig war, Sachverständige zu 
finden, die sich zu der im Wirtschaftsausschuß in 
erster Linie interssierenden Frage der konjunktur-
politischen Auswirkungen der anstehenden Geset-
zesvorlagen äußern könnten. Wir haben uns auf 
zwei von der Bundesregierung benannte Sachver-
ständige beschränkt, von denen der eine Beamter 
des Bundesschatzministeriums ist. 

Am Tage der Anhörung der beiden Sachverstän-
digen war ich verhindert. Die Sitzung meines Aus-
schusses wurde von dem Kollegen Brand geleitet. 
Ich habe mir aber das Protokoll noch einmal geben 
lassen. Es ist richtig, Herr Kollege Kurlbaum: der 
Sachverständige Schneider hat zum Ausdruck ge-
bracht, daß die jetzt vorgesehene lineare Abschrei-
bung bei 50jähriger Nutzungsdauer ausreichen 
würde. Es ist richtig, daß der Herr Sachverstän-
dige Brückner nachher im Gegensatz zu Herrn 
Schneider die Zweckmäßigkeit — das ist wichtig  — 
der  linearen Abschreibung nicht hinsichtlich ihrer 
Wirkung auf die Aufwand- und Ertragsseite unter-
sucht hat, sondern im Hinblick auf die Entwicklung 
der Verkehrswerte für Altgebäude. Für mich sind 
also die Aussagen der Sachverständigen im wesent-
lichen unter dem Gesichtspunkt betriebswirtschaft-
licher Überlegungen interessant gewesen, aber in 
keiner Weise aussagefähig für eine konjunktur-
politische Betrachtung. 

Ich darf darauf hinweisen, daß laut Protokoll auch 
die Vertreter Ihrer Fraktion festgestellt haben, 
unter Berücksichtigung der Bautechnik könne unter 
Umständen eine progressive Abschreibung bei Be-
triebsgebäuden zweckmäßig sein. Entscheidend ist 
doch, daß der Ausschuß zum Schluß, wenn auch mit 
knapper Mehrheit, eine Entschließung gefaßt hat, 
in der er zum Ausdruck gebracht hat, daß der § 7 b 
auf Familienheime und Eigentumswohnungen be-
schränkt sein sollte — unter bestimmten Modifi-
kationen — , daß bei Wohngebäuden dem Bauherrn 
das Recht zur Wahl zwischen der linearen und der 
progressiven Abschreibung gewährt werden sollte 
und daß bei Betriebsgebäuden die degressive Ab-
schreibung wenn überhaupt, dann nur bei Ansatz 
einer 50jährigen Nutzungsdauer in Anspruch ge-
nommen werden könnte. Mit dieser Stellungnahme 

des Ausschusses haben wir unsere Stellungnahme 
an den Finanzausschuß abgegeben und sind dann 
bei dieser Lage der Sache — geschäftsordnungs-
mäßig klar — zu der sich aus unseren Anregungen 
und den weiteren Anregungen ergebenden, aus den 
Verhandlungen des Finanzausschusses gekommenen 
endgültigen Vorlage unsererseits gar nicht mehr ge-
hört worden. Ich wollte das zum Tatsächlichen fest-
stellen. 

Zur Sache wollte ich noch einmal unterstreichen, 
was Herr Kollege Schmidt gesagt hat. Ich halte es 
für ein völlig untaugliches Mittel der Konjunktur-
politik, die langfristige Abschreibung in das Instru-
mentarium der Konjunkturpolitik aufzunehmen. Das 
ist schlechterdings nicht möglich. 

Herr Kollege Kurlbaum, Sie wissen sehr genau, 
daß ich bereit bin, jede Unterhaltung über Konjunk-
turpolitik zu führen, und durchaus mit vielen der 
Meinung bin, daß auf diesem Gebiete gewisse Akti-
vierungen wünschenswert und erforderlich sind. 
Wenn wir das erörtern wollen, wird dem nichts im 
Wege stehen. Dann sollten wir aber doch überlegen, 
daß, abgesehen von der .einseitigen Darstellung — 
verzeihen Sie, daß ich zumindest diesen Vorwurf 
erheben muß — der angeblich asozialen Rückwir-
kung der Vorlage, die Frage einer konjunkturellen 
Beeinflussung eines überhitzten Baumarktes im we-
sentlichen nach den Gesichtspunkten beurteilt wer-
den muß, die Herr Schmidt schon angedeutet hat. Es 
kommt nämlich darauf an, wieweit die Finanzierung 
derartiger Bauvorhaben entweder vom Gesetzgeber 
oder von der Verwaltung mit den Konjunktursitua-
tionen in Einklang nicht gebracht werden kann; das 
heißt, daß dort Restriktionen, und zwar flexible, vor-
zunehmen sind. 

Ferner sollten wir prüfen, ob wir uns bei dieser 
Gelegenheit nicht erneut mit der Frage beschäftigen 
sollten, wieweit die öffentliche Hand bis zur Ebene 
der Gemeinde durch ihr Verhalten alle Maßnahmen, 
die konjunkturell erwünscht sind, wieder konter-
kariert. Damit stehen wir in keiner Weise im Gegen-
satz zu den Anregungen des EWG-Ministerrates. 
Wir sollten uns auch überlegen, wo Konjunktur-
maßnahmen — wenn ich unterstelle, daß manche 
fehlen; und ich bin sogar dieser Meinung — ergrif-
fen werden sollten, und zwar mit den Methoden, 
die zweckmäßig sind, auch auf diesem Gebiet. 

Ich habe damals schon die Ehre gehabt, für meine 
Fraktion zu erklären: die Wirtschaft und der ein-
zelne müssen unter allen Umständen wissen, was 
am 1. Juli Rechtens ist. Wenn wir wie gestern lang 
und breit über den Rechtsstaat sprechen, gehört 
auch das dazu: daß die Menschen wissen, nach wel-
chen Gesetzen sie regiert werden, und wir sollten 
nun nicht gegenseitig unsere einzelnen gedank-
lichen Hobbies abreagieren. Wir lehnen dehalb Ih-
ren Antrag nach wie vor ab. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abge-
ordneter Kurlbaum! 

Kurlbaum (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte hier nicht die konjunktur- 
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politische Debatte in der Breite fortsetzen, wie es 
zur Bewältigung der Probleme notwendig wäre. Ich 
freue mich aber, daß Herr Dr. Schmidt und Herr 
Dr. Aschoff dieses Problem endlich einmal wirklich 
auf die Tagesordnung gesetzt sehen wollen. 

Ich möchte nur, um dem Hause vor der Abstim-
mung ein richtiges Bild von den tatsächlichen Aus-
wirkungen auf den Haushalt zu geben, zu einer Be-
merkung von Herrn Dr. Imle Stellung nehmen. Er 
hat gesagt, daß der Unterschied zwischen der Regie-
rungsvorlage und der Vorlage der beiden Regie-
rungsfraktionen nur in einer Mehrbelastung des 
Bundeshaushalts bei der letzteren von nur 10 Mil-
lionen DM bestehe. Die Feststellung von Herrn Dr. 
Imle beschränkt sich ausschließlich auf das Jahr 
1965. Man hätte erwarten können, daß Herr Dr. 
Imle, wenn er schon diese Zahlen bekanntgibt, 
gleichzeitig auch gesagt hätte, daß die Mehrbela-
stung des Bundeshaushalts durch die Vorlage der 
beiden Regierungsfraktionen — gegenüber der Vor-
lage der Bundesregierung — bis zum Jahre 1974 
auf 210 Millionen DM pro Jahr steigt. 

(Abg. Dr. Schmidt [Wuppertal] : Eben hatten 
Sie 900 gesagt!) 

— Das ist etwas ganz anderes, das ist nur der Un-
terschied zwischen den beiden Vorlagen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abge-
ordneter Seuffert! 

Seuffert (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Damit im Hause kein falscher Eindruck 
bleibt, muß ich folgendes sagen. Mein Freund Kurl-
baum hat soeben Zahlen verwandt, die im Finanz-
ausschuß vorgelegt worden sind und die die Diffe-
renzen zeigen zwischen den Auswirkungen des jet-
zigen Antrags der Regierungsfraktionen und denen 
der Regierungsvorlage. Die Regierungsvorlage hatte 
eine weitaus umfangreichere Begünstigung nach 
§ 7 b vorgesehen und keine degressiven Abschrei-
bungen. Die Zahlen, die mein Freund Kurlbaum so-
eben genannt hat, beziehen sich nicht etwa auf die 
Kosten der degressiven Abschreibung. Die dürften 
bereits im ersten Jahr — die Zahl von 10 Millio-
nen DM ist meines Wissens inzwischen aus dem 
Bundesfinanzministerium auf 50 bis 60 Millionen DM 
berichtigt worden — wohl bei etwa 150 Millionen 
DM liegen. Die Zahlen, die soeben verwandt wor-
den sind, bedeuten etwas ganz anderes, nämlich 
die Differenz zwischen dem, was der ja auch von 
Ihnen inzwischen fallengelassene, sehr umfang-
reiche § 7 b des Regierungsentwurfs gekostet hätte, 
und dem, was die degressiven Abschreibungen 
effektiv kosten. Damit das nicht falsch stehenbleibt, 
wollte ich es eben klarstellen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Keine weite-
ren Wortmeldungen. 

Ich lasse abstimmen über den Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD — Umdruck 450 Ziffer 1 —. 
Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Der  Änderungsantrag unter Ziffer 1 ist abgelehnt. 

Ich rufe den Änderungsantrag Umdruck 450 Zif-
fer 2 auf. Wird das Wort zur Begründung ge-
wünscht? — Keine Begründung. — Keine Wort-
meldungen. Wer dem Antrag unter Ziffer 2 des 
Umdrucks 450 zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Gegenprobe! — Der Antrag 
ist abgelehnt. 

Ziffer 3! — Keine Wortmeldungen. Wer zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Der Antrag ist abgelehnt. 

Ziffer 4! Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Der ganze 
Antrag ist abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, ich lasse über Art. 1 
Nr. 1 in der Fassung des Ausschusses abstimmen. 
Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Art. 1 Nr. 1 ist 
angenommen. 

Nun zu Nr. 2! Hierzu rufe ich den Änderungs-
antrag Umdruck 449 unter Ziffer 1 auf. Es ist ein 
Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und 
der FDP. — Bitte sehr! 

Dr. Stecker (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf zu-
nächst ein paar redaktionelle Berichtigungen vor-
nehmen. In der Überschrift unter Ziffer 1 soll es 
nicht heißen „§ 7", sondern „§ 7 b", und unter a) 
soll es in der dritten Zeile „kann abweichend von 
den Sätzen 1 und 2 für alle ..." heißen, — also 
nicht von Satz 1, sondern von den Sätzen 1 und 2. 
Dann muß es unter a in der fünften Zeile nicht 
„Eigentumswohnungen", sondern „Kaufeigentums-
wohnungen" heißen. 

Meine Damen und Herren, mit diesem Änderungs-
antrag wollen wir eine Bestimmung in die Aus-
schußvorlage hineinnehmen, durch die das Institut 
des Kaufeigenheims gefördert wird. Wir stellen in 
zunehmenden Maße fest, daß gerade die Bezieher 
kleiner Einkommen nicht in der Lage sind, die Be-
treuung eines Eigenheims selbst vorzunehmen, weil 
es so schwierig wird, die Finanzierungsbestimmun-
gen, aber auch die baupolizeilichen Bestimmungen 
einzuhalten. Diese Personen gehen lieber dazu 
über, fertige Eigenheime zu kaufen. Wir stellen 
das insbesondere bei den Werksiedlungen und 
ähnlichen Institutionen fest. Das Kaufeigenheim ist 
unserer Ansicht nach der Zeit angemessen, modern; 
und wir sollten die Förderung beibehalten, die es 
bisher genoß. Es wurde nämlich ein gewisser Anreiz 
für die Träger dieser Institutionen geschaffen, 
indem diese nach § 54 des Einkommensteuergesetzes 
als Träger oder als Hersteller im ersten Jahr 7 1/2 % 
abschreiben konnten. Das ist nicht mehr möglich, 
seitdem wir die Eigentumsförderung auf ein oder 
zwei Eigenheime je Steuerpflichtigen beschränkt 
haben. Damit fällt also der Anreiz weg, solche 
Eigenheime herzustellen. 

Wir möchten mit diesem Antrag, in dem wir dem 
Hersteller der Gebäude die Möglichkeit für eine 
Abschreibung von zwei mal 5 % geben, diesen An-
reiz bestehen lassen, weil wir meinen, daß damit 
gerade den breiten Schichten, von denen Sie vorhin 
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als den Beziehern kleiner Einkommen gesprochen 
haben, geholfen werden kann. Ich bitte daher, die-
sem Antrag zuzustimmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und bei der FDP.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Sie haben die 
,Änderungen zur Kenntnis genommen, meine Damen 
und Herren. Herr Kollege Stecker, kann nachher im 
ganzen oder muß ziffernweise abgestimmt werden? 

(Zurufe von der CDU/CSU: Im ganzen!) 

— Es kann im ganzen abgestimmt werden. 

Herr Abgeordneter Seuffert! 

Seuffert (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich muß mich namens der Opposition 
mit Nachdruck gegen diesen Antrag wenden. Wenn 
uns die Ausschußfassung des künftigen § 7 b trotz 
der erheblichen Bedenken, die mein Freund Kurl-
baum bereits hervorgehoben hat, allenfalls als noch-
malige Zwischenlösung diskutabel erscheinen konn-
te, so deshalb, weil sie auf ein Eigenheim oder eine 
Eigentumswohnung usw. für einen Steuerpflichti-
gen beschränkt und weil sie befristet ist, wenn auch 
nach unserer Auffassung zu lang. Wir haben ent-
sprechende Anträge im Ausschuß gestellt. Sie sind 
abgelehnt worden. Wir haben es nicht für opportun 
gehalten, darauf zurückzukommen. An sich ist die 
Befristung auf zehn Jahre bereits zu lang. 

Der Antrag, der nunmehr von den Mehrheitsfrak-
tionen gestellt wird, will genau das beseitigen. Was 
die Herstellung von Kaufeigenheimen usw. anlangt, 
so ist nach der im Ausschuß vorgelegten Konzep-
tion die Möglichkeit gegeben, daß der Bauherr die 
Sonderabschreibung dem sogenannten Ersterwerber 
der Kaufeigenheime usw. überläßt, und er soll das 
tun. Das ist der Sinn der Sache. Denn es handelt 
sich hier um Förderung der Eigenheime und Begün-
stigung von Eigentumsmaßnahmen, es handelt sich 
nicht um die Begünstigung der Fabrikation von 
Eigenheimen. Bei Annahme dieses Antrages würde 
der Sinn der Sache vollständig in das Gegenteil ver-
kehrt. Dann ist es nicht mehr Eigenheimförderung, 
dann ist es nicht mehr eine Eigentumsmaßnahme, 
die gefördert wird, sondern dann ist es einfach 
wieder das große 7-b-Geschäft, das hier begünstigt 
wird. Entsprechendes gilt für die Aufhebung der 
Befristung. Diese Befristung ist das einzige, was 
noch übriggeblieben war von der seinerzeit auch 
von Ihnen einstimmig gefaßten Entschließung, daß 
der § 7 b durch eine Dauerlösung ersetzt werden 
soll. Auch diesen einzigen Rest wollen Sie mit dem 
neuen Antrag nunmehr streichen. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie nunmehr so 
vorgehen und die noch einigermaßen erkennbaren 
Grundlagen Ihres Kompromisses, das der Ausschuß-
fassung zugrunde liegt, in dieser Richtung und in 
dieser Weise verlassen, dann wird das Gesetz — 
das muß ich sagen — schon aus diesem Grunde für 
uns unannehmbar. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Dr. Hesberg. 

Dr. Hesberg (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Herr Kollege Seuffert, ich muß 
Ihrer Argumentation widersprechen. Ich glaube, Sie 
haben die Hintergründe wirtschaftlicher und sozialer 
Art vollkommen übersehen. Worum geht es hier? 
Die Begünstigung von Kaufeigenheimen und Träger-
siedlungen geht aus von der Überzeugung und dem 
Tatbestand, daß heute 'der  Bau eines Familienheims 
gerade für kleine Leute, für Bezieher kleiner Ein-
kommen besonders gefördert werden muß, daß er 
aber zu einem günstigen Preis nur gefördert wer-
den kann, wenn man solche Objekte in größerer 
Menge herstellt. Der Einzelbau kommt immer teurer 
als beispielsweise eine Siedlung mit Reihenhäusern 
und ähnliche Methoden der Massenfertigung. Dieser 
Bau von Siedlungen zum Verkauf an Eigenheimwil-
lige soll begünstigt werden. Wir bieten damit preis-
lich eine günstigere Lösung, als es der Einzelbau 
ist. 

Wenn solche Bauten errichtet werden, liegt darin 
doch auch ein gewisses Risiko für den Unterneh-
mer. Deswegen muß diese Vergünstigung in der 
Form gegeben werden, wie wir sie vorgesehen 
haben. 

Daß damit nun Steuergeschenke gemacht werden, 
kann doch nicht behauptet werden; denn durch diese 
Zuweisung der zweimal 5 % wird ja die Abschrei-
bung beim Erwerber gekürzt. Der Staat hat hier-
durch keine Nachteile. Wir haben auf der anderen 
Seite aber die wirtschaftlichen Vorteile, daß der 
Kaufeigenheimerwerber zu günstigeren Bedingun-
gen zu dieser Eigentumsbildung kommt, und das ist 
für uns das Entscheidende. 

Meine 'Damen und Herren, im übrigen haben Sie 
bemängelt, daß die Befristung auf zehn Jahre hier 

 gestrichen werden soll. Wir sind der Überzeugung, 
daß die Eigentumsbildung gerade beim kleinen 
Eigenheim noch auf lange Jahre der Förderung be-
darf. 

(Abg. Dr. Burgbacher: Sehr richtig!) 

Das liegt im Sinne unserer Bestrebungen zur Eigen-
tumsbildung in breiten Schichten der Bevölkerung. 
Daher halten wir es für unzweckmäßig, hier eine 
Befristung auf zehn Jahre vorzusehen. Wenn wir 
daran 'denken, welche Aufgaben 'auf dem Gebiet des 
Wohnungsbaues noch im Rahmen der Sanierung 
und der Raumordnung sich für uns ergeben, dann 
scheint es uns nicht möglich, hier eine Beschränkung 
auf zehn Jahre vorzusehen. Wir wollen vielmehr 
auch gerade den kleinen Sparern rechtzeitig die 
Möglichkeit geben, für spätere Zeiten anzusparen 
und dann diese Vorteile bei der Gebäudeabschrei-
bung zu genießen. Auf diese Weise wollen wir 
wirklich Eigentum in Arbeitnehmerhand fördern. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abge-
ordneter Seuffert. 

Seuffert (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Herr Kollege Hesberg, es ist wirklich 
schwer verständlich, wie man den Sachverhalt und 

 die Fragen, um die es sich in Ziffer 1 a Ihres Antrags 
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handelt,  so .schief darstellen und so falsch vortragen 
kann. Wenn Sie damit den kleinen Sparern auf die 
Tränendüsen drücken wollen, handelt es sich in 
Wirklichkeit bei Ihrem Antrag doch um genau das 
Gegenteil. Die  Herstellung von Kaufeigenheimen 
auf dem Wege, daß mehrere zusammen gebaut und 
für die künftigen Käufer bereitgestellt werden, ist 
selbstverständlich auch in  der  Ausschußkonzeption 
vorgesehen. Es geht in diesem Fall kein Prozent 
der Sonderabteilung verloren, nur können und sol-
len ,grundsätzlich diese Abschreibungen dem Erwer-
ber und nicht dem Hersteller des Kaufeigenheims 
zukommen. Das ist nämlich der Sinn des § 7 b, wenn 
er überhaupt einen hat. Was Sie jetzt wollen, be-
deutet, auch dem Bauherrn, der nicht verkauft, die 
Abschreibungen zu geben. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Nein, das ist 
idoch kein Kaufeigenheim, das ist ein Irr

-tum!) 
— Dann verstehe ich Ihren Antrag erst recht nicht. 
Wenn er verkauft hat, dann kann er ja nicht mehr 
die Abschreibungen in Anspruch nehmen. Er kann 
sie nur in Anspruch nehmen, solange er behält. 
Dann verstehe ich Ihren Antrag dreimal nicht. 

Dr. Stecker (CDU/CSU) : Darf ich dazu etwas 
sagen. Herr Kollege Sreuffert, Sie sind sich darüber 
im klaren, daß er nur zweimal die 5 % abschreiben 
kann, und zwar einmal im Baujahr 

(Abg. Dr. Schmidt  [Wuppertal]:  Innerhalb 
der Bilanz!) ,  

unid dann im zweiten Jahr. Dann muß er abgeben. 
Das ist der Sinn der Sache. Außerdem muß er,  wenn 
er noch etwas bei der Abgabe gewinnt, das ver-
steuern. 

Seuffert (SPD) : Natürlich kann er es nur inner-
halb der  Bilanz, aber alles, was er hier abzieht, 
geht doch dem zu berücksichtigenden Eigentums

-

dem Ersterwerber verloren. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Nein, dann muß 
er es wieder versteuern!) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Bitte sehr, 
Herr Abgeordneter Schmidt, wenn Herr Seuffert es 
erlaubt, fragen Sie doch! 

Dr. Schmidt (Wuppertal) (CDU/CSU) : Herr Seuf-
fert, ist Ihnen nicht klar, daß wir doch alle mitein-
ander der Auffassung waren, daß die Einfamilien-
heimrverordnung mit den Abschreibungssätzen über-
prüft werden muß, wenn überhaupt die Abschrei-
bungen zugunsten des Erwerbers im Sinne dieses 
Gesetzes wirksam werden sollen? 

Seuffert (SPD) : Nein, nein, das ist alles nicht 
notwendig, der Erwerber kann sie ohne weiteres 
nachholen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Dann muß er erst 
einmal Einkommen haben!) 

Der Antrag heißt, daß entgegen dem Prinzip, das wir 
festgelegt haben, der  Fabrikant von Kaufeigen

-

heimen für eine unibegrenzte Zahl von Eigenheimen 
§ 

 
713 in Anspruch nehmen und damit das große 

7-b-Geschäft weiterführen kann. 
(Abg. Dr. Hesberg: Wenn er nicht weiter

-

gibt, muß er versteuern!) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Also eins 
ums andere. Immer streiten sich zwei ums Mikro-
phon. 

Dr. Imle (FDP) : Herr Seuffert, es handelt sich 
doch darum, daß das nachher in der Bilanz wieder 
aktiviert werden muß. Das ist doch der ganze Dreh, 
um 'den es sich handelt. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Eine Sekunde! 
Es ist eine ganz vernünftige Art des Diskutierens, 
zu der wir kommen müssen. Es ist trotzdem nicht 
statthaft, Sie müssen alles, was Sie sagen, in Frage-
form setzen. 

Dr. Imle (FDP): Ich habe die Frage an den Schluß 
gestellt. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich habe das 
Fragezeichen nicht gehört. 

(Heiterkeit.) 

Seuffert (SPD) : So reizvoll es wäre — der Herr 
Präsident hat es soeben gesagt —, sollten wir die 
Diskussion darüber, was passieren kann, wenn der 
Kaufpreis so oder so bemessen wird — wofür 
keinerlei Garantien unid Vorkehrungen in Ihrem 
Antrag getroffen sind —, hier vor dem Plenum nicht 
weiterführen. Ich wollte nur einmal klargestellt 
haben, daß es sich um nichts handelt, was irgendwie 
zugunsten der sogenannten kleinen Sparer, der 
Eigenheimerwerber ginge; denn dem kommt alles, 
was ihm zukommen soll, auch zu, wenn das nicht 
angenommen wird. Im Gegenteil, hier wird ihm 
etwas weggenommen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abge-
ordneter Meis. 

 
Meis (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Damen 

und Herren! Man kann nur staunen, daß sogar der 
erste Fachmann der SPD in Steuersachen doch nicht 
so richtig mitbekommen hat, worum es sich handelt. 
Herr Dr. Hesberg hat es recht deutlich gesagt. Es 
soll ein Anreiz gegeben werden. Der Anreiz besteht 
in der Abschreibungsmöglichkeit. Jetzt ist die Siche-
rung eingebaut worden, daß der Betreffende die 
Abschreibung nicht endgültig für sich in Anspruch 
nehmen kann, weil sie in der Bilanz steht. Wenn er 
zu einem höheren Preis als zum Buchwert veräußert, 
muß er selbstverständlich den Unterschiedsbetrag 
versteuern. Darin liegt doch der Anreiz für die 
Trägergesellschaft, die Abschreibung weiterzugeben. 
Das ist in 'der Praxis schon wiederholt geschehen. 
Der Anreiz, diese Abschreibung dem Erwerber wei-
terzugeben, kann nicht besser fundiert werden. 

(Abg. Seuffert: Ein Gewinn, den man ver

-

steuern muß, ist auch noch ein Gewinn!) 
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— Ich glaube, ich habe noch das Wort, nicht Sie. 
— Man sollte also hierbei bleiben und alle diejeni-
gen fördern, die bereit sind, denjenigen, die ein 
Eigenheim oder eine Eigentumswohnung bauen wol-
len, das Risiko des Bauens, die Planung, die Arbeit 
und was sonst noch damit zusammenhängt, abzu-
nehmen. Wenn sie dann zweimal 5 % Abschreibung 
in Anspruch nehmen können und wegen der 
steuerlichen Wirkung verpflichtet sind, sie weiter-
zugeben, kann das nur eine gute Sache sein. Des-
wegen bitte ich, dem Antrag zu entsprechen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Die Debatte 
über die Ziffer 1 ist damit abgeschlossen. Wir kom-
men zur Abstimmung. Aber, Herr Abgeordneter 
Czaja, Sie haben mir gesagt, man könne über das 
Ganze abstimmen lassen. Ich habe da eine sachver-
ständige Mitarbeiterin, die mich ganz anders instru-
iert hat, und der muß ich folgen. Sie hat mich in-
struiert, daß man zunächst nur über Ziffer 1 a ab-
stimmen kann und dann über die Ziffern 1 b und c 
zusammen. So wird es gemacht. 

Ziffer 1 des Änderungsantrags der Fraktionen der 
CDU/CSU, FDP auf Umdruck 449. Wer zuzustim-
men wünscht, gebe bitte ein Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Das erste ist die Mehrheit; angenom-
men. 

Wird zu 1 b und 1 c noch das Wort gewünscht? — 
Das Wort wird nicht gewünscht. Wer den Ziffern 1 b 
und 1 c zuzustimmen wünscht, gebe bitte ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Angenommen. 

Ziffer 2. Wird das Wort gewünscht? — Herr Ab-
geordneter Stecker. 

Dr. Stecker (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich will nur ganz 
kurz klarmachen, was Herr Kollege Hesberg schon 
angeschnitten hat, nämlich daß die Befristung der 
Eigentumsförderung auf zehn Jahre aus dem Ent-
wurf herausgenommen worden ist. Das bedeutet 
nicht eine Änderung unserer Politik, sondern be-
sagt, daß wir nicht für zehn Jahre — — 

(Zurufe von der CDU/CSU: Ist schon abge

-

stimmt! — Das ist doch 1 b!) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Wir haben 
über a, b und c abgestimmt. 

Dr. Stecker (CDU/CSU) : Es ist also bereits dar-
über abgestimmt. Dann brauche ich nicht mehr 
darüber zu reden. 

(Heiterkeit.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Wissen Sie, 
Herr Kollege Stecker, wenn der Präsident vorher 
wüßte, was bedeutende Redner hier sagen wollen, 
dann könnte er ihnen ja in solchen Fällen zu Hilfe 
kommen. — Also gut, das ist erledigt. 

Wir stimmen nunmehr über Ziffer 2 des Antrags 
Umdruck 449 ab. Wer zuzustimmen wünscht, gebe 

bitte ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Angenom-
men. — Damit ist der ganze Änderungsantrag Um-
druck 449 angenommen. 

Wir stimmen ab über die so geänderte Fassung 
der Nrn. 2 bis 7 des Art. 1. Wer zuzustimmen 
wünscht, gebe bitte ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Bei zahlreichen Enthal-
tungen angenommen. 

Art. 2, — Art. 3, — Einleitung und Überschrift. — 
Änderungsanträge liegen nicht vor. Wer zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ist angenommen. 
Damit ist die zweite Lesung beendet. 

Wir kommen zur 

dritten Lesung. 

Allgemeine Aussprache! Wird das Wort gewünscht? 
— Bitte sehr, Herr Abgeordneter Seuffert. 

Seuffert (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Dieses Gesetz enthält drei Neurege-
lungen. Erstens setzt es die Normalabschreibung 
für Gebäude neu fest, indem es gewisse, gegenüber 
der bisherigen Praxis erhöhte Mindestabschreibun-
gen einführt. Diesen Punkt hätten wir nicht zum 
Streitgegenstand bei der Entscheidung über das Ge-
setz gemacht, obwohl es durchaus fraglich sein 
kann, ob diese Maßnahme in diesem Augenblick 
und in dieser Höhe gerechtfertigt ist. Wir werden 
die Stellungnahme dazu zunächst dem Bundesrat 
überlassen. 

Zweitens werden degressive Abschreibungen für 
alle Neubauten aller Art eingeführt. Die Bundesre-
gierung ist dagegen, der Bundesrat ist dagegen. 
Was wir dazu zu sagen haben, haben wir ausge-
führt. Unter dem Gesichtspunkt des Steuerausfalls, 
der im Zusammenhang gesehen werden muß mit der 
Realisierung der Steuersenkungspläne, die beste-
hen, und unter dem Gesichtspunkt der Konjunk-
turpolitik ist die Maßnahme in diesem Augenblick 
nicht vertretbar. Es ist ganz klar, daß die Einfüh-
rung erhöhter Abschreibungen für Neubauten eine 
Anheizung des Baumarktes bewirkt; da beißt die 
Maus nun wirklich keinen Faden ab. 

Was den § 7 b anlangt, so habe ich vorhin schon 
angedeutet, daß die Ausschußfassung dieses Para-
graphen für uns noch keinen Grund abgeben müßte, 
trotz aller Bedenken, die bestehen, das Gesetz abzu-
lehnen. Sie haben dem § 7 b durch die in zweiter 
Lesung angenommenen Anträge ein wesentlich 
anderes Gesicht gegeben und haben die Einschrän-
kungen, mit denen er noch für tragbar gehalten 

. werden konnte, fallengelassen. Ich bin zuletzt auch 
mit dem Kollegen Meis einig geworden und von 
ihm darin bestätigt worden, daß es sich bei dem, 
was Sie da vorgenommen haben, nicht um eine Be-
günstigung der Eigenheimerwerber, sondern um 
eine Begünstigung derjenigen handelt, die Eigen-
heime herstellen. 

(Zuruf des Abg. Meis.) 
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— Genau das haben Sie gesagt. Lesen Sie es im 
Protokoll nach. Das ist dasselbe, was ich gesagt 
habe; wir sind einig, Herr Kollege Meis. 

(Abg. Meis: Also er hat es immer noch 
nicht begriffen!) 

— Lesen Sie es nach; wir sind einig, Herr Kollege 
Meis. 

Bei unseren Erwägungen wäre die Ausschußfas-
sung des § 7 b nicht der Stein des Anstoßes ge-
wesen. Im jetzigen Augenblick ist aber eine in die-
sem Umfange eingeführte degressive Abschreibung 
bei allen Gebäuden — sie wird auf das Erheblichste 
von der Bundesregierung bekämpft und vom Bun-
desrat bereits eindeutig abgelehnt — unvertretbar. 

Aus all diesen Erwägungen überwiegt bei uns 
doch die Schlußfolgerung, daß wir das Gesetz nun-
mehr ablehnen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort 
hat  der  Abgeordnete Schlee. 

Schlee (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Nachdem Herr Kollege Seuffert vor 
der Schlußabstimmung der dritten Lesung noch ein-
mal die Einwendungen der SPD vorgetragen hat, 
möchte ich mir erlauben, im Namen der Fraktion 
der CDU/CSU das kurz herauszustellen, was uns 
veranlaßt, Sie um die Annahme dieses Gesetzes zu 
bitten. 

Dieses Gesetz entspricht in der Tat weitgehend 
der Entschließung des Bundestages vom 13. März 
1963. Herr Dr. Schmidt hat schon daran erinnert, und 
ich will es ebenfalls noch einmal tun: jene Entschlie-
ßung ist ohne Gegenstimmen angenommen worden, 
und Herr Kollege Seuffert hat damals zum Aus-
druck gebracht, daß sie auch von der Fraktion der 
SPD begrüßt werde. Herr Kollege Seuffert, es ist 
nicht richtig, wenn Sie nun behaupten, es sei un-
logisch, daß wir Ihre damalige Befürwortung der 
Entschließung nun nicht eingeschränkt auslegten. 
Der uns vorliegende Text aus Ihrer damaligen An-
sprache ist schlechthin eine Gutheißung dessen, was 
der Bundestag auf Antrag des Finanzausschusses 
wollte. 

Allerdings sollten damals auch Gesichtspunkte 
der Raumordnungspolitik berücksichtigt werden. 
Aber das ist natürlich in einem Steuergesetz nicht 
möglich. Die Hauptziele waren: Erstens sollte über-
prüft werden, ob eine Nutzungsdauer von 100 Jah-
ren für Gebäude weiterhin gelten solle oder eine 
Nutzungsdauer von 50 Jahren den gegenwärtigen 
und zukünftigen Verhältnissen besser gerecht werde. 
Zweitens sollte — und zwar schlechthin war das 
empfohlen worden — die degressive Abschreibung 
eingeführt werden. Drittens sollte versucht werden, 
den § 7 b in eine Dauerlösung des § 7 einzufügen. 

Meine Damen und Herren, was Ihnen nunmehr 
zur Abstimmung in der dritten Lesung vorliegt, ent-
spricht den Vorstellungen der Bundesregierung, den 
Vorstellungen der Mehrheit des Finanzausschusses 
und auch weitgehend den Vorstellungen unserer 

Kollegen, die sich der Wohnungsbaupolitik ange-
nommen haben. 

Wir sind uns natürlich darüber im klaren, daß 
wir mit jedem neuen Gesetz ein gewisses Wagnis 
eingehen. Jede Gesetzgebung, die das Bestehende 
aufgeben und etwas Neues einführen will, das sie 
für den Verhältnissen der Zukunft gemäßer hält, 
war immer mit einem gewissen Wagnis verbunden. 

Ich will auch nicht verkennen, daß die drei Neue-
rungen, die nunmehr in diesem Gesetz enthalten 
sind, erstens die Nutzungsdauer von 50 Jahren für 
die Abschreibung von Gebäuden, zweitens die de-
gressive Abschreibung und drittens der § 7 b in sei-
ner neuen Fassung, zueinander in einem gewissen 
Verhältnis der Steigerung stehen. 

Zu der Abschreibung in 50 Jahren: Bisher wurde 
die Abschreibung bei Gebäuden nach der tatsäch-
lichen Nutzungsdauer festgelegt, die geschätzt 
wurde. Die Praxis ist in der Regel bei Wohngebäu-
den von einer Nutzungsdauer von 100 Jahren und 
bei Betriebsgebäuden von einer Nutzungsdauer von 
50 Jahren ausgegangen. Das entspricht dem Bericht 
der Bundesregierung. Nunmehr soll allgemein eine 
Nutzungsdauer von 50 Jahren eingeführt werden. 
Ich möchte sie eine fiktive nennen, weil jeder, der 
Erwerber wie der Bauherr, bei der Abschreibung 
diese 50 Jahre in Anspruch nehmen darf, ohne daß 
er sich eine längere Nutzungsdauer entgegenhalten 
lassen muß. Natürlich wird auch in Zukunft ein Ge-
bäude oft für eine längere Zeit Gegenstand der 
Abschreibung sein, z. B. wenn es 25 Jahre nach sei-
ner. Herstellung veräußert wird und für die Ab-
schreibung der Anschaffungskosten wiederum. 50 
Jahre in Anspruch genommen werden. Aber das 
Gesetz sieht auch vor, daß eine kürzere tatsächliche 
Nutzungsdauer, wenn sie festgestellt wird, einer 
linearen Abschreibung unterworfen wird. Wir er-
warten gerade von der Festlegung der Nutzungs-
dauer von 50 Jahren als normale Abschreibungs-
zeit eines Gebäudes, daß — wie Herr Dr. Schmidt 
(Wuppertal) bereits ausgeführt hat — eine größere 
Gleichmäßigkeit in der Abschreibung von Gebäuden 
eintritt und die Zubilligung einer kürzeren tatsäch-
lichen Nutzungsdauer mit größerer Strenge als bis-
her geprüft wird. 

Die Festlegung einer solchen allgemein gültigen 
Nutzungsdauer von 50 Jahren im Gesetz wäre 
natürlich sicher unberechtigt, wenn nicht auch tat-
sächliche Gründe hierfür sprächen, wenn nicht die 
tatsächlichen Verhältnisse diesen Vorschlag recht-
fertigten. Auch das ist bereits gesagt worden. Be-
denken Sie bitte, daß vieles von dem, was nach die-
sem Kriege mit beschränkten Mitteln gebaut wurde, 
keine Lebensdauer von 50 Jahren haben wird. Wir 
vertrauen darauf, daß wir einer beständigen Ent-
wicklung unseres Wohlstandes in unserer Gesell-
schaft entgegengehen und daß diese Gesellschaft — 
wir selbst und unsere Nachkommen — den Bestand 
an Wohn- und Betriebsgebäuden viel häufiger er-
neuern wird. Denken Sie daran, daß ein Gebäude, 
das im Jahre 1914 gebaut wurde, heute 50 Jahre alt 
ist. Denken Sie daran, daß viele Bürger unseres 
Landes, die heute in Gebäuden wohnen, die nach 
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dem 1. Weltkrieg gebaut wurden, heute schon den 
Wunsch haben, in ein neues Gebäude zu ziehen, das 
modernen Anforderungen entspricht. Wir müssen 
annehmen, daß die technische Eingliederung, die 
Anordnung unserer Betriebsgebäude und auch die 
Produktionsweise unserer Industrie, soweit sie an 
Gebäude gebunden ist, einer raschen Entwicklung 
unterliegt. 

Aus allen diesen Gründen glauben wir, daß es in 
Zukunft dem Erwerber wie auch dem Bauherrn nicht 
mehr zuzumuten ist, bei der Abschreibung eine 
Nutzungsdauer von 100 Jahren zugrunde zu legen. 
Wir meinen, er könne verlangen, daß die Entwick-
lung, die vor uns liegt und die wir so weit voraus-
schauen können, dadurch berücksichtigt wird, daß 
man ihm gestattet, die Abschreibung des Gebäu-
des in 50 Jahren vorzunehmen. 

Es ist natürlich richtig, daß die degressive Ab-
schreibung eine weitere Steigerung in der Verbesse-
rung der Abschreibungen darstellt. Wir wollen nicht 
verschweigen, daß sich die Bundesregierung für 
diese degressive Abschreibung nicht erwärmen 
konnte. Die Bedeutung der schnelleren Abschrei-
bung kommt darin zum Ausdruck, daß man in einem 
Zeitraum von 16 Jahren den halben Wert eines 
Gebäudes abschreiben kann. Das heißt andererseits 
allerdings, daß eben in den ersten 12 Jahren mit 
einem erhöhten Abschreibungssatz vorweggenom-
men wird, was sich dann in den letzten 18 Jahren 
wieder durch einen unter den normalen Satz von 
2 % liegenden Satz von 1 % ausgleichen soll. Die 
Bundesregierung macht geltend, daß diese Abschrei-
bungssätze der tatsächlichen Entwertung des Ge-
bäudes nicht entsprächen. Das trifft wohl auch zu. 
Ein Gebäude wird normalerweise nicht in 16 Jah-
ren den halben Wert verlieren. Die Bundesregierung 
befürchtet eine Steigerung der Nachfrage nach Bau-
leistungen. Darüber ist heute morgen viel ausge-
führt worden. Ich darf mich darauf beziehen. 

Wir übersehen nicht, daß natürlich auch die de-
gressive Abschreibung gerade in Verbindung mit 
der Verkürzung der Abschreibungszeit auf 50 Jahre 
manchen Wunsch zum Bauen leichter zum Entschluß 
reifen lassen wird; aber wir meinen, daß man diese 
Befürchtung nicht übertreiben darf. Auch in Zukunft 
wird — vielleicht noch vermehrt — nicht nur um 
der Steuererleichterungen willen gebaut werden. 
Der Gedanke an die Rentabilität und die Rücksicht 
auf die Wirtschaftlichkeit werden hier eine Grenze 
setzen. Wir wollen damit eine Erleichterung schaf-
fen; das wollen wir durchaus bewußt tun. Im Finanz-
ausschuß ist wiederholt zur Sprache gekommen, daß 
wir dabei in erster Linie das Ziel im Auge haben, 
die Erneuerung der Betriebsgebäude bei mittelstän-
dischen Betrieben zu fördern. 

Ein letztes Wort zu § 7 b. Es entspricht dem 
Wunsch der Bundesregierung, aber auch dem 
Wunsche derjenigen Kolleginnen und Kollegen, die 
sich der Wohnungspolitik besonders angenommen 
haben, daß wir entgegen der Entschließung vom 
13. März 1963 den § 7 b weiterhin, und zwar nun-
mehr unbefristet, im Gesetz stehen lassen. Aller-
dings sind nunmehr beide Abschreibungsmöglich-
keiten sehr nahe zusammengerückt. Wenn man den 

§ 7 b in Anspruch nimmt, kann man in den ersten 
12 Jahren 46 % abschreiben. Wenn man dagegen 
die  degressive Abschreibung in Anspruch nimmt, 
kann man ein Wohngebäude hiernach — von be-
sonderen Vorschriften abgesehen — in den ersten 
12 Jahren um 42 % abschreiben. Beide Abschreibun-
gen laufen dann nebeneinander her. Schließlich wird 
die degressive Abschreibung in 50 Jahren beendet 
sein, die nach § 7 b bevorzugte Abschreibung in 
48 Jahren. Der Bauherr wird also in Zukunft jeweils 
genau zu prüfen haben, ob es  für ihn vorteilhafter 
ist, die eine oder andere Methode der Abschreibung 
zu wählen. 

Eine Beschränkung ist insofern vorgesehen, als 
nicht mehr die Eigennutzung des Hauses oder der 
Wohnung vorausgesetzt wird; diese Voraussetzung 
ist weggefallen. Im Vordergrund soll in Zukunft die 
Förderung der Vermögensbildung stehen. Darum 
hat man eben von dem Erfordernis der Eigennut-
zung für die begünstigte Abschreibung abgesehen. 
Aber ich glaube, auch hier ist der Unterschied zwi-
schen der alten und neuen Regelung des § 7 b kei-
neswegs so schroff, wie es den Anschein hat. Jeder 
kann nur für e i n Eigenheim, für eine Eigentums-
wohnung oder für Zubauten diese Begünstigung 
einmal in einem bestimmten Betrag in Anspruch 
nehmen. In aller Regel wird derjenige, der die Mit-
tel dazu aufbringen kann — mit oder ohne Hilfe 
des Staates —, diese Mittel dazu verwenden, sich 
ein Haus oder ein Heim zu bauen, in dem er selbst 
wohnt. Ich glaube also, daß auch in Zukunft die 
Begünstigung des § 7 b dazu dienen wird, die Ver-
mögensbildung derjenigen zu fördern, die ihr Ver-
mögen dadurch anlegen wollen, daß sie sich eine 
eigene Wohnung oder ein eigenes Haus für ihre 
eigene Wohnung bauen. 

Das sind im wesentlichen und in aller Kürze die 
Grundsätze, die uns veranlaßt haben, Ihnen die 
Annahme dieses Gesetzes vorzuschlagen. Ich habe 
Ihnen eingangs gesagt: Ein gewisses Wagnis birgt 
jede Gesetzgebung in sich, die eine Besserung brin-
gen will. Ich bitte Sie im Namen meiner Fraktion, 
dieses Gesetz anzunehmen, das auch im wesent-
lichen den Vorstellungen der Bundesregierung ent-
spricht. Nachdem drei Ausschüsse dieses Gesetz vor 
einem Jahr in eingehenden Erörterungen geprüft 
und es auch nunmehr wieder mindestens mit Mehr-
heit gutgeheißen haben, kann man sagen, daß es 
sich nicht mehr um ein unverantwortbares Wagnis 
handelt. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abge-
ordneter Imle. 

Dr.  Imle (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Nur eine kunze Erklä-
rung für die Freien Demokraten. 

Wir begrüßen es, daß mit diesem Gesetz ein An-
fang für eine gesamte Neuregelung des Gebietes 
der Abschreibung für Gebäudegefunden wurde. Ich 
glaube, es ist nicht hoch genug zu veranschlagen, 
daß hierbei der damaligen einstimmig gefaßten Ent-
schließung für eine degressive Abschreibung Rech- 
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nung getragen wurde. Ich darf aber auch folgendes 
sagen: ich verstehe es nicht von der linken Seite, 
daß sie jetzt dieses Gesetz in cumulo ablehnen will 

(Zurufe von der SPD.) 

Zweitens: auch wir begrüßen es, daß das Gesetz 
mit der  Begrenzung  auf 50 Jahre eine Neuregelung 
bringt, die den gegenwärtigen Verhältnissen ent-
spricht. Man sieht also auch hieraus, daß das Gesetz 
dazu dient, modernen Bedingungen Rechnung zu 
tragen. 

Drittens möchte ich nur noch ganz kurz bemer-
ken, daß die Zusatzanträge, die hier gestellt worden 
sind,  in ihrem Gewicht sichtlich überbewertet wer-
den. Dadurch wird die 'Gesamtkonzeption des Ge-
setzes in keiner Weise beeinträchtigt. 

Wir bitten daher, dem Gesetz zuzustimmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Keine wei-
teren Wortmeldungen? — Keine Änderungsanträge. 

Wir kommen zur Abstimmung in dritter Lesung. 
Wer dem Gesetzentwurf zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich, sich zu erheben. — 'Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Bei zahlreichen Enthaltungen in drit-
ter Lesung angenommen. 

Ich rufe Punkt 17 b der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Neuregelung der Absetzungen für Abnutzung 
bei Gebäuden (Drucksache IV/2008). 

Wird das Wort zur Einbringung gewünscht? — 
Das ist nicht der Fall. 

Wird sonst das  Wort gewünscht? — Das Wort 
wird nicht gewünscht. Vorgesehen ist die Überwei-
sung an den Finanzausschuß. Das Haus ist einver-
standen? — Kein Widerspruch; es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf Punkt 27: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des 
Finanzausschusses (14. Ausschuß) über den 
Antrag der Fraktion der FDP betreffend 
Kraftfahrzeugsteuer im Huckepackverkehr 
(Drucksachen 1V/1058, IV/2044). 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Dr. 
Schwörer. Wünscht der Herr Berichterstatter das 
Wort? — Der Herr Berichterstatter verzichtet. 

Wird sonst das Wort gewünscht? — Keine Wort-
meldungen. 

Wer dem Antrag des Ausschusses auf Drucksache 
IV/2044 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Angenommen. 

Ich rufe auf Punkt 36: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des 
Finanzausschusses (14. Ausschuß) über den, 
von der Bundesregierung zur Unterrichtung 
vorgelegten Vorschlag der Kommission der 
EWG für eine Verordnung des Rats über die 
Beseitigung der Doppelbesteuerung bei der 

Kraftfahrzeugsteuer im grenzüberschreiten

-

den Verkehr (Drucksachen IV/2123, IV/2185). 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Beuster. 
Ich frage, ob er das Wort wünscht. — Der  Bericht-
erstatter verzichtet. 

Wir treten in die Aussprache ein. Wird das Wort 
gewünscht? — Keine Wortmeldungen. 

Wer dem Antrag des Ausschusses auf Drucksache 
IV/2185 zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe. — Enthaltungen? — 
Einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf Punkt 43: 

a) Erste Beratung des von den Fraktionen der 
CDU/CSU, FDP eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Vermögensteuer-
gesetzes (Drucksache IV/2012), 

b) Erste Beratung des von den Fraktionen der 
CDU/CSU, FDP eingebrachten Entwurfs  eines 
Gesetzes zur Änderung des Umsatzsteuer-
gesetzes (Drucksache IV/2013). 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Luda. 

Dr. Luda (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die Fraktionen der CDU/CSU 
und der FDP beantragen die Änderung des Umsatz-
steuergesetzes und des Vermögensteuergesetzes, so-
weit diese die Besteuerung der Energieversorgungs-
träger regeln. Ich darf das Hohe Haus darauf hin-
weisen, daß die Drucksache IV/2013 einen Druck-
fehler enthält, und zwar in Art. 1 Ziffer 3. Da heißt 
es wörtlich: „In § 7 Abs." und dann fehlt die Num-
mer des Absatzes. Da muß eingefügt werden: „3". 
Das ist die Ergänzung der Drucksache IV/2013. 

Nun, meine Damen und Herren, wie ist die Rechts-
lage heute? Bei der Vermögensteuer zahlen heute 
die Energieversorgungsträger 1 0/o, wie das im Ver-
mögensteuerrecht ja überhaupt der Fall ist. Aber 
die Energieversorgungsträger der öffentlichen Hand 
sind befreit mit dem Vermögen, welches der Ver-
sorgung der Öffentlichkeit mit Strom, Gas und 
Wärme dient. Nur diese drei Positionen interessie-
ren uns. Das Wasser ist auch befreit, und das soll 
ja auch in Zukunft befreit bleiben. 

Das ist die Rechtslage bei der Vermögensteuer. 
Wie ist die Rechtslage bei der Umsatzsteuer? Hier 
sind nach altem Recht nur die Hersteller steuer-
pflichtig. In der Sprache 'des Gesetzes heißt das: 
die erste Lieferung im Inland. Die Steuerpflicht be-
zieht sich auf Strom, Gas und Wärme. Sie erstreckt 
sich ferner auf die Nebenerzeugnisse Koks, Teer und 
Dampf und auf die Nebenleistungen: Erstellung von 
Leitungen und Vermietung von Apparaten. Der 
Steuersatz in diesem gesamten Bereich beträgt 4 %. 
Aber — und hier geht es um den Kern der heutigen 
Debatte — es besteht im alten Recht eine Ausnahme 
für die Hersteller der öffentlichen Hand. Wenn sich 
bei einem Energieversorgungsunternehmen sämt-
liche Anteile im Besitz der öffentlichen Hand befin-
den und wenn auch sämtliche Erträge der öffent-
lichen Hand zustehen, dann besteht insoweit Um-
satzsteuerfreiheit. Dieses Umsatzsteuerprivileg der 
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öffentlichen Hand entfällt schon dann, wenn nur eine 
Aktie sich nicht im Besitz der öffentlichen Hand, 
sondern in privatem Besitz befindet. Das ist sehr 
wichtig. Wir müssen also feststellen: im alten Recht 
handelt es sich um ein Zweiklassenrecht. Auf der 
einen Seite stehen die  rein öffentlichen Energiever-
sorgungsträger. Sie sind von der Vermögensteuer 
und von der Umsatzsteuer völlig befreit. Ihnen ge-
genüber stehen die gemischtwirtschaftlichen und die 
privaten Energieversorgungsträger. Sie sind voll 
besteuert, sie sind sowohl mit der Vermögensteuer 
als auch mit der Umsatzsteuer belastet. 

Ich muß von vornherein sagen: den öffentlichen 
Energieversorgungsunternehmen stehen nicht aus-
schließlich die privaten, sondern in  erster Linie die 
gemischtwirtschaftlichen Energieversorgungsunter-
nehmen gegenüber. Die privaten Energieversor-
gungsunternehmen spielen — das ist bekannt — 
nur eine ganz geringfügige Rolle. Zahlenmäßig und 
dem Umfang der Energieversorgungsleistung nach 
viel wichtiger sind die gemischtwirtschaftlichen. 

Wer steht hinter den gemischtwirtschaftlichen 
Energieversorgungsträgern? Nun, das ist — mehr-
heitlich ganz eindeutig — auch die öffentliche Hand. 
Das müssen wir sehen. Hier steht also nicht die 
öffentliche Hand der privaten Wirtschaft gegenüber, 
sondern hier gibt es einen rein öffentlichen Bereich 
und auf der anderen Seite im wesentlichen den ge-
mischtwirtschaftlichen Bereich, der mehrheitlich auch 
öffentlich ist. Das ist der Kern der ganzen Ange-
legenheit. 

Ich bin selbst Kommunalpolitiker; ich bin Kreis-
tagsabgeordneter in meinem Kreis Altena in West-
falen. Mir liegen also diese Fragen ebenso am Her-
zen wie denjenigen Kollegen, die gleichfalls aus 
der Kommunalpolitik kommen, dort aber in erster 
Linie mit rein öffentlichen Energieversorgungsträ-
gern zu tun haben mögen. 

Ich sagte schon: es besteht heute ein Zweiklassen

-

recht. Warum gibt es auf der einen Seite einen Teil 
von Kommunen in der Bundesrepublik, die ver-
pflichtet sind, Energieversorgungsunternehmen mit-
zutragen, die voll steuerpflichtig sind, und auf der 
anderen Seite Kommunen, die Energieversorgungs-
unternehmen mittragen dürfen, die völlig von der 
Steuer befreit sind? — Einen vernünftigen Grund 
für diese ungleiche Behandlung von Gemeinden und 
Städten in Deutschland kann man nicht darlegen. 
Ebensowenig ist verständlich, daß ein Teil der Ver-
braucherschaft eben auf Versorgungsunternehmen 
angewiesen ist, die voll steuerpflichtig sind, und ein 
anderer Teil der Verbraucher bei uns in der Bundes-
republik den Strom, das Gas und die Wärme Ener-
gieversorgungsträgern abnimmt, die von der Steuer-
pflicht befreit sind. 

In allen Fraktionen dieses Hauses wird es Kom-
munalpolitiker geben, die diese Fragen zu Hause 
intensiv bearbeiten und in ihren Kommunen in er-
ster Linie mit rein öffentlichen Versorgungsunter-
nehmen zu tun haben. Daß diese Kollegen eine 
etwas andere Betrachtungsweise haben, ist völlig 
verständlich. Ich bin überzeugt, daß wir die beson-
deren Verhältnisse der rein öffentlichen Versor-

gungsträger bei den Ausschußberatungen hinrei-
chend würdigen werden und auch insoweit zu be-
friedigenden Regelungen kommen werden. 

Was kann die jetzige ungleiche Behandlung 
rechtfertigen? Ich sage es von vornherein: nichts, 
aber auch rein gar nichts kann diese ungleiche Be-
handlung rechtfertigen. 

Dazu einige wesentliche Bemerkungen. Die ge-
mischtwirtschaftlichen und privaten Versorgungs-
unternehmen unterliegen der gleichen Aufsicht und 
den gleichen Verpflichtungen wie die rein öffent-
lichen Unternehmen. Ich verweise insoweit auf die 
§§ 1 bis 8 des Energiewirtschaftsgesetzes und auf 
den § 103 des Kartellgesetzes. Es ist also nicht so, 
daß die öffentlichen Unternehmen zusätzliche Lasten 
zu tragen hätten und deshalb aus der Steuerpflicht 
entlassen worden wären. Wir müssen feststellen, 
daß sowohl die öffentlichen als auch die gemischt-
wirtschaftlichen und die privaten Unternehmen ge-
meinwohlfördernd sind. 

Dann 'der  Gesichtspunkt des Querverbunds! Wir 
wissen, daß viele Energieversorgungsunternehmen 
mit ihren Überschüssen Straßenverkehrs- und Nah-
verkehrsunternehmen — vornehmlich auch der 
Kommunen — finanzieren helfen. Die Tatsache, daß 
das teilweise geschieht, steht aber meiner Kritik 
an der Ungleichbehandlung in vermögens- und um-
satzsteuerrechtlicher Hinsicht in keiner Weise ent-
gegen. Denn welche Veranlassung hat der Strom-
verbraucher bei uns in der Bundesrepublik, auch 
gleichzeitig Straßenbahnfahrer zu subventionieren? 
Eine solche Veranlassung kann nicht bestehen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage? 

Dr. Luda (CDU/CSU) : Bitte sehr! 

Rauhaus (CDU/CSU) : Vielleicht können Sie mir 
dann sagen, wer denn im Falle des Querverbundes 
künftig die Defiziti der Verkehrsbetriebe bezahlen 
soll? 

Dr.  Luda (CDU/CSU) : Herr Kollege Rauhaus, ich 
darf nochmals ausdrücklich feststellen: der Strom-
verbraucher hat nicht die geringste Veranlassung, 
den Straßenbahnfahrer in den Kommunen zu sub-
ventionieren. Wenn die Nahverkehrsleistung in 
den Kommunen subventionsbedürftig ist, dann müs-
sen die Subventionen vom allgemeinen Steuerzah-
ler aufgebracht werden und nicht von dem, der 
Strom oder Gas oder Wärme zu bezahlen hat. Das 
muß das Grundprinzip sein. 

(Abg. Jacobi [Köln] : Gibt es denn Leute, 
die keinen Strom verbrauchen?) 

Herr Kollege Rauhaus, Sie kommen aus Wupper-
tal. Sie werden durch rein öffentliche Unternehmen 
versorgt. Welche Veranlassung hat die Wupper-
taler Hausfrau, wenn sie monatlich ihre Stromrech-
nung und ihre Gasrechnung bezahlt, damit gleich-
zeitig Subventionen an die Wuppertaler Nahver-
kehrsbetriebe zu leisten? Sie hat nicht die geringste 
Veranlassung. Sie hat nicht die geringste Verant- 
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wortlichkeit und Zuständigkeit dafür. Verantwort-
lich und zuständig dafür kann ausschließlich der 
allgemeine Steuerzahler sein. 

Aber abgesehen davon: auch gemischtwirtschaft-
liche Energieversorgungsträger finanzieren Nahver-
kehrsunternehmen; auch das muß man sehen. Es 
besteht da also gar kein prinzipieller Unterschied 
zwischen den öffentlichen und den gemischtwirt-
schaftlichen Unternehmen. — Herr Kollege Rau-
haus, haben Sie noch eine Zwischenfrage? 

Rauhaus (CDU/CSU) : Ja. Herr Abgeordneter, 
ist Ihnen bekannt, daß die Tarife, die die eben 
erwähnte Hausfrau zahlt, heute noch preisgebunden 
sind, und ist Ihnen bekannt, daß die Wirtschaft 
nach Sondertarifen versorgt wird, die nicht preis-
gebunden sind, sondern der Preisentwicklung über 
die Lohn- und Kohleklausel unterliegen? 

Dr. Luda (CDU/CSU) : Herr Kollege Rauhaus, 
die Tatsache der Preisbindung ist mir bekannt. Sie 
kommt nachher an die Reihe. Ich bitte, wenige 
Minuten zu warten. 

In der Diskussion ist der Vorschlag gemacht wor-
den: wenn bisher beim Erwerb nur einer Aktie 
eines solchen Energieversorgungsträgers durch eine 
private Person das Steuerprivileg schon fortfällt, 
dann kann man doch dadurch helfen, daß dieser 
Fortfall des Privilegs erst eintritt, wenn mehr als 
25 % oder mehr als ein Drittel der Aktien von der 
privaten Hand erworben werden. Nun, die Ungleich-
behandlung bleibt in jedem Falle für diejenigen, 
die dadurch betroffen sind. Auch das kann also das 
Grundsatzproblem nicht lösen. In Karlsruhe sind 
drei Prozesse anhängig, und wenn Karlsruhe diese 
Prozesse entscheidet, glaube ich nicht, daß die Mög-
lichkeit besteht, an dem Tatbestand der offensicht-
lichen Ungleichbehandlung vorbeizugehen. In dem 
Falle würden alle rein öffentlichen Energieversor-
gungsträger über Nacht voll steuerpflichtig mit 4 % 
in der Umsatzsteuer und mit 1 % in der Vermögen-
steuer. Das allerdings wäre dann für die rein 
öffentlichen Unternehmen plötzlich eine große 
Schwierigkeit. Das war in rechtlicher Hinsicht in 
bezug auf die Ungleichbehandlung im Sinne des 
Art. 3 GG zu dieser Frage hier zu sagen. 

Was ist wirtschaftlich hier von Bedeutung? — 

Nun,  meine Damen und Herren, ganz offenkundig 
Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten der gemischt-
wirtschaftlichen und privaten und zugunsten der 
rein öffentlichen Energieversorgungsunternehmen. 
Da müssen wir fragen: Gibt es denn in dem Bereich 
überhaupt einen Wettbewerb? — Jawohl, den Wett-
bewerb gibt es auch auf dem Gebiete der Energie-
versorgung; denn einmal sind die Demarkations

-

abreden nicht lückenlos — das ist bekannt —, zum 
andern findet nach Ablauf von Demarkationsabre-
den ein Wettbewerb um den Neuabschluß entspre-
chender Verträge statt. 

Schließlich muß man zugeben, daß neue strom-
intensive Betriebe sich eher in Gebieten mit billi-
ger Versorgung ansiedeln als in solchen mit teure-
rer Versorgung. Außerdem muß zugegeben werden, 
daß steuerpflichtige Energieversorgungsträger ihre 

Leistung dem Verbundnetz nicht so günstig anbie-
ten können wie steuerbefreite. Und dann gibt es 
schließlich noch einen Wettbewerb des Preisver-
gleichs. Die Tatsache, daß irgendwelche großen 
steuerprivilegierten Unternehmen an sich in der 
Lage wären, günstigere Preise zu kalkulieren, hat 
eine Folgewirkung auch auf die Nachbarbetriebe; 
das ist die normative Kraft des Faktischen. 

Meine Damen und Herren, das jetzige Recht be-
nachteiligt aber zugleich die rein öffentlichen Unter-
nehmen, und das müssen wir objektiverweise hier 
mit feststellen. Die öffentlichen Unternehmen sind 
in bezug auf die Kapitalbeschaffung benachteiligt. 
Wenn sie ihr Kapital erhöhen wollen, sind sie dar-
auf angewiesen, sich diese Kapitalerhöhung aus den 
Haushalten der beteiligten Gemeinden und Städte 
usw. finanzieren zu lassen. Sie können also nicht 
auf den allgemeinen Kapitalmarkt gehen, und nicht 
immer und nicht überall sind die beteiligten Kom-
munen in der Lage, aus ihren Haushalten solche 
Kapitalerhöhungen zu finanzieren. Dieser wirt-
schaftliche Gesichtspunkt muß hier mit in Betracht 
gezogen werden. 

Außerdem, meine Damen und Herren: Wenn wir 
es in alle Ewigkeit hinein bei diesem Privileg be-
lassen, kommen wir doch nicht umhin zuzugeben, 
daß die Vermögensbildung der öffentlichen Hand, 
die ja mit über 50 % der gesamten Vermögensbil-
dung ohnehin schon einen besorgniserregenden Um

-

fang angenommen hat, dann auf diesem sehr wich-
tigen Sektor der Stromversorgung gar nicht redu-
ziert werden kann. 

Was ist im Interesse des Verbrauchers in diesem 
Zusammenhang zu sagen? — Nun, die rein öffent-
lichen Energieversorgungsträger sind trotz des 
Steuerprivilegs und trotz der Tatsache, daß sie 
meist in Ballungsgebieten sitzen, während die an-
deren vorwiegend draußen auf dem flachen L ande 
sitzen, mit ihren Strompreisen nicht billiger, son-
dern meist sogar noch teurer. Wenn wir also im 
Zusammenhang mit dem bestehenden Recht von 
Verbraucherschutz sprechen wollen, dann müssen 
wir sagen: das ist kein Gesichtspunkt. 

Ich muß außerdem ausdrücklich feststellen, daß 
das jetzige Recht fortschrittsfeindlich ist; denn Ge-
meinschaftsgründungen, die auf dem Gebiete der 
Energiewirtschaft erforderlich und wünschenswert 
sind, werden erschwert. Warum werden sie er-
schwert? Weil die Beteiligung gemischt-wirtschaft-
licher Unternehmen an solchen Gemeinschaftsgrün-
dungen immer sofort die Konsequenz haben würde, 
daß das Gemeinschaftsunternehmen dann steuer-
pflichtig wäre. Diese Konsequenzen scheut man 
natürlich, solange überhaupt ein solches Privileg im 
Gesetz besteht. Ich sage nochmals: man steht mit 
einer solchen gesetzlichen Regelung deshalb dem 
organisatorischen und technischen Fortschritt im 
Wege. 

Das gilt insbesondere für das Gebiet der Gemein-
schaftsgründungen, die im Sektor der Atomenergie 
doch sehr aktuelle Bedeutung haben. Der sehr ver

-

ehrte Herr Kollege Seuffert hat in unseren Beratun-
gen schon mehrfach sein besonderes Interesse für 
dieses Kapitel bekundet, und er mag aus der Tat- 
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sache, daß wir jetzt von dieser Seite her dem Pro-
blem näherkommen, ersehen, daß wir jede Gele-
genheit benutzen, um ihm und seinen Gedanken 
gerecht zu werden. 

Im übrigen blockiert das jetzige Recht die regio-
nale Zusammenfassung, die bei uns gerade in der 
Frage der Energieversorgung in manchen Gebieten 
ein sehr akutes Problem darstellt. Die regionale 
Zusammenfassung wird gefährdet, weil eben bei 
jeder noch so kleinen privaten Mitbeteiligung so-
fort der steuerliche Vorteil in Fortfall gerät. 

Meine Damen und Herren, was können die be-
nachteiligten Versorgungsunternehmen bei dieser 
Sachlage „tun" ? Nun, das kann ich Ihnen ganz ge-
nau sagen: leid können sie einem tun, und weil das 
der Fall ist, haben wir diese Änderungsvorschläge 
eingebracht. Bei der Vermögensteuer geht unser 
Vorschlag dahin, die rein öffentlichen Versorgungs-
unternehmen mit einem ermäßigten Satz, nicht mit 
dem vollen Satz, von 0,75 % einzubeziehen. Bei der 
Umsatzsteuer geht unser Vorschlag dahin, in Zu-
kunft alle Arten von Versorgungsunternehmen 
gleichmäßig zu besteuern, und zwar nicht, wie bis-
her, auf der ersten Stufe, sondern auf der letzten 
Stufe. Ich sage nochmals: Steuerpflichtig sind dann 
alle Unternehmen, auch die rein öffentlichen; und 
der Steuersatz beträgt dann für alle Unternehmen 
einheitlich 1,5 %. Bei der Umsatzsteuer gilt also 
ein stark ermäßigter Steuersatz. Für Nebenerzeug-
nisse und Nebenleistungen gilt allerdings für alle 
Arten von Unternehmen der volle Steuersatz von 
4 %. 

Welche Auswirkungen könnte diese Gesetzes-
änderung auf die Preise haben? Dazu ist folgendes 
zu sagen: Die von mir eben genannten Steuersätze 
sind außerordentlich niedrig, sind ermäßigte Sätze. 
Hinzu kommt, daß die Umsatzsteuer nach dem Kör-
perschaftsteuerrecht abzugsfähig ist. Dadurch redu-
ziert sich die Belastung durch die Umsatzsteuer etwa 
um die Hälfte. Ferner kommt hinzu, daß es nicht nur 
zu einer zusätzlichen Belastung bei den rein öffent-
lichen Unternehmen kommt, sondern auf der ande-
ren Seite kommt es ja auch zu einer Entlastung. 
Nun wird gemeint, daß die entsprechenden Energie-
versorgungsträger die Entlastung nicht im Preis wei-
tergäben. Dazu die Verlautbarung des größten ge-
mischtwirtschaftlichen Unternehmens, nämlich des 
RWE, vom 27. April, wo es ausdrücklich heißt: 

Im Rahmen der zur Zeit laufenden Erörterun-
gen über die Reform der Umsatzbesteuerung von 
Stromlieferungen stellt das RWE zur Richtig-
stellung anders lautender Meldungen klar, daß 
es seine infolge der Reform eintretende Umsatz-
steuerentlastung entsprechend einer bereits seit 
längerem gegenüber dem Bundeswirtschafts-
minister und dem Wirtschaftsminister von Nord-
rhein-Westfalen abgegebenen Erklärung auch 
an die von ihm belieferten Verteilerunterneh-
men weitergeben wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Das mehrfach geäußerte Mißtrauen ist also offen-
sichtlich zumindest nicht in wesentlichem Umfang 
berechtigt. 

Schließlich kommt noch folgendes hinzu, was auch 
preisermäßigend wirkt. Öffentliche Versorgungs-
unternehmen beziehen oftmals ihren Strom auch von 
gemeinwirtschaftlichen Unternehmen, die bei unse-
rer Steuerneuregelung großenteils von der Steuer 
entlastet werden. Die öffentlichen Versorgungsunter-
nehmen werden dann also den Strom billiger bezie-
hen als bisher. Die Mehrbelastung mit Umsatzsteuer 
beträgt nach den Berechnungen des Wirtschaftsmini-
steriums bei Berücksichtigung all dieser Umstände 
nur 0,075 Pf pro Kilowattstunde. Das ist eine Mehr-
belastung, die sich im Verbraucherpreis nicht auszu-
wirken braucht. Oftmals schon haben die Energie-
versorgungsträger viel größere Kostenverteuerun-
gen hinnehmen müssen, ohne in der Lage gewesen 
zu sein, ihren Absatzpreis gleich entsprechend an-
zuheben. 

Mancher wird aber trotz dieser Ausführungen 
meinen, daß eine Preiserhöhung notwendig werden 
würde. Ich bin der Auffassung, daß dann allerdings 
alle Veranlassung besteht, die deutsche Regelung 
bezüglich einer Konzessionsabgabe noch einmal neu 
zu überdenken. Die Abgabe beträgt jährlich unge-
fähr 800 Millionen DM. Es gibt sie nur in der Bun-
desrepublik und sonst nicht in der EWG. Letztlich 
hat die Abgabe nicht unerhebliche Wettbewerbsver-
zerrungen in der EWG zur Folge. 

Die Gasabgabe kommt zu 47 % aus rein öffent-
lichen Unternehmen, zu 53 % aus steuerlich bela-
steten gemischtwirtschaftlichen und privaten Unter-
nehmen. Der größere Teil der Gasabgabe wird also 
steuerlich entlastet werden. Bei der Stromabgabe 
sind zwei Drittel aus gemischtwirtschaftlichen und 
privaten. Auch hier ist also der Anteil des Stroms, 
der entlastet werden wird, größer als der, der eine 
zusätzliche Steuerbelastung erfährt. 

Private Haushalte — das ist zuzugeben — werden 
überwiegend von rein öffentlichen Unternehmen ver-
sorgt. Das sind 64,1 % der privaten Haushalte. 
Aber dazu müssen wir sagen, Herr Kollege Rau-
haus, daß der Grund- und Arbeitspreis ja genehmi-
gungspflichtig ist. Das gilt für die privaten Haus-
halte in vollem Umfang, und bei den gewerblichen 
und landwirtschaftlichen Abnehmern ist der  Grund-
preis genehmigungspflichtig. Auf Grund der objek-
tiv festgestellten und von mir eben angedeuteten 
Tatsache bin ich jedoch der Überzeugung, daß nach 
Durchführung dieser Gesetzesänderung für keinen 
Wirtschaftsminister die Notwendigkeit bestehen 
wird, entsprechende Preiserhöhungsanträge zu ge-
nehmigen. 

Schließlich noch die Tatsache, die rein wirtschaft-
lich für die betroffenen öffentlichen Unternehmen 
von erheblicher Bedeuutng ist: das Prozeßrisiko im 
Hinblick .auf die in Karlsruhe anstehende Entschei-
dung. Wenn diese Entscheidung ergeht — und sie 
kann nur im Sinne der Kläger ergehen gemäß Art. 3 
des Grundgesetzes —, dann ist eben plötzlich die 
volle Steuerlast zu tragen, während bei unserem 
Kompromißvorschlag, den wir hier eingebracht ha-
ben, eine nur sehr mäßige zusätzliche Steuerlast von 
den öffentlichen Unternehmen zu verkraften sein 
wird. 
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Was ist also das Ergebnis? Meine Damen und 

Herren, nichts — ich sage es nochmals — spricht für 
die Beibehaltung des  Privilegs, alles spricht viel-
mehr für die Verwirklichung des Gleichheitsgrund-
satzes des Art. 3 des Grundgesetzes. Einzelheiten 
sind bei den Ausschußberatungen noch zu erörtern. 
Ich bin auch durchaus der Meinung, daß die beiden 
von uns eingebrachten Vorlagen noch verbesse-
rungsfähig sind. Wir werden die Argumente in den 
Ausschußberatungen gründlich zu prüfen haben, und 
wie dann die Gesetzesänderung letztlich im vollen 
Wortlaut aussehen wird, ist durchaus noch offen. 

Meine Damen und Herren, ich hatte mich bemüht, 
darzulegen und gar zu beweisen, daß die rein 
öffentlichen Unternehmen mit dieser Steuerände-
rung ohne eine Preiserhöhung fertig werden kön-
nen. Ich befinde mich insoweit in guter, ich möchte 
sagen: sehr guter Gesellschaft. Herr Kollege Jacobi 
hat im vorigen Jahr bei der Mannheimer Tagung 
des Verbandes kommunaler Unternehmen sich schon 
zu dieser Frage geäußert. Er hat wörtlich gesagt — 
ich zitiere —, daß die kommunale Energiewirtschaft 
einer Förderung des freien Wettbewerbs zwischen 
den Unternehmen auf gesetzgeberischem Wege ohne 
große Sorge entgegensehe. Das war ja das, was ich 
Ihnen darlegen wollte, meine Damen und Herren: 
daß Anlaß zu einer Sorge für die rein öffentlichen 
Unternehmen nicht besteht. 

Ich muß aber darüber hinaus noch das eine sagen: 
Wir haben, von der grundsätzlichen Seite des Pro-
blems her gesehen, alle Veranlassung, jetzt endlich 
diese Reparatur an den bestehenden Gesetzen vor-
zunehmen, von der grundsätzlichen Seite der An-
gelegenheit her, nicht wegen irgendwelcher Privat-
tisierungsabsichten, über die am Rande auch noch 
gesprochen werden könnte. Denn der Deutsche Bun-
destag hat schon am 4. Juli 1957 bei der Verabschie-
dung der neunten Umsatzsteuernovelle eine Ent-
schließung gefaßt, die wörtlich wie folgt lautet: 

Die Bundesregierung wird ersucht, zu prüfen, 
ob und wie eine umsatzsteuerliche Gleichstel-
lung der öffentlichen und privaten Energiever-
sorgungsunternehmen erreicht werden kann, 
und dem Bundestag einen entsprechenden Vor-
schlag zu unterbreiten. 

Das ist die Entschließung von 1957, die einstimmig, 
also auch mit den Stimmen der Opposition, gefaßt 
worden ist. Ich darf darauf hinweisen, ferner aber 
auch das Steueränderungsgesetz vom 3. Mai 1961. 
Mit jenem Steueränderungsgesetz sind die wichtig-
sten Vermögensteuerprivilegien der öffentlichen 
Hand beseitigt worden. Nur dieser Restbestand ist 
Gegenstand der heutigen Debatte, der ist im Ge-
setz noch dringeblieben. Der Finanzausschuß hat in 
seinem Bericht an das Plenum damals ausdrücklich 
die Meinung vertreten, daß die Aufrechterhaltung 
des Vermögensteuerprivilegs für die Energie- und 
Versorgungsunternehmen nur noch für kurze Frist 
erträglich sei und zu verantworten sei. Ich darf aus 
dem Ausschußbericht zu Drucksache 2706 vorlesen. 
Da heißt es wörtlich: 

Der Ausschuß sieht die nunmehr vorgeschla

-

gene Gesetzesänderung noch nicht als eine end

-

gültige Lösung des Problems an. Gerade im 
Hinblick auf den zitierten Befreiungskatalog 
des § 3 a wird gelegentlich einer Reform des 
Vermögensteuerrechts geprüft werden müssen, 
ob und inwieweit dieser Befreiungskatalog im 
Interesse der Herbeiführung einer vermögen

-

steuerlichen Wettbewerbsgleichheit zwischen 
privaten Unternehmungen und im Eigentum der 
öffentlichen Hand befindlichen Unternehmun-
gen noch weiter eingeschränkt werden kann. 

Entsprechend diesem Bericht des Finanzausschus-
ses ist dann im Gesetz in § 3 a Abs. 1 ausdrücklich 
gesagt worden: „Von der Vermögensteuer sind bis 
auf weiteres befreit ...". Diese Befristung ist da-
mals einstimmig, also auch mit den Stimmen der 
SPD, im Gesetz beschlossen worden. Diesen Be-
schlüssen des Deutschen Bundestages von 1957 und 
1961 müssen wir eiligst gerecht werden. Deshalb 
sind die beiden Vorlagen von den Fraktionen der 
CDU/CSU und der FDP eingebracht worden. Soweit 
irgendwelche Hemmungen auf seiten der Oppo-
sition bestehen sollten, diesen Anträgen die Zu-
stimmung zu geben, muß ich Sie bitten: Kehren Sie 
zurück zu Ihren eigenen Ursprüngen der Jahre 1957 
und 1961 und stellen Sie sich mit der Koalition auf 
den Boden des Art. 3 des Grundgesetzes! 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

 
Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen 

und Herren, eine Mittagspause gibt es heute nicht. 
Aber die Diskussion muß etwas gestrafft werden, 
sonst werden wir nicht gegen 5 oder 6 Uhr fertig, 
und eine ganze Reihe von.  Kollegen müssen morgen 
sprechen. 

(Zuruf: Heute!) 

— Was, heute? Morgen ist der 1. Mai. Heute ist die 
Anreise zum Fest, heute wird noch nicht gefeiert. 
Aber immerhin, wir wollen um 5 oder 6 Uhr fertig 
werden, und deshalb muß die Diskussion gestrafft 
werden. Wir haben noch eine ganze Reihe von 
Tagesordnungspunkten zu erledigen. 

Das Wort hat Herr Jacobi. 

Jacobi (Köln) (SPD) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich habe heute abend eine Ver-
anstaltung und muß noch weit reisen, so daß von 
mir aus keine Gefahr besteht, die Diskussion zu 
lange zu erstrecken. Ich kann andererseits ange-
sichts der Bedeutung der Materie nicht darauf ver-
zichten, auf die Sachfragen einzugehen, die bereits 
'vom Herrn Kollegen Dr. Luda dargelegt worden 
sind. 

Ich muß allerdings sagen, daß er es sich in einigen 
Punkten relativ leicht gemacht hat. Die Bezugnahme 
auf Vorabbeschlüsse des Bundestages ist kaum ein 
Argument; denn der Bundestag hat sich bisher im 
wesentlichen darauf beschränkt, das Problem als 
solches anzusprechen, und die Bundesregierung um 
eine Prüfung gebeten und ersucht, darzutun, zu wel-
chen Schlußfolgerungen sie selbst kommt, damit ver-
bunden selbstverständlich, auch einen Überblick 
über die Folgen der Regelung zu geben. Meine 
Mannheimer Rede vor dem Verband kommunaler 
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Unternehmen, Herr Kollege Luda, können Sie 
gegen meine ablehnende Haltung gegenüber dem 
Antrag der CDU/CSU, die ich gleich begründen 
werde, nun wirklich nicht anführen, es sei denn, 
daß Sie das mit einem advokatorischen Kniff tun. 
Es ist nämlich eine völlig offene Frage, ob der 
Gleichheitsgrundsatz überhaupt jemals verletzt 
worden ist. Es bleibt, Herr Kollege Luda, im Augen-
blick auch für dieses Haus und für uns alle noch 
völlig offen, wie das Bundesverfassungsgericht in 
Karlsruhe entscheiden wird. Ich bin nicht davon 
überzeugt, daß es im Sinne Ihrer Vorstellungen 
entscheidet. Aber das werden wir abzuwarten haben, 
das können wir nicht präjudizieren. Die öffentlichen 
Unternehmen sehen jedenfalls der Karlsruher Ent-
scheidung ohne große Sorgen und durchaus bereit, 
einen Richterspruch anzuerkennen, entgegen. Sie 
glauben nicht, daß dieser Spruch gegen sie ausfal-
len wird; denn gleichartige Tatbestände liegen nicht 
vor, was ich Ihnen im Verlauf meiner Ausführungen 
noch darzutun versuchen werde. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Ich finde aber, Herr Kollege Dr. Luda, wir tun uns 
keinen Dienst, wenn wir mit ein paar allgemeinen 
Bemerkungen ein sehr breites Problem zu verein-
fachen suchen. Wir sollten auch nicht Ausdrücke wie 
„Zwei-Klassen-Recht" gebrauchen. Hier geht es doch 
nicht um zwei Klassen. Hier geht es um zwei völlig 
differente Tatbestände und um eine Entwicklung, 
die historisch entstanden ist. Sie zwingen mich lei-
der durch Ihre Bemerkungen, dazu einiges zu sagen. 
Schließlich muß das Haus wissen, um was es geht. 

Es geht zunächst einmal um die Frage, wie die 
Steuerbefreiung öffentlicher Unternehmen entstan-
den ist und welchen Sinn sie gehabt hat, dann um 
die weitere Frage, ob die noch bestehenden Steuer-
befreiungen sachlich gerechtfertigt werden können, 
und schließlich auch darum, welche Folgen zu er-
warten sind, wenn man sie aufhebt. Auch hier haben 
Sie es sich relativ einfach gemacht, Herr Kollege 
Dr. Luda. 

Nun, wie ist die historische Entwicklung gewesen? 
Wir hatten vor dem ersten Weltkrieg und — ich 
werde das in wenigen Strichen darzutun versuchen 
— auch noch im ersten Jahrzehnt nach dem ersten 
Weltkrieg eine Befreiung der Unternehmen der 
öffentlichen Hand von allen Reichssteuern und ge-
legentlich auch von den Landessteuern. Die heute 
noch bestehenden Steuerbefreiungen sind in  einer 
Zeit entstanden, die zwar in ihrer Wirtschaftsauf-
fassung durchaus liberal war, aber offenbar hinsicht-
lich der Aufgaben öffentlicher Unternehmen und 
hinsichtlich der Rolle dieser Unternehmen in der 
Volkswirtschaft konkretere und andere Vorstellun-
gen besaß, als dies in unserer Zeit der Fall zu sein 
scheint. Vielleicht ändert sich das im weiteren Ver-
lauf der europäischen Zusammenarbeit. Vielleicht 
zwingt uns dann der Wettbewerb im Hinblick auf 
das wirtschaftspolitische Verhalten der übrigen Län-
der zu einer Neudurchdenkung der Probleme. Es 
handelt sich nicht etwa um Fragen, die so ohne 
weiteres durch eine gesetzliche Regelung, wie Sie 
sie hier vertreten, eine Klärung erfahren könnten, 
die uns dann und auf die Dauer ohne Probleme ließe. 

Lassen wir das aber dahingestellt. Kehren wir zu 
der Frage zurück, wie sich die steuerliche Sonder-
behandlung der öffentlichen Unternehmen entwik-
kelt hat. Im Laufe der Zeit sind die Unternehmen 
des Staates und der Gemeinden Schritt für Schritt 
der Besteuerung unterworfen worden. In sachlicher 
Hinsicht beschränken sich die Befreiungen heute 
auf wenige — genau genommen auf drei —, aller-
dings für die Unternehmenspolitik besonders wich-
tige Steuerarten. Der Kreis der befreiten Unterneh-
men wurde auf die Unternehmen der Versorgungs- 
und Verkehrswirtschaft beschränkt. 

Man liebt es nun — das haben auch Ihre Ausfüh-
rungen gezeigt —, von den Steuerbefreiungen zu 
sprechen, als handelte es  sich um völlig willkürliche 
und unbegründete Begünstigungen einer bestimmten 
Kategorie von Unternehmen, für die sich kein Wirt-
schafts- oder Finanzpolitiker ernsthaft mehr ein-
setzen könne. Das ist eine, verzeihen Sie gütigst, 
simplifizierende Art zu argumentieren, die geflis-
sentlich o der unbewußt die größeren Zusammen-
hänge übersieht, die in der Vergangenheit zur Schaf

-fung  dieser Steuerbefreiung geführt haben und die 
auch jetzt nicht einfach als unbeachtlich beiseite ge-
schoben werden können. Steuergerechtigkeit ist 
wichtig und sicherlich ein erstrebenswertes Ziel. 
Aber höchste Gerechtigkeit kann bekanntlich nach 
dem berühmten Spruch der Lateiner zur Ungerech-
tigkeit werden, nämlich dann, wenn sie nur formal 
und nicht sachgerecht geübt wird. 

Der Gesichtspunkt des Wettbewerbs,  den  Sie, 
Herr Kollege Luda, hier ziemlich breit in  die  Dis-
kussion gebracht haben und der heute allgemein 
und ohne Ausnahme bei allen Parteien als eines 
der wichtigsten tragenden Prinzipien unserer  Wirt-
schaftsordnung anerkannt ist, darf unid  kann nicht 
verabsolutiert werden. Er darf nicht dazu führen, 
daß alle anderen Gesichtspunkte beiseite geschoben 
Oder einfach als nicht existent behandelt werden. 

Gilt dies allgemein, so kommt in unserem Fall 
etwas sehr Wichtiges hinzu. In den Wirtschafts-
zweigen, um die sich unsere gegenwärtigen Unter-
haltungen und Auseinandersetzungen drehen, be-
steht letztlich, Herr Dr. Luda, kein freier Wettbe-
werb. Er ist hier gar  nicht denkbar. Dabei geht es 
nicht um die Frage des möglichen Ausmaßes des 
Wettbewerbs in der Energiewirtschaft. Es geht um 
die Feststellung, daß eine wirkliche Schädigung der 
besteuerten Unternehmen durch den  Wettbewerb 
nicht besteuerter Unternehmen, wie sie sich zweifel-
los auf jedem allgemeinen Markt mit völlig freiem 
Wettbewerb ergeben müßte, in der Versorgungs-
wirtschaft nicht eintreten kann. 

So ist denn auch nirgendwo festgestellt, daß die 
öffentlichen Unternehmungen etwa die besteuerten 
privaten und gemischtwirtschaftlichen Unternehmen 
aus dem Markt verdrängt hätten; eher kann man 
das Gegenteil konstatieren. Der Gesetzgeber hat in 
der Vergangenheit diese Besonderheiten durchaus 
erkannt und die Konsequenzen daraus gezogen, in-
dem er die Steuerbefreiung ausdrücklich auf die ver-
schiedenen Sparten der Versorgungsrwirtschaft be-
schränkt hat. 
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Nun dreht sich die Debatte in der Öffentlichkeit 

zumeist darum — und Sie haben dem auch betont 
Beachtung geschenkt —, ob die neu besteuerten 
Unternehmen die zusätzliche Steuerlast tragen oder 
ob sie in den Preisen eine Abwälzung auf die Ver-
braucher betreiben können. Dazu ist zweierlei fest-
zustellen. 

Globale Berechnungen, die einfach Entlastungen 
und Belastungen gegeneinander aufrechnen, sind 
unbrauchbar, sind auch irreal. Die Versorgungswirt-
schaft ist keine Einheit; sie besteht aus vielen klei-
nen und großen Unternehmen. Es liegt auf der Hand, 
daß es für die Situation eines Unternehmens, das 
durch eine neue Steuer betroffen wird, ganz ohne 
Bedeutung ist, ob und in welchem Umfange gleich-
zeitig andere Unternehmen steuerlich entlastet 
werden. Wieweit sich über den Preismechanismus 
Belastungen und Entlastungen in den Fällen, wo 
sich Veränderungen der Besteuerung bei hinterein-
ander geschalteten Wirtschaftsstufen ergeben, aus-
gleichen werden, ist eine völlig offene Frage. 

In dieser Hinsicht sind von dem größten Ver-
sorgungsunternehmen der Bundesrepublik öffentlich 
bestimmte Zusagen gemacht worden, die Sie, Herr 
Kollege Luda, bereits erwähnt haben und die ich 
in keiner Weise anzweifeln will. Was ich bezweifle, 
ist, daß dieses Beispiel Allgemeingültigkeit hat und 
daß alle Unternehmen so verfahren werden. Di e 

 Erfahrungen, die man in anderen Fällen mit Steuer-
erleichterungen gemacht hat, lassen andere Schlüsse 
zu. Uns allen sollten z. B. die Erfahrungen mit der 
Getränkesteuer zu denken geben, wo auch ursprüng-
lich gesagt wurde, die Senkungen würden dem Ver-
braucher zugute kommen. Schließlich blieben sie in-
sofern ohne jede Wirkung. Ich sage das nur, um 
ganz nüchtern die  Tatsache festzustellen, daß Ver-
sprechungen und Erfüllungen nicht immer in Ein-
klang stehen. Wir werden das abzuwarten haben. 

Im übrigen hat das genannte Unternehmen, das 
RWE, soeben erst eine Preiserhöhung angekündigt, 
um die Kohlepreiserhöhung auszugleichen. Die üb-
rigen Versorgungsunternehmen, auch die der öffent-
lichen Hand, haben die Preise gehalten und die 
Kohlepreiserhöhung geschluckt; sie haben sie zu 
verkraften versucht. Es wäre ein schlechter Lohn, 
den man ihrer Zurückhaltung zuteil werden ließe, 
wenn man just ihnen eine neue Steuerlast aufer-
legte. 

Eine allgemeine und für alle Unternehmen zu-
treffende Voraussage, welchen Einfluß auf die 
Strompreise die Änderung der Besteuerung haben 
würde, läßt sich eindeutig nicht machen. 

(Vorsitz: Vizepräsident Dr. Dehler.) 

Sicher wird es Unternehmen geben, die die Steuer-
last beim Strom tragen können, vielleicht auch 
einige kommunale, und wahrscheinlich andere eben-
so. Genauso sicher aber ist, daß eine ganze Reihe 
von Unternehmen es nicht kann, weil einfach keine 
Spanne vorhanden ist, mit der die Belastung aufge-
fangen werden könnte. Das deckt sich übrigens auch 
mit den Feststellungen des Fachverbandes, der Ver-
einigung deutscher Elektrizitätswerke, der auf diese 
Tatsache hingewiesen hat. 

Besonders schwierig aber liegen die Dinge in der 
Gaswirtschaft. Dieser Wirtschaftszweig befindet 
sich bekanntlich in einem ungewöhnlich stürmischen 
Strukturwandel und in einem sehr schwierigen 
Kampfe gegenüber dem Heizöl. Der Schock der 
neuen Steuer wäre hart, gerade im gegenwärtigen 
Augenblick. 

Es sagt wenig, wenn auf dem Papier ein nahezu 
vollständiger Ausgleich von Entlastung und Be-
lastung herausgerechnet werden könnte. Ich be-
zweifle auf das entschiedenste, daß dieser Ausgleich 
eintreten wird. Außerdem führt eine solche globale 
Rechnung nicht zu vernünftigen Ergebnissen. Es gibt 
viele isolierte Gaswerke, die Eigenerzeugung ha-
ben, auch auf absehbare Zeit behalten müssen; für 
diese gibt es sowieso keinen Ausgleich. 

Der Umfang der Belastung aber ist Ihnen, meine 
Damen und Herren, gegenständlich und zur Kennt-
nis gebracht durch die zwei Eingaben der Bundes-
vereinigung der kommunalen Spitzenverbände und 
des Verbandes kommunaler Unternehmen. Sie wer-
den sich entsinnen, — daß das Wirtschaftsmini-
sterium ursprünglich erklärt hat, die Auswirkungen 
seien gar nicht groß; die Belastung werde sich z. B. 
bei den Strompreisen überhaupt nicht auswirken. 
Von den übrigen Sparten hat man wohlweislich 
nicht gesprochen. 

In der neuen Eingabe der Bundesvereinigung 
kommunaler Spitzenverbände im Schnellbrief vom 
27. April — der erste datiert vom 3. März — ist 
Ihnen eine ziemlich eindeutige Darstellung der 
wirklichen Folgen und der Hinweis gegeben wor-
den, daß allein bei den kommunalen Unternehmen 
der Umfang der Belastungen 2 % des Umsatzes be-
trägt. Bei einem Umsatz von rund 5 Milliarden DM 
würde allein bei den kommunalen Unternehmen ein 
Betrag von 103 Millionen DM als Mehrbelastung 
zu verkraften sein. 

Das  ist fürwahr kein Pappenstiel, idas führt zu 
Konsequenzen, das  führt zu Schwierigkeiten, unid es 
wird eine Aufgabe in .den Ausschüssen sein,  das 
sehr sorgfältig in bezug auf seine Vertretbarkeit zu 
prüfen. Unter keinen Umständen sollte man die 

 Folgen bagatellisieren, wie das gelegentlich ge-
schieht. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Unterstellen wir aber einmal, die Voraussagen, 
die die Dinge harmlos darstellen, seien richtig und 
die Elektrizitätspreise würden von den neu steuer-
pflichtig werdenden Unternehmen nicht erhöht. 
Unterstellen wir weiter, die Gaswerke müßten sich 
unter dem Druck der Konkurrenz mehr oder weni-
ger mit der neuen Last abfinden. Was ergibt sich 
dann? Dann, meine Damen und Herren, würde die 
Belastung letztlich die vielleicht noch vorhandene 
finanzielle Manövriermasse der Unternehmen und 
im übrigen die öffentlichen Haushalte treffen. Das 
muß man sehen. Und hier beginnt der Zweifel an 
einem Gerechtigkeitspostulat, das nur einen isolier-
ten Bereich sehen will und nicht den größeren Zu-
sammenhang. Die Gemeinden betreiben nicht nur 
gewinnbringende Elektrizitätswerke, sondern auch 
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Wasserwerke und Verkehrsbetriebe. Bisher hat sich 
niemand gefunden, der bereit wäre, ihnen diese 
Aufgaben abzunehmen. Wer aber die Finanzmasse 
der Gemeinden schmälert — und darauf läuft ja die 
Besteuerung hinaus, sofern sie nicht durch Preis-
erhöhungen ausgeglichen wird —, der muß zugleich 
auch sagen, aus welchen Mitteln diese Aufgaben 
und andere im Interesse der Bürgerschaft unaus-
weichliche Aufgaben denn finanziert werden sollen. 
Was soll z. B. im Nahverkehr geschehen? Es ist mit 
der Bemerkung nicht getan, Herr Kollege Dr. Luda, 
daß diejenigen, die den Strom kaufen, also die 
Stromabnehmer, nicht dazu da seien, die Defizite 
der Nahverkehrsunternehmen zu tragen. Irgendwie 
tun sie es ja doch. Strom braucht jeder außer dem, 
der heute noch mit der Petroleumlampe auszukom-
men versucht; aber das soll doch recht selten der 
Fall sein. Das ist kein tragendes Argument. Nein, 
die Erhöhung der Nahverkehrstarife wäre unver-
meidbar; sie riefe in höchstem Maße preispolitische 
Bedenken hervor und hätte schließlich auch ver-
kehrspolitische Gefahren und Nachteile. Denn wenn 
der öffentliche Nahverkehr weiterhin verteuert 
wird, oder anders ausgedrückt, wenn die Subven-
tionen für diesen Verkehr eingeschränkt werden, 
leidet darunter der Massenverkehr, und der Indi-
vidualverkehr dehnt sich plötzlich weiter aus. Die 
Folgen sind uns bekannt; es graut uns vor ihnen. 

Das sind Probleme, die ich nur andeuten kann; 
sie wollen durchdacht sein, sie werden die zustän-
digen Ausschüsse auch bei der Beratung der Mehr-
wertsteuerregelung noch intensiv beschäftigen müs-
sen. 

Noch eine allgemeine Bemerkung. Der Bundes-
gesetzgeber sollte nicht nur daran denken, daß die 
Kasse des Bundes stimmen muß, er sollte sich auch 
für die Kassenlage der Gemeinden verantwortlich 
fühlen. Der Herr Bundeskanzler hat noch vor zwei 
Tagen vor dem Deutschen Gemeindetag seinen Re-
spekt vor der Selbstverwaltung der deutschen Ge-
meinden bekundet. Er hat den Wert der Selbstver-
waltung betont und sie für unantastbar erklärt. 
Meine Damen und Herren, wenn das mehr als eine 
höfliche Bekundung sein soll, dann muß dies doch 
auch bedeuten, daß man sich um so mehr Gedan-
ken darüber macht, ob und in welchem Umfang die 
Gemeinden denn zusätzlich Lasten tragen können 
und ob es nicht notwendig ist, mehr denn je dafür 
zu sorgen, daß den Gemeinden für die ihnen über-
tragenen oder von Haus aus zukommenden Auf-
gaben die erforderlichen Mittel zur Verfügung ste-
hen. Wir kennen doch den Umfang der öffentlichen 
Aufgaben. Wir wissen, wie wenig wir im Augen-
blick die Garantie haben, daß sie mit den heute zur 
Verfügung stehenden Mitteln erfüllt werden kön-
nen. Werden diese Mittel weiter geschmälert, so 
werden die Sorgen der Gemeinden steigen. 

Niemand anders als die Frau Bundesminister für 
Gesundheitswesen hat kürzlich die besondere Be-
deutung der Gaswirtschaft für die Reinhaltung der 
Luft und des Wassers hervorgehoben. Es ist eine 
Förderung der Raumheizung mit Gas verlangt wor-
den. Die mangelhafte Reinhaltung der Gewässer 
verursacht erhöhte Kosten für die Wasserversor

-

gung, die zu mehr als 90% wiederum in der Hand 
der Gemeinden bzw. kommunaler Unternehmen 
liegt. 

Wir wissen, daß sich der Bundesgesetzgeber bei 
der Verkehrspolitik außerstande gesehen hat, so 
entscheidende Regelungen zu treffen, daß den Ge-
meinden der größte Teil der Sorgen abgenommen 
worden wäre. Wir wissen, daß die Gemeinden bei 
der Straßenbaufinanzierung vor Aufgaben stehen, 
die sie nicht aus eigener Kraft bewältigen können. 
Man will es offenbar ihnen überlassen, wie sie mit 
diesem Problem fertig werden, wie sie z. B. die 
ungeheuren Mittel für die zweite Ebene aufbringen 
sollen. Ich will diese Frage nur andeuten. Die Bei-
spiele sollen zeigen, welches die größeren Zusam-
menhänge sind, an die man denken sollte. 

Hier liegen also besondere öffentliche Aufgaben 
vor, die von den Versorgungsunternehmen und von 
den Gemeinden bewältigt werden müssen. Ein 
Privatunternehmen mag seine Geschäftsinteressen 
verfolgen; das ist sein gutes Recht. Es  ist aber ein 
ebenso gutes Recht der Unternehmen der öffent-
lichen Hand, ihre öffentlichen Verpflichtungen vom 
Gesetzgeber gewürdigt zu sehen. 

Zum Schluß noch eine Bemerkung. Hier soll — 
darüber müssen sich alle klar sein — innerhalb 
eines Wirtschaftszweiges von sehr empfindlicher 
Struktur eine Steuermasse von 200 bis 250 Millio-
nen DM umverteilt werden. Daß die preispolitischen 
Konsequenzen und die Folgen für die Erfüllung der 
öffentlichen Aufgaben durch die öffentlichen Ver-
sorgungsunternehmen nicht als Nebensächlichkeit 
betrachtet werden dürfen, glaube ich dargelegt zu 
haben. Ich möchte aber noch hinzufügen, daß es mir 
unlogisch zu sein scheint, wenn behauptet wird, we-
gen der Verhältnisse bei einem einzelnen Unterneh-
men, bei dem vielleicht eine Steuerentlastung von 
10 bis 12 Millionen DM erreicht werden kann, 
müßte ein derartig schwerwiegender Eingriff in das 
System der Besteuerung der Energiewirtschaft vor-
genommen werden. Dies gilt um so mehr, als wir 
uns ohnehin darüber einig sind, daß das geplante 
System der Mehrwertsteuer Preisverschiebungen 
größten Ausmaßes in der Volkswirtschaft und selbst-
verständlich auch in der Energiewirtschaft auslösen 
muß. Das wäre dann der Zeitpunkt, zu dem wir uns 
auch über die hier anstehenden Fragen sachlich und 
in Ruhe unterhalten könnten und unterhalten müß-
ten. 

Ich habe die Hoffnung, daß die Ausschußberatun-
gen dazu führen werden, in Ruhe abzuwägen, ob 
denn nun diese Vorschläge, die heute in erster Le-
sung anstehen, wirklich, vor allem in bezug auf die 
Auswirkungen den Gemeinden gegenüber, vertre-
ten werden können. Das sollte sachlich und gründ-
lich geprüft werden. 

Zur Gesamtproblematik gebe ich dem Herrn Kol-
legen Dr. Luda den Rat, sich vielleicht einmal mit 
seinem Parteifreund, dem Direktor der Wuppertaler 
Stadtwerke, dem früheren Bundestagskollegen Kühl-
thau, etwas eingehender zu unterhalten. Ich habe 
das getan. Ich bin mit ihm vor einigen Tagen bei 
Herrn Minister Dollinger gewesen, und unsere Dar-
legungen hinsichtlich der finanziellen Folgen, auch 
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hinsichtlich der Auswirkungen auf die örtlichen 
Räume, sind nicht ganz ohne Eindruck geblieben. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Bitte überprüfen Sie also, was Ihnen von einem 
Manne, einem Ihrer politischen Freunde, dargetan 
wird, der an der Spitze eines solchen betroffenen 
Unternehmens steht und der, wie viele Leiter ähn-
licher Unternehmen, vor Sorgen nicht weiß, wie er 
die Probleme lösen soll, die er pflichtgemäß bewäl-
tigen muß. 

Um es noch einmal zu sagen: Unsere Bitte geht 
dahin, in den Ausschüssen eine sachliche Prüfung 
vorzunehmen, anstatt eine eifervolle Betrachtung der 
Fragen an den Tag zu legen. Ich möchte hoffen, daß 
die Bemerkung des Herrn Kollegen Dr. Luda, wo-
nach sich in 'den Ausschußberatungen keine Schwie-
rigkeiten dabei ergeben dürften, die Vorlagen auch 
hinsichtlich ihrer Verbesserungsfähigkeit zu über-
prüfen, nicht nur eine Bemerkung schlechthin ist, 
sondern •daß sie von der Bereitschaft zeugt, eine 
solche Prüfung in der Tat vorzunehmen. Wir soll-
ten sie uns alle zur Pflicht machen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Dr. Mälzig. 

Dr. Mälzig (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich will der Mahnung, die uns der vor-
hin amtierende Präsident auf den Weg gab, folgen 

I und mich 'sehr kurz fassen, um die Möglichkeit zu 
schaffen, daß 'die Tagesordnung heute noch abge-
wickelt werden kann. 

Ich möchte namens der Fraktion der Freien Demo-
kraten zu den beiden Anträgen Drucksachen IV/2012 
unid IV/2013 .Stellung nehmen. Ich halte es für eine 
sehr umfassende Aufgabe, die wir in den Ausschüs-
sen, und zwar im Finanzausschuß, im Wirtschafts-
ausschuß und auch — was ich besonders beantragen 
möchte — im Ausschuß für wirtschaftlichen Besitz 
des Bundes zu leisten haben werden, wenn wir uns 
mit diesen Problemen, die heute mit der Vorlage 
dieser beiden Gesetzentwürfe aufgeworfen worden 
sind, zu befassen haben. Es geht dabei um Steuer-
probleme, es geht dabei um wirtschaftspolitische 
Probleme, um die vorhin schon erwähnten Probleme 
der Gleichbehandlung, es geht um preispolitische 
Probleme und es geht, das ist noch nicht so deutlich 
erwähnt 'worden, auch um das Problem einer even-
tuellen Privatisierung des Veba-Konzerns. Wir 
haben gewiß die Gedanken zu beachten, die heute 
in den Ausführungen des Herrn Kollegen Luda und 
in Ihren Ausführungen, Herr Kollege Jacobi, be-
handelt worden sind. Ich sagte schon, daß es wichtig 
sein wird, in den verschiedenen Ausschußberatun-
gen den Problemen wirklich auf den Grund zu 
gehen und die Gefahren zu ermitteln, die in diesen 
neuen steuerlichen Bestimmungen liegen könnten. 
Im wesentlichen wird uns aber doch, glaube ich, der 
Gedanke beherrschen, wie wir eine gleiche Start-
möglichkeit auch auf diesem Wirtschaftssektor her-
beiführen können, mindestens in der Hinsicht, daß 
wir prüfen müssen, ob die Gefahren, die Sie, Herr 

Kollege Jacobi, eben aufgezeigt haben, so groß sind, 
daß man sich diese Gleichbehandlung auch in diesem 
Wirtschaftssektor nicht leisten könnte. 

Ich beantrage für die Fraktion der Freien Demo-
kraten, daß diese Problematik auch im Ausschuß für 
wirtschaftlichen Besitz des Bundes behandelt wird. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Professor Burgbacher. 

Dr. Burgbacher (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Auch ich möchte mich 
der Aufforderung des Herrn Präsidenten entspre-
chend und aus Rücksicht auf alle, die sprechen müs-
sen, im Telegrammstil äußern. 

Herr Kollege Jacobi, die Tatsache, daß der Bun-
destag wiederholt seinem Willen Ausdruck gegeben 
hat, Steuerprivilegien zu beseitigen, können Sie 
nicht aus der Welt reden. Das ist die damalige ein-
mütige Auffassung dieses Hohen Hauses gewesen. 

Zweitens: die Gleichartigkeit der Tatbestände be-
schränkt sich auf die Gleichartigkeit der Tat- — 
dreimal unterstrichen! — -bestände und kann sich 
nicht auf die Umweltbestände beziehen. Wo kämen 
wir hin, wenn wir bei der im Grundgesetz vorge-
schriebenen gleichartigen Behandlung der Probleme 
außer dem notwendigen Vergleich der Tatbestände 
selbst die Umwelttatbestände mit würdigen würden! 
Das wäre vor allem für das Umsatzsteuerrecht der 
Anfang vom Ende. 

Drittens: Ihr Hinweis auf das historisch Gewach-
sene hat mich eigentlich etwas amüsiert, weil Ihre 
Fraktion in der Regel vor historisch gewachsenen 
Tatbeständen nicht gerade vor Respekt erstirbt. 

(Heiterkeit.)  

Vor allem ist mir eingefallen, daß es einmal Adels-
rechte gab, die damals damit begründet wurden, 
daß sie historisch gewachsen seien. Also mit dem 
historisch Gewachsenen sollte man doch etwas vor-
sichtiger umgehen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Kann der Herr Ab-
geordnete Jacobi eine Zwischenfrage stellen? 

Dr. Burgbacher (CDU/CSU) : Natürlich. 

Jacobi (Köln) (SPD) : Herr Kollege Burgbacher, 
haben Sie nicht verstanden, daß ' ich mit meinem 
Hinweis auf die historische Entwicklung nur eine 
Darstellung entkräften wollte, bei der man es sich 
allzu leicht macht, indem man von einer willkür-
lichen 'Entwicklung spricht? 

Dr. Burgbacher (CDU/CSU): Ja, aber ich glaube, 
daß historisch gewachsene Tatbestände auch nach 
den Erkenntnissen der politischen Grundsätze Ihrer 
Partei sehr oft zu willkürlich geschaffen werden 
können. 

(Abg. Jacobi [Köln] : Das ist überall der 
Fall!) 
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Nun viertens. Das war etwas sehr kühn, verehr-

ter Herr Kollege Jacobi, daß Sie beweisen wollten, 
daß eine Schädigung durch Steuerbefreiung für den 
Steuerpflichtigen gleicher Art nicht gegeben sei. 
Nun also, ich weiß nicht, bisher waren wir doch alle 
der Meinung, daß die Steuerbefreiung eine Ent-
lastung und die Steuerpflicht eine Belastung ist. 
Man kann doch mit keinem Nebelgerät der Welt 
diesen einfachen Tatbestand aus der Welt schaffen. 

(Zuruf.) 

— Sie können gleich fragen. Wie wollen Sie es 
z. B. rechtfertigen, daß ein Steinkohlenkraftwerk 
auf der Kohle 4 % Umsatzsteuer zahlt und ein kom-
munales Ölkraftwerk 0 %? — Jetzt sind Sie dran! 

Jacobi (Köln) (SPD) : Herr Kollege Burgbacher, 
ist Ihnen entgangen, daß ich diese Bemerkung in 
Verbindung mit einem Hinweis darauf gemacht 
habe, daß keine Wettbewerbsbeeinflussung negati-
ver Art damit verbunden ist, und daß ich beispiels-
weise in diesem Zusammenhang das RWE ge-
nannt habe, das als größtes Unternehmen eine Divi-
dende und einen Bonus erwirtschaftet, die nicht 
unbeachtlich sind? 

Dr. Burgbacher (CDU/CSU) : Ich möchte auf diese 
Frage gern eingehen, obwohl sie nicht auf meinem 
Zettel steht, und möchte Ihnen sagen, Sie können 
unmöglich einem gemischtwirtschaftlichen Unter-
nehmen einen Vorwurf daraus machen, daß es in 
seiner Arbeit tüchtiger ist als ein kommunales. 

(Abg. Jacobi [Köln] : Darf ich noch eine 
Frage stellen?) 

— Wenn der Herr Präsident es erlaubt. 

Vizepräsident Dr. Dehler: S i e müssen es 
erlauben. 

Dr. Burbacher (CDU/CSU): Mir macht das Ver-
gnügen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Dann bitte! 

Jacobi (Köln) (SPD) : Herr Kollege Burgbacher, 
ist es denn wirklich möglich, außer acht zu lassen, 
daß gemischtwirtschaftliche Unternehmen im Zwei-
fel keine Querverbundverpflichtungen haben und 
daß in der Tat — jedenfalls so, wie die Dinge heute 
liegen — die kommunalen Unternehmen im .Quer-
verbund eben doch andere, zusätzliche und undank-
barere Aufgaben zu erfüllen haben als etwa ein 
Unternehmen, das nur auf dem Gebiet der Elektri-
zitätswirtschaft tätig ist? 

Dr. Burgbacher (CDU/CSU) : Lieber Kollege 
Jacobi, wir alle und Ihre Freunde besonders kämp-
fen bei der Aktienrechtsreform um die sogenannte 
gläserne Tasche, d. h. um die vollkommene Berichts-
klarheit über die wirkliche Lage eines Unterneh-
mens. Ich bin nicht Ihrer Meinung, daß der Quer-
verbund dazu da ist, durch Verschiebung von Ge-
winnen zu Verlusten der anderen diese Klarheit 

auf dem Gebiet der kommunalen Wirtschaft zu be-
seitigen. 

Nun zum nächsten Punkt. Es trifft zu, daß die 
Gaswirtschaft möglicherweise besonders getroffen 
wird. Das bestätige ich Ihnen, und das ist eine der 
Fragen, die wir uns bei der Ausschußarbeit sehr 
gut überlegen müssen. Aber ich kann Ihnen nicht 
folgen, wenn Sie meinen, daß das, was sich bei 
pessimistischster Auffassung aus der Besteuerung 
ergeben könnte, eine Art Katastrophe für die kom-
munalen Finanzen ist. Ich möchte ausdrücklich be-
merken: mir ist nichts darüber bekannt, daß bei die-
ser Gelegenheit irgend etwas Kritisches über die 
Konzessionsabgaben gesagt werden soll. Die Kon-
zessionsabgaben werden ja von allen gezahlt, nicht 
nur von den kommunalen EVU, sondern auch von 
den gemischtwirtschaftlichen und privaten Unter-
nehmen. Das sind 800 Millionen DM und macht, wie 
Sie wissen, bis zu 20 % vom Umsatz aus. Da müssen 
Sie doch anerkennen, daß die Energiewirtschaft in 
ihrer Gesamtheit — kommunale oder nicht kom-
munale —.zu den Gemeindehaushalten einen erheb-
lichen Beitrag leistet. 

Zu den Hinweisen auf die Industriestrompreise 
könnte man noch vieles sagen. Sie wissen, daß die 
Industriestrompreise unterschiedlich hoch sind. Sie 
wissen auch, daß das von Ihnen genannte Unter-
nehmen unbestritten die niedrigsten Industriestrom-
preise in der Bundesrepublik hat, bis auf ein kom-
munales Werk, das uns beiden nicht fernliegt; ich 
will es, wenn Sie erlauben, zu seiner Ehre nennen: 
Düsseldorf. Mit Ausnahme des Kommunalwerks in 
Düsseldof hat das andere genannte Großunterneh-
men die niedrigsten Industriestrompreise, auch bei 
einem europäischen Vergleich. Vor zwei Jahren 
hat es sie so erheblich gesenkt, daß es jetzt von 
der Kohle- und Lohnklausel Gebrauch machen muß. 
Das aber nur am Rande. 

(Zuruf des Abg. Jacobi [Köln].) 

Daß wir im übrigen selbstverständlich ,die Pflicht 
haben, mit dafür zu sorgen, daß die Gemeindehaus-
halte in Ordnung bleiben, ist völlig klar. Darin 
stimme ich mit allen Kommunalpolitikern überein. 
Aber, Herr Kollege Jacobi, es gibt keine Möglich-
keit, den ganz einfachen Tatbestand zu zerreden, 
daß hier in einem gleichen Wirtschaftszweig ver-
schiedenes Steuerrecht besteht, und zwar Umsatz-
steuer vorab und Vermögensteuer. Es gibt keine 
Möglichkeit, klarzumachen, daß im deutschen Um-
satzsteuerrecht an irgendeiner Stelle die Höhe der 
Umsatzsteuer davon abhängig zu machen ist, ob 
das Unternehmen selbst, seine Zweigbetriebe oder 
seine Mutterbetriebe oder seine Nebenbetriebe 
wirtschaftlich sind oder nicht. Die  Umsatzsteuer ist 
eine ganz klare Verkehrsteuer, die, ohne nach rechts 
oder links zu sehen, vom Umsatz erhoben wird. 

Wir verlangen lediglich die Gleichbehandlung 
gleichartiger Tatbestände in der Energiewirtschaft 
und versichern, daß in den Ausschüssen- alle Ein-
wände geprüft werden, auch 'der Aufsatz unseres 
früheren Kollegen Kühlthau in  der  KPV, den ich 
mit großer Aufmerksamkeit gelesen habe. Sie wer-
den selbstverständlich Gegenstand sachlicher Dis-
kussion sein. Wenn unter Aufrechterhaltung des 
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Zieles der Gleichbehandlung ein Weg gefunden wer-
den kann, sollte er gegangen werden. 

Namens meiner Freunde beantrage ich die Über-
weisung an den Finanzausschuß — federführend — 
sowie an den Wirtschaftsausschuß und auch an den 
Kommunalpolitischen Ausschuß. Wir haben gehört, 
daß die FDP gern noch den Ausschuß für wirtschaft-
lichen Besitz des Bundes beteiligt wissen möchte. 
Wir beantragen das nicht, würden aber auch nicht 
dagegen stimmen. 

(Abg. Jacobi [Köln] : Keine Bedenken!) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ich schließe die 
Aussprache. 

Wir sind uns wohl einig: Überweisung an den 
Finanzausschuß — federführend — sowie an den 
Ausschuß für Kommunalpolitik und Sozialhilfe und 
an den Ausschuß 'für Wirtschaft. 

Herr Dr. Mälzig hat noch zusätzlich Überweisung 
an den Ausschuß für wirtschaftlichen Besitz bean-
tragt. Wir haben an sich den Grundsatz, nicht mehr 
als drei Ausschüsse mit Materien zu befassen. Ich 
rege an, daß wir beschließen, daß der Ausschuß für 
wirtschaftlichen Besitz vom federführenden Aus-
schuß gutachtlich gehört wird. 

(Zustimmung.) 

— Einverstanden? - Dann ist so beschlossen. 

Nun rufe ich Tagesordnungspunkt 44 auf: 

a) Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Hilbert, Mauk, Dr. Hauser, Leicht, Reichmann 
und Genossen eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über das 
Branntweinmonopol (Drucksache IV/2019) ; 

b) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes über das Branntwein-
monopol (Drucksache IV/2204). 

Zur Begründung des Gesetzentwurfs unter a) hat 
Herr Abgeordneter Reichmann das Wort. 

Reichmann (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und .Herren! Es ist wohl unbestrit-
ten, daß die Bundesrepublik ein Rechtsstaat ist, also 
ein Staat, in dem Recht Recht bleiben muß. Dieser 
Grundsatz soll und muß auch für die alten Rechte 
der 40 000 Kleinbrenner gelten. 

(Zurufe von der SPD.) 

Es sei festgestellt, daß der vorliegende Gesetzent-
wurf der Bundesregierung zur Änderung des Brannt-
weinmonopolgesetzes beabsichtigt, diesem Grund-
satz aber nur beschränkt Rechnung zu tragen. Um so 
mehr ist die im Land geübte politische Polemik zu 
verurteilen, daß der FDP-Finanzminister den Klein-
brennern ihre alten Rechte verweigern wolle. Der 
Finanzminister ist kein Partei-, sondern ein Bundes-
minister. Der Gesetzentwurf wurde von der Regie-
rung eingebracht. 

(Abg. Dr. Schäfer: Es wäre gut gewesen, 
wenn Sie das zu Protokoll gegeben hätten!) 

— Herr Kollege Schäfer, ich habe doch das Recht, 
hier zu sprechen, wie ich es für richtig und notwen-
dig erachte. 

(Abg. Dr. Schäfer: Und ich darf sagen, was 
ich denke!) 

— Dann sind wir uns ja einig. 

Seit 14 Jahren besteht die nicht ganz einfache Pro-
blematik. Kein Finanzminister hat bis jetzt die Lö-
sung des Problems in Angriff genommen, obwohl 
dies früher aus mehreren Gründen viel leichter 
möglich gewesen wäre als heute. Um so mehr muß 
die üble Mißdeutung als unfair zurückgewiesen 
werden. Es ist das gute Recht, ja die Aufgabe des 
Parlaments, erforderlichenfalls die Regierung zu be-
richtigen. Von diesem Recht macht unser vorliegen-
der Initiativantrag Drucksache 2019 Gebrauch, der 
von einem Großteil meiner Fraktionskollegen unter-
stützt wird. 

In diesem Antrag wird die Wiederherstellung der 
alten Rechte der Kleinbrenner und Stoffbesitzer 
durch eine entsprechende Änderung der §§ 79 und 
118 a des Branntweinmonopolgesetzes gefordert. 
Eine wesentliche Vereinfachung der Staffelung in 
der Steuerberechnung ist dabei berücksichtigt. 

Die alten Brennrechte wurden schon im Reichs-
tag — 1922 und 1929 — ausdrücklich anerkannt. 
Nur aus kriegswirtschaftlichen Gründen wurden sie 
1944 aufgehoben. Selbst von den Besatzungsmäch-
ten wurden sie wieder anerkannt und nachfolgend 
in der Form von jeweiligen Billigkeitserlassen durch 
die Bundesfinanzminister. Infolge der unklaren 
Rechtslage waren die Kleinbrenner auf die Gnade 
der Billigkeitserlasse der Bundesfinanzminister an-
gewiesen. 

Der vorliegende Antrag und der Regierungsent-
wurf sollen diesen unzuträglichen Zustand beenden 
und die alten Rechte wiederherstellen. Dies ist um 
so dringlicher, je höher die Qualitätsanforderungen 
bei Obst werden, je mehr dadurch Wirtschaftsobst 
anfällt, je besser die Obsternten und je schlechter 
die Witterungsverhältnisse sind. Die mit viel Fleiß 
und Kosten erzeugten Produkte sollen nicht ver-
derben oder verkommen, sondern bestmöglich ver-
wertet werden, damit durch die Erlöse die Lebens

-

existenzen der Familienbetriebe erhalten und ver-
bessert werden. Durch die Ausübung der Brenn-
rechte wird eine volkswirtschaftliche und agrar-
soziale Aufgabe erfüllt. 

Unser Antrag ist deshalb in seinem Charakter und 
in seiner Auswirkung mehr ein Wirtschafts- als ein 
Steuergesetz. Er bringt weder eine einseitige Be-
vorzugung der Kleinbrenner, noch verursacht er 
Wettbewerbsverzerrungen. Er stellt nur das wieder 
her, was vorhanden war: das alte Recht. 

Eine sinnvolle Steuerstaffelung wind mit Erfolg 
auch in anderen Steuerbereichen durchgeführt unid 
zweckmäßig praktiziert. Durch die beantragte Staf-
felung der Steuersätze werden Steuerausfälle effek-
tiv weitergehend vermieden, als es vom Finanz-
ministerium geschätzt wurde. Angesichts der Tat-
sache, daß die Wiederherstellung der alten Rechte 
sich nur auf 3 % der Gesamterzeugung auswirkt, ist 
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keinerlei Anlaß zu der Vermutung gegeben, daß da-
durch Störungen auf dem Branntweinmarkt verur-
sacht werden. 

Infolge der besonders gelagerten Verhältnisse 
sind die Funktion und das Ergebnis der Genossen-
schaftsbrennerei mit der Funktion und dem Ergebnis 
einer Verwertungsgenossenschaft nicht zu verglei-
chen, was jeder Praktiker weiß und kennt. Einzel-
heiten anzuführen, will ich mir ersparen. 

Erwähnt sei aber noch die Tatsache, daß ein Groß-
teil der eingeführten Genossenschaftsbrennereien 
auf Grund der besonderen Schwierigkeiten und Um-
stände oft unter Verlusten für die Mitglieder wie-
der aufgegeben werden mußten. Trotzdem Genos-
senschaftsbrennereien auch durch Anreize oder gar 
unter Druck schaffen zu wollen, ist eine Absicht, die 
wenig Erfolg, sondern mehr das Gegenteil ver-
spricht. Bei der Beratung des Regierungsentwurfs 
zur Änderung des Branntweinmonopolgesetzes im 
Bundesrat am 20. März 1964 kam dieser unter Be-
rücksichtigung aller angeführten Fakten und Krite-
rien im Grundsätzlichen einmütig zu denselben Er-
gebnissen. 

Infolge aller dieser Tatsachen und Zusammen-
hänge darf ich das Hohe Haus bitten, unseren An-
trag Drucksache 2019 zur Änderung des  Branntwein-
monopolgesetzes zu unterstützen. Sinngemäß ist der 
Antrag ein rechtsstaatlicher Wiedergutmachungsakt, 
der gleichzeitig eine volkswirtschaftliche und agrar-
politische Aufgabe mit erfüllt. 

(Beifall bei der FDP. — Zuruf von der 
CDU/CSU: Darauf einen Dujardin!) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ich schließe die 
Aussprache. Vorgesehen ist die Überweisung der 
beiden Entwürfe an den Finanzausschuß — feder-
führend —, an den Ausschuß für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten — mitberatend — und an 
den Haushaltsausschuß gemäß § 96 der Geschäfts-
ordnung. — Hierüber herrscht Einverständnis; es ist 
so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 45 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von der Fraktion der SPD 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 
(Drucksache IV/2047). 

Bitte, Herr Abgeordneter Beuster! 

Beuster (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! In Anbetracht der vorgeschrittenen Zeit 
und eingedenk der Tatsache, daß heute abend noch 
viele Kolleginnen und Kollegen Versammlungsver-
pflichtungen zu erledigen haben, erlaube ich mir, 
die Begründung zum Antrag der sozialdemokrati-
schen Fraktion auf Drucksache IV/2047 hinsichtlich 
der Änderung .des Einkommensteuergesetzes zu 
Protokoll zu überreichen. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Das geschieht. Ich . 
 danke dem Kollegen Beuster. Weitere Wortmeldun-

gen? — Bitte schön! 

Dr. Schwörer (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Nachdem der 
Herr Kollege Beuster ein so vorbildliches Beispiel 
gegeben hat, bleibt mir wohl auch nichts anderes 
übrig. Ich werde meine Ausführungen zu Protokoll 
nachreichen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Funcke. 

Frau Funcke (Hagen) (FDP) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich darf mich den Aus-
führungen der Vorredner anschließen und meine 
Ausführungen ebenfalls zu Protokoll geben. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Wir können dann 
die Beratung schließen. Vorgesehen ist die Über-
weisung an den Finanzausschuß — federführend — 
und an den Haushaltsausschuß gemäß § 96 der Ge-
schäftsordnung. — Einverständnis. 

Ich rufe dann Punkt 46 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Dr. Eppler, Dr. Schäfer, Frau Schanzenbach 
und Genossen eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Einkommen-
steuergesetzes (Drucksache IV/2104). 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Eppler. 

Dr. Eppler (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich kann leider kein fertiges Manu-
skript zu Protokoll geben, aber ich garantiere Ihnen 
daß ich in fünf Minuten fertig bin. 

Herr Professor Burgbacher hat vorhin davon ge-
sprochen, daß es historisch gewordene Tatbestände 
gebe, die einmal zu Unrecht würden. Das sind die 
Fälle, wo man dann gewöhnlich in diesem Hause 
Faust — oder genauer Mephisto — zitiert und sagt, 
es gebe Dinge, wo einmal Vernunft zu Unsinn und 
Wohltat zu Plage werde. Solche Fälle haben wir 
jetzt bei der Besteuerung der landwirtschaftlichen 
Nebenerwerbsbetriebe. Dazu unser Antrag auf 
Drucksache 2104. 

Die Vernunft oder auch die Wohltat — das darf 
ich hier sagen, weil Herr Bauknecht nicht da ist — 
liegt in der allgemeinen Einkommenbesteuerung 
unserer Landwirtschaft. Sie wissen, daß hier allge-
meine Durchschnittssätze genommen werden, die 
von einem Zwölftel des Einheitswertes ausgehen. 
Wenn dieser Durchschnittssatz nicht über 6000 DM 
hinausgeht, gibt es einen zusätzlichen landwirt-
schaftlichen Freibetrag von 1000 DM. Das bedeutet, 
daß die meisten nichtbuchführenden landwirtschaft-
lichen Betriebe keine Einkommensteuer zahlen. 
Darin liegt also die Vernunft und vielleicht auch die 
Wohltat. 

Der Unsinn und die Plage beginnen in dem 
Augenblick, wo ein Betrieb so klein geworden ist, 
daß der Inhaber einen anderen Haupterwerb, etwa 
in der Industrie, suchen muß. Sobald er dort in der 
Industrie über 6000 DM bekommt — das ist heute 
die Regel —, verliert er den Freibetrag und wird 
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nun mit seinem ganzen nach der sogenannten VOL 
errechneten landwirtschaftlichen Einkommen zur 
Einkommensteuer herangezogen. 

Ich darf Ihnen aus vielen Beispielen eines nennen. 
Ein Landwirt aus unserer Gegend hatte ursprünglich 
etwa 9 ha. Er hat nun auf 2,25 ha abgestockt. Wäh-
rend er vorher überhaupt keine Einkommensteuer 
gezahlt hat, zahlt er jetzt 336 DM im Jahr, während 
etwa sein Nachbar, der das Zehnfache an Fläche hat, 
aber Vollandwirt ist, überhaupt keine derartige 
Steuer zahlt. 

Das hat auch Auswirkungen auf die Agrarstru-
tur. Wir haben sehr viele Betriebe in der Bundes-
republik, die für einen Nebenerwerbsbetrieb zu 
groß und als Haupterwerbsbetrieb zu klein sind. 
Wenn man aber die einen aufstocken will, müssen 
die anderen irgendwie zu eindeutigen Nebener-
werbsbetrieben abgestockt werden. Diese Entwick-
lung wird dadurch gestoppt, 'daß wir die Nebener-
werbsbetriebe steuerlich geradezu bestrafen. Unsere 
Landwirte verstehen es einfach nicht, daß man ihnen 
auf dem Landwirtschaftsamt sagt, ihre Zwergbe-
triebe seien unrentabel, während man ihnen auf dem 
Finanzamt sagt, sie seien rentabel und 'müßten sogar 
besonders hart besteuert werden. 

Deswegen sind wir uns wahrscheinlich in diesem 
Hause darüber einig, daß etwas geschehen muß. Wir 
haben einen Vorschlag gemacht, auf den wir nicht 
dogmatisch festgelegt sind. Wir haben gesagt: wir 
setzen die Grenze von 6000 DM auf 12 000 DM her-
auf. Nur eines bitte ich zu bedenken: was die Bun-
desregierung im Steueränderungsgesetz vorgeschla-
gen hat, hilft uns nicht weiter. Das verschiebt das 
Problem nur ein bißchen. Sobald heute jemand 
7000 DM in der Industrie verdient — und das ist 
heute wiederum der Normalfall —, ist ihm mit die-
sem Entwurf der Bundesregierung nicht geholfen. 

Noch ein Wort zu den finanziellen Auswirkungen. 
Ich sage nicht, wieviel 'die Landwirtschaft insgesamt 
an Einkommensteuer zahlt, um hier keine unge-
rechtfertigten Neidgefühle zu erwecken. Von dieser 
geringen Summe zahlen ungefähr die Hälfte die 
buchführenden, also hier gar nicht in Frage stehen-
den Betriebe. Wenn wir jetzt davon ausgehen, daß 
von der anderen Hälfte durch unseren Antrag noch 
etwa ein Viertel ausfällt, dann sind wir immer noch 
bei einem Betrag unter 10 Millionen DM. 

Deshalb hoffen wir, meine Damen und Herren, 
daß Sie diesen Antrag, den wir dem Finanzausschuß 
überweisen wollen, mit Wohlwollen beraten, damit 
schließlich auch die Finanzämter von einer Arbeit 
entlastet werden, die in jedem Falle mehr Ärger als 
Geld einbringt. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Dr. Artzinger. 

Dr. Artzinger (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Namens der CDU/CSU-Frak-
tion habe ich unsere volle Sympathie mit Ihrem An-
liegen auszusprechen. Die Sympathie ging so weit, 
Herr Kollege Eppler, daß der Kollege Leonhard und 
ich uns bemüht haben, diese Regelung im Steuer

-

änderungsgesetz, die Sie als minimal ansprechen, 
mindestens einmal in den Gesetzentwurf hineinzu-
bringen. Uns beschäftigt das Anliegen schon sehr 
lange, und die Regelung in Art. I Nr. 9, ist das Er-
gebnis mehrerer Rücksprachen mit dem Finanzmini-
sterium; mehr haben wir nicht erreichen können. 

Wir sind stolz darauf, daß wir das mindestens 
schon einmal darin haben. Aber wir sind gerne be

-

reit, im Finanzausschuß über Ihren sehr viel weiter-
gehenden Antrag zu sprechen. Sie werden mir er-
lauben, daß ich darauf hinweise — was Ihnen sicher-
lich nicht neu ist —, daß wir die Relation zu den 
Haupterwerbslandwirten natürlich einigermaßen im 
Rahmen lassen müssen. Aber wie gesagt, das sollte 
der Beratung im Finanzausschuß vorbehalten blei-
ben. 

Ich beantrage auch für meine Fraktion Überwei-
sung an den Finanzausschuß. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Funcke. 

Frau Funcke (Hagen) (FDP) : Herr Präsident! 
Meine Herren und Damen! Wir werden seitens der 
Freien Demokratischen Partei ebenfalls dem Antrag 
zustimmen, den Entwurf dem Ausschuß zu überwei-
sen. Wir sehen in ihm eine der vielen Anregungen, 
die uns zur Beratung des Steueränderungsgesetzes 
vorliegen. Ich nehme an, daß vorgesehen ist, in dem 
Gesamtkonzept des von der Regierung noch einzu-
bringenden Gesetzes über die Einkommensteuer-
änderungen auch diese Frage zu beraten; denn so 
isoliert können wir natürlich auch dieses Problem 
nicht sehen. Daß die Wertgrenze, die bisher gesetzt 
ist, angesichts der heutigen Preise und der gesam-
ten Geldentwicklung zu niedrig ist, wird von nie-
mandem bestritten. Aber wir sind uns doch wohl 
auch darüber klar, daß das hier nicht der einzige 
Fall ist, wo solche Grenzen im Gesetz gesetzt sind, 
und daß wir deshalb die Frage zusammen mit jenen 
Fragen sehen müssen, die es an anderen Stellen 
ebenfalls mit Wertgrenzen zu tun haben und daher 
zur Überprüfung zwingen. Wir sind also der Mei-
nung, daß diese Frage im Zusammenhang mit dem 
Steueränderungsgesetz von uns geprüft werden soll. 

Vizepräsident Dr.  Dehler: Ich kann die Aus-
sprache schließen. 

Vorgesehen ist die Überweisung an den Finanz-
ausschuß und an den Haushaltsausschuß gemäß § 96 
der Geschäftsordnung. — Einverständnis; es ist so 
beschlossen. 

Punkt 47 der Tagesordnung: 
Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Dr. Schmidt (Wuppertal), Bading, Margulies 
und Genossen eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Grundsteuer-
gesetzes (Drucksache IV/2125). 

Wird die Begründung gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall. 

Wir können den Entwurf also ohne Beratung an 
den Finanzausschuß überweisen. — Es ist so be-
schlossen. Damit sind die Finanzvorlagen erledigt. 
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Wir kehren zurück zu Punkt 25 der Tagesord-
nung: 

Beratung des Berichts des Außenhandelsaus-
schusses (17. Ausschuß) über die von der 
Bundesregierung erlassene Zweiundfünfzig-
ste Verordnung zur Änderung des Deutschen 
Zolltarifs 1963 (Stahlzölle) (Drucksachen 
IV/1926, IV/2183). 

Es liegt vor der Bericht des Herrn Abgeordneten 
Dr. Löhr. Ich danke dem Berichterstatter. Eine Auf-
hebung der Verordnung wird nicht verlangt, son-
dern es wird lediglich zur Kenntnis genommen. — 
Kein Widerspruch. Es ist dann so beschlossen. 

Es liegt noch vor der Entschließungsantrag der 
Fraktion der SPD auf Umdruck 443. 

Bitte, Herr Abgeordneter Bading. 

Bading (SPD) : Herr Präsident! Mein sehr geehrten 
Damen und Herren! Gestatten Sie mir, nur ein 
paar Worte dazu zu sagen. 

Dieser Entschließungsantrag auf Umdruck 443 be-
zieht sich auf die 52. Verordnung zur Änderung des 
Deutschen Zolltarifs 1963 — Stahlzölle — . Diese 
Verordnung wiederum beruht auf einer Empfehlung 
der Hohen Behörde vom 15. Januar dieses Jahres. 
In dieser Empfehlung der Hohen Behörde wird zum 
Ausdruck gebracht, daß man zu einer Kodifizierung 
der Stahlzölle im Hinblick auf die kommenden Ver-
handlungen im GATT kommen müsse, außerdem, 
weil die Lage auf dem Gemeinsamen Markt für 
Stahl seit Monaten durch ein zunehmendes Ungleich-
gewicht von Angebot und Nachfrage gekennzeich-
net sei. Nun stimmt das zweifelsohne für die ver-
gangene Zeit, besonders für das letzte Jahr. Auf 
der anderen Seite steht eine Zollerhöhung in einem 
gewissen Gegensatz zu dem Stabilisierungspro-
gramm der EWG. Ich darf verweisen auf das Bulle-
tin vom 18. April, in dem diese Empfehlung des 
Ministerrats zur Wiederherstellung des Preis- und 
Kostenniveaus in allen Ländern der Gemeinschaft 
abgedruckt ist. Danach sollten alle geeigneten Maß-
nahmen getroffen werden, um die Einfuhr zu för-
dern, und es sollte alles vermieden werden, was die 
Ausfuhr begünstigt. 

Nun ist inzwischen zweifelsohne eine gewisse 
Veränderung auf dem Stahlmarkt festzustellen. Die 
Auftragseingänge sind wieder bedeutend höher. Sie 
liegen in den ersten Monaten dieses Jahres bei den 
Stahlwarmwalzwerken um etwa 59 % höher als im 
Vergleichszeitraum des Vorjahres. Es wurde zwar 
teilweise in der Diskussion bestritten, daß der Zu-
wachs an erteilten Aufträgen eine Wirkung auf die 
Preise ausgeübt habe — diese wären immer noch 
reichlich niedrig, was gar nicht bestritten werden 
sollte —, aber wenn man sie in Vergleich setzt zu 
den Vorjahrespreisen, muß man doch feststellen, 
daß sowohl die Preise für Stabstahl wie für Fein-
blech, für Walz- und Warmstahl doch wieder ange-
zogen sind. Als Beispiel darf ich Rundstahl nehmen, 
der im April 1963 bei 71,50 Dollar lag und jetzt bei 
84 Dollar liegt. Es ist also schon eine gewisse Preis-
steigerung wieder zu verzeichnen. 

Wir sind der Ansicht, daß die Hohe Behörde sich 
diese Sachlage vor Augen führen und noch einmal 
untersuchen sollte, wie die derzeitigen Verhältnisse 
in der Stahlindustrie in der Gemeinschaft sind. Da-
hin zielt unser Entschließungsantrag, in dem die 
Bundesregierung ersucht wird, dahin zu wirken, 
daß die Hohe Behörde überprüft, ob angesichts der 
veränderten Konjunkturlage und im Hinblick auf 
die vom Ministerrat gebilligten Empfehlungen die 
Voraussetzungen sich jetzt anders gestalten als 
beim Erlaß ihrer Empfehlung. Ich wäre Ihnen sehr 
dankbar, wenn Sie sich im Interesse der Entwick-
lung der Konjunktur und auch der antizyklischen 
Maßnahmen unserem Antrag anschließen würden. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Keine weiteren 
Wortmeldungen. 

Wir stimmen ab über den Entschließungsantrag 
der SPD auf Umdruck 443. Wer zustimmen will, 
gebe bitte ein Handzeichen. — Gegenprobe ! — 
Enthaltungen? — Ich darf einstimmige Annahme des 
Entschließungsantrags feststellen. 

Ich rufe auf den  Tagesordnungspunkt 39: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Wirt-
schaftsausschuses (16. Ausschuß) über den 
Vorschlag der Kommission der EWG für eine 
Richtlinie des Rats zur Durchführung von 
koordinierten Jahreserhebungen über die In-
vestitionen im produzierenden Gewerbe 
(Drucksachen IV/2084, IV/2196, zu IV/ 2196). 

Es liegt vor der Bericht des Herrn Abgeordneten 
Stein. Ich danke dem Herrn Berichterstatter. Wird 
das Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Der Antrag des Ausschusses findet sich auf Druck-
sache 2196. Wer dem Antrag des Ausschusses zu-
stimmen will, gebe bitte ein Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Einstimmige An-
nahme. 

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 42: 

a) Erste Beratung des von der Fraktion der  FDP 
'eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Zweiten Wohnungsbaugesetzes 
(Drucksache IV/2006) ; 

b) Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/ 
CSU betr. Änderung und Ergänzung des 
Zweiten Wohnungsbaugesetzes (Drucksache 
IV/2010). 

Werden die  Anträge begründet? — Das ist nicht 
der Fall. Vorgesehen ist Überweisung der Anträge 
an den Ausschuß für Wohnungswesen, Städtebau 
und Raumordnung. Ohne Bedenken? — Es ist dann 
so beschlossen. 

Ich rufe dann auf den Tagesordnungspunkt 48: 

Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Rehs, Kuntscher, Mischnick und Genossen ein-
gebrachten Entwurfs eines Fünften Gesetzes 
zur Änderung des Bundesvertriebenengeset- 
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zes (5. ÄndG BVFG) (Drucksache IV/2093 
[neu]) . 

Begründung wird nicht gewünscht. Nach einer inter-
fraktionellen Vereinbarung soll der Gesetzentwurf 
an •den Ausschuß für Heimatvertriebene überwiesen 
werden. Keine Bedenken? — Es ist so beschlossen. 

Tagesordnungspunkt 49: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes über die Rechtsver-
hältnisse der Mitglieder der Bundesregierung 
(Bundesministergesetz) (Drucksache IV/2007). 

Es wird keine Begründung und auch keine Aus-
sprache gewünscht. Es ist Überweisung an den Aus-
schuß für Inneres vorgesehen. Kein Einwand? — Es 
ist so beschlossen. 

Tagesordnungspunkt 50: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
Erkennungsmarken (Erkennungsmarkenge-
setz) (Drucksache IV/2105). 

Der Gesetzentwurf soll nicht begründet werden. 
Eine Aussprache ist nicht vorgesehen. Vorgeschla-
gen wird Überweisung an den Ausschuß für Inneres. 
— Es ist so beschlossen. 

Tagesordnungspunkt 51: 

Erste Beratung des von  der  Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
das Zivilschutzkorps und über den Zivil-
schutzdienst (Drucksache IV/2106). 

Ohne Begründung und Aussprache! Vorgesehen 
ist Überweisung an  den Ausschuß für Inneres als 
federführenden Ausschuß, an den Ausschuß für Ver-
teidigung zur Mitberatung und an den Haushalts-
ausschuß zur Mitberatung gemäß § 96 der Ge-
schäftsordnung. Keine Bedenken? — Es ist so be-
schlossen. 

Tagesordnungspunkt 52: 

Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Dr. Luda, Katzer, Winkelheide, Wullenhaupt 
und Fraktion der CDU/CSU eingebrachten 
Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur Ände-
rung des Gesetzes über Kapitalanlagegesell-
schaften (Drucksache IV/2049). 

Die Vorlage soll ohne Aussprache an den Wirt-
schaftsausschuß überwiesen weiden. — Ich stelle 
die Zustimmung des Hauses fest; es ist so beschlos-
sen. 

Tagesordnungspunkt 53: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
die Feststellung des Wirtschaftsplans des 
ERP-Sondervermögens für das Rechnungsjahr 
1964 (ERP-Wirtschaftsplangesetz 1964) (Druck-
sache IV/2108). 

Der Entwurf soll ohne Aussprache an den Ausschuß 
für wirtschaftlichen Besitz des Bundes — feder

-

führend — und an den Wirtschaftsausschuß und 
Haushaltsausschuß zur Mitberatung überwiesen 
werden. — Es ist so beschlossen. 

Tagesordnungspunkt 54: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu der 
Erklärung vom 13. November 1962 über den 
vorläufigen Beitritt der Vereinigten Arabi-
bischen Republik zum Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommen (Drucksache IV/ 2110). 

Die Vorlage soll ohne Aussprache an den Außen-
handelsausschuß überwiesen werden. — Est ist so 
beschlossen. 

Tagesordnungspunkt 55: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu der 
Empfehlung des Rates für die Zusammen-
arbeit auf dem Gebiete des Zollwesens vom 
16. Juni 1960 zur Änderung des Artikels XVI 
des Abkommens über das Zolltarifschema für 
die Einreihung der Waren in die Zolltarife 
(Drucksache IV/2115). 

Es wird vorgeschlagen, den Entwurf ohne Aus-
sprache an ,den Außenhandelsausschuß zu über-
weisen. — Es ist so  beschlossen. 

Punkt 56 der Tagesordnung: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Europäischen Sozialcharta vom 18. Oktober 
1961 (Drucksache IV/2117). 

Der Entwurf soll ohne Aussprache überwiesen wer-
den an den Ausschuß für Arbeit — federführend —, 
den Ausschuß für Sozialpolitik, den Ausschuß für 
Kommunalpolitik und Sozialhilfe. — Das Haus ist 
einverstanden; es ist so beschlossen. 

Tagesordnungspunkt 57: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Zweiten Geset-
zes zur Änderung des Gesetzes zur Durchfüh-
rung der Verordnung Nr. 19 (Getreide) des 
Rates der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft (Drucksache IV/2122). 

Die Vorlage soll ohne Aussprache an den Ausschuß 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten — feder-
führend —, den Wirtschaftsausschuß und den Außen-
handelsausschuß zur Mitberatung überwiesen wer-
den. — Das Haus stimmt zu; es ist so beschlossen. 

Tagesordnungspunkt 58: 

Erste Beratung des vom Bundesrat einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ände-
rung der Strafprozeßordnung (Drucksachen 
IV/2147, zu IV/2147). 

Der Entwurf soll ohne Beratung an den Rechtsaus-
schuß — federführend — und an den Ausschuß für 
Kulturpolitik und Publizistik zur Mitberatung über-
wiesen werden. 
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Tagesordnungspunkt 59: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Zweiten Geset-
zes zur Änderung des Soldatenversorgungs-
gesetzes (Drucksache IV/2173). 

Die Vorlage soll ohne Beratung an den Ausschuß 
für Verteidigung — federführend — und an den Aus-
schuß für Inneres überwiesen werden. — Es ist so 
beschlossen. 

Tagesordnungspunkt 60: 

Erste Beratung  des  von ,der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu den 
Vertragen vom 21. Mai 1962 über die  Aus

-

lieferung und über die Rechtshilfe in Straf-
sachen zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und dem Fürstentum Monaco (Druck-
sache IV/2175). 

Die Vorlage soll ohne Aussprache an den Rechts-
ausschuß überwiesen werden. — Auch das ist be-
schlossen. 

Damit sind wir am Ende der Tagesordnung. Ich 
berufe die nächste Plenarsitzung auf Dienstag, den 
26. Mai, 9 Uhr. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 14.04 Uhr.) 
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Rademacher 30. 4. 

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Rasner 6. 5. 
Richarts * 2. 5. 
Rohde * 30. 4. 
Schulhoff 30. 5. 
Dr. Seffrin 30. 4. 
Seidl (München) 30. 4. 
Spitzmüller 30. 4. 
Dr. Starke 30. 4. 
Storch * 30. 4. 
Frau Strobel * 30. 4. 
Dr. Tamblé 16. 5. 
Weber (Georgenau) 30. 4. 
Wehking 10. 5. 
Weinkamm * 30. 4. 
Werner  30. 4. 
Dr. Winter 30. 4. 
Wischnewski  6. 5. 
Wullenhaupt 9. 5. 
Dr. Zimmermann (München) 6. 5. 
Zoglmann 30. 4. 

Für die Teilnahme an Sitzungen des Europäischen 
Parlaments 

Anlage 2 	 Umdruck 438 

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU, 
SPD, FDP zur zweiten Beratung des Entwurfs eines 
Gesetzes zur Neuregelung der Absetzungen für Ab-
nutzung bei Gebäuden (Drucksachen IV/1892, 

IV/1894, IV/2191). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In Artikel 1 Nr. 6 wird in § 53 Abs. 3 der folgende 
Satz angefügt: 

„Anstelle der Vorschrift des § 7 b Abs. 1 letzter Satz 
des Einkommensteuergesetzes i n  der Fassung vom 
15. August 1961 ist die  Vorschrift des § 7 b Abs. 1 
letzter Satz in der Fassung dieses Gesetzes anzu-
wenden." 

. Bonn,  den  28. April 1964 

Dr. Barzel und Fraktion 
Erler und Fraktion 
Freiherr von Kühlmann-Stumm und Fraktion 

Anlage 3 	 Umdruck 448 
TIM 

 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Zweiten Ge-
setzes zur Änderung mietrechtlicher Vorschriften 
(Drucksachen IV/806, IV/2195). 
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Der Bundestag wolle beschließen: 

Nach Artikel II wird als Artikel II a eingefügt: 

,Artikel II a  

Güteverhandlung 

§1 

In Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Vermieter 
und dem Mieter oder dem Mieter und dem Unter-
mieter wegen Räumung von .Wohnraum oder wegen 
Fortsetzung des  Mietverhältnisses nach §§ 556 a, 
556 b des Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten die fol-
genden besonderen Vorschriften. 

§2 

Die mündliche Verhandlung vor dem Amtsgericht 
beginnt mit einer Verhandlung zum Zwecke der 
gütlichen Einigung der Parteien (Güteverhandlung). 
In der Ladung ist darauf hinzuweisen. 

§3 

In  der Güteverhandlung erörtert das Gericht mit 
den Parteien das gesamte Streitverhältnis und sucht 
einen gütlichen Ausgleich herbeizuführen. Zur Auf-
klärung des Sachverhalts kann das Gericht alle 
Handlungen vornehmen, die  ohne Verzug möglich 
sind. Eidliche Vernehmungen sind ausgeschlossen. 

§4 

Erscheint eine Partei nicht, wird die Klage zurück-
genommen oder der Anspruch anerkannt, so tritt 
das Gericht in das allgemeine Verfahren ein. 

§5 

Kommt eine Einigung nicht zustande, so tritt das 
Gericht in die mündliche Verhandlung nach den all-
gemeinen Vorschriften ein. 

§6 

Kommt es vor Beendigung der Güteverhandlung 
zu einem Vergleich, so entfallen etwa bereits ent-
standene 'Gerichtsgebühren. Das gleiche gilt, wenn 
vor Beendigung  der  Güteverhandlung die Klage zu-
rückgenommen oder der Klagespruch anerkannt 
wird. 

§ 7 

Die Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte 
vom 26. Juli 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 861, S. 905) 
wird wie folgt geändert: 

§ 33 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Für eine nicht streitige Verhandlung, insbeson-
dere eine Güteverhandlung, erhält der Rechts-
anwalt nur eine halbe Verhandlungsgebühr."' 

Bonn, den 29. April 1964 

Erler und Fraktion 

Anlage 4 	 Umdruck 449 

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU, 
FDP zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Ge-
setzes zur Neuregelung der Absetzungen für Ab-
nutzung bei Gebäuden (Drucksachen IV/1892, 
IV/1894, IV/2191). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In Artikel 1 Nr. 2 wird § 7 wie folgt geändert: 

a) An Absatz 6 wird ,der folgende Satz angefügt: 

„Der Bauherr von Kaufeigenheimen, Träger-
kleinsiedlungen und Kaufeigentumswohnun-
gen kann abweichend von Satz 1 für alle von 
ihm erstellten Kaufeigenheime, Trägerklein-
siedlungen 'und Eigentumswohnungen im Jahr 
der Fertigstellung und im folgenden Jahr er-
höhte Absetzungen bis zu jeweils 5 vom Hun-
dert geltend machen." 

b) Absatz 7 wird gestrichen. 

c) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 7. 

2. In Artikel 1 Nr. 5 Buchstabe b werden in der 
zweiten Zeile des neuen Absatzes 4 die Worte 
„§ 7 b Abs. 8" ersetzt durch ,die Worte „§ 7 b 
Abs. 7". 

Bonn, +den 29. April 1964 

Dr. Barzel und Fraktion 
Freiherr von Kühlmann-Stumm und Fraktion 

Anlage 5 	 Umdruck 450 

Änderungsantrag der Fraktion dier SPD zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes zur 
Neuregelung der Absetzungen für Abnutzung bei 
Gebäuden (Drucksachen IV/1892, IV/1894, IV/2191). 
Der Bundestag wolle beschließen: 

Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

1. In Nr. 1 wird § 7 wie folgt geändert: 
a) In Buchstabe b wird Absatz 5 gestrichen. 
b) Buchstabe c wird wie folgt gefaßt: 

„c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5". 

2. In Nr. 2 wird in § 7 b Abs. 1 „und 5" gestrichen. 

3. In Nr. 3 wird bei § 9 Ziff. 6 im Klammersatz die 
Zahl „5" gestrichen. 

4. In Nr. 5 Buchstabe b wird bei dem in § 52 ein-
zufügenden Absatz 4 Satz 1 „und 5" gestrichen. 

Bonn, den 29. April 1964 

Erler und Fraktion 

Anlage 6 	 Umdruck 443 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD zu 
der von der Bundesregierung erlassenen Zweiund- 



Deutscher Bundestag — 4. Wahlperiode — 125. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 30. April 1964 	6115 

fünfzigsten Verordnung zur Änderung des Deut-
schen Zolltarifs 1963 (Stahlzölle) (Drucksachen 
IV/1926, IV/2183).  

Der Bundestag wolle beschließen: 

Die Bundesregierung wird ersucht, dahin zu wirken, 
daß 'die Hohe Behörde überprüft, ob angesichts der 
veränderten Konjunkturlage und im Hinblick auf 
die vom Ministerrat am 14. April 1964 gebilligten 
Empfehlungen der EWG-Kommission zur Konjunk-
turpolitik die Voraussetzungen für die Empfehlung 
Nr. 1/64 vom 15. Januar 1964 über eine Erhöhung 
des Außenschutzes gegenüber Einfuhren von Stahl-
erzeugnissen in die Gemeinschaft — veröffentlicht 
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. 8 
vom 22. Januar 1964 und durch die Zweiundfünf-
zigste Verordnung zur Änderung des Deutschen 
Zolltarifs 1963 vom 12. Februar 1964 in Kraft getre-
ten — noch gegeben sind. 

Bonn, den 28. April 1964 

Erler und Fraktion 

Anlage 7 

Schriftliche Begründung 

des Abgeordneten Beuster zu dem von der Fraktion 
der SPD eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Einkommensteuergesetzes (Druck-
sache IV/2047). 

Durch den vorliegenden Entwurf der SPD-Frak-
tion zur Änderung des Einkommensteuergesetzes 
(Drucksache IV/2047) soll der sogenannte Weih-
nachtsfreibetrag von bisher 100 DM auf 300 DM er-
höht werden. Es ist also vorgesehen, daß von den 
für Dezember gezahlten Bezügen, die dem Arbeit-
nehmer aus einem Dienstverhältnis zufließen, ein 
Betrag in der genannten Höhe nicht der Lohnsteuer-
pflicht unterliegen soll. 

Unser Antrag bezieht sich auf einen allgemeinen 
Freibetrag, der eingeräumt werden soll unabhängig 
davon, ob eine besondere Weihnachtsgratifikation 
gezahlt wird oder nicht. Dieser Freibetrag soll bei 
einer Veranlagung zur Einkommensteuer und beim 
Lohnsteuer-Jahresausgleich berücksichtigt werden. 
Die Bemessungsgrundlage bei der Sozialversiche-
rung soll unberührt bleiben. 

In den letzten Jahren zahlen erfreulicherweise 
immer mehr Firmen und Betriebe und auch in stei-
gender Höhe besondere Gratifikationen zu Weih-
nachten bzw. Neujahr. Durch diese freiwilligen 
finanziellen Leistungen erhalten aber nicht nur die 
in Frage kommenden Arbeitnehmer zusätzliche Ein-
künfte. Auch der Fiskus profitiert dabei ganz erheb-
lich. Die steuerliche Belastung wirkt sich für den Ar-
beitnehmer progressiv aus, die Finanzkassen kom-
men dadurch zu überhöhten Lohnsteuereingängen, 
die nicht auf normale Einkünfte zurückgehen. Da-
durch entsteht eine steuerliche Ungerechtigkeit. 

Man spricht heute nicht umsonst von schleichen-
den und versteckten Steuererhöhungen. Dieses wird 
klarer, wenn man einige Zahlen sprechen läßt. 

Das Nettoeinkommen aus unselbständiger Arbeit 
in ein Verhältnis zum Netto-Sozialprodukt zu 
Marktpreisen gesetzt, ist in den letzten Jahren — 
prozentual gesehen — praktisch unverändert. Es 
liegt bei rund 40,5 %. Ich darf nur zum Vergleich er-
wähnen, daß dieser Anteil in der 2. Hälfte des Jah-
res 1949 höher war und bei 43 % lag. 

Von 1959 bis einschl. 1963 wuchs das Brutto-So-
zialprodukt um 43 %; die gesamten Steuereinnah-
men erhöhten sich in dieser Zeit aber um 53 %. 

Die Brutto-Lohn- und Gehaltssumme stieg von 
1959 bis einschl. 1963 um 52 %; die Einnahmen aus 
der Lohnsteuer erhöhten sich im gleichen Zeitraum 
aber um 137 %. 

Dementsprechend wuchs auch die Belastung der 
Löhne und Gehälter durch die Lohnsteuer von 5,2 % 
im Jahre 1959 auf 8,1 % im Jahre 1963. Nach den 
Schätzungen des Finanzministeriums wird die Lohn-
steuerbelastung 1964 weiter ansteigen und wahr-
scheinlich 8,6 % betragen. 

Von der heimlichen — schleichenden — Steuer-
erhöhung werden die Lohnsteuerpflichtigen am 
härtesten betroffen. Es besteht heute ganz offensicht-
lich ein arges Mißverhältnis zwischen Lohnerhöhun-
gen einerseits und lohnsteuerlichen Belastungen auf 
der andern Seite. 

Die wirkliche Situation der Arbeitnehmer wird 
in dem Ergebnis der Lohnsteuerstatistik 1961, die 
kürzlich vom Bundesamt für Statistik veröffentlicht 
wurde, klar beleuchtet. 

Nach dem Ergebnis der Lohnsteuerstatistik 1961 
sehen die Bruttolöhne der Lohnsteuerpflichtigen wie 
folgt aus: 

Gesamtzahl der Lohnsteuerpflichtigen 20,669 Mil-
lionen. Davon: 

Bruttoeinkommen Arbeitnehmer Anteil 

unter 600 DM 13,598 Mio 65,8 % 

600 bis 700 DM 2,545 Mio 12,3 % 

700 bis 800 DM 1,646 Mio 8,0 % 

17,789 Mio 86,1 % 

Nach dieser Statistik stieg die Bruttolohnsumme 
der Lohnsteuerpflichtigen von 1957 bis 1961 um 
51 % , die Lohnsteuer dagegen um 102 %. 

Aus diesen Zahlen kann man nur den Schluß zie-
hen, daß bei wachsendem Sozialprodukt von Zeit 
zu Zeit die Tarifsätze für die Lohn- und Einkom-
mensteuer gesenkt bzw. die Freibeträge erhöht 
werden müssen. 

Obwohl die Sozialdemokratische Fraktion immer 
wieder Anträge in diesem Sinne vorgelegt hat — 
ich erinnere nur an unsere verschiedenen Anträge 
auf Erhöhung des Freibetrages und der Sonderaus

-

gabenpauschale —, wurden diese von der Mehrheit 
dieses Hohen Hauses abgelehnt. 



6116 	Deutscher Bundestag — 4. Wahlperiode — 125. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 30. April 1964 

Unsere Haltung findet in den Ergebnissen der 
Lohnsteuerstatistik 1961 ihre Berechtigung. Nach 
den Ergebnissen ist für 12 Millionen Steuerpflich-
tige, das sind 57,9 1 %  der insgesamt erfaßten Lohn-
steuerpflichtigen, ein Lohnsteuer-Jahresausgleich 
durchgeführt worden. 

Der Gesamtbetrag der erstatteten und in dieser 
Statistik erfaßten verrechneten Lohnsteuer betrug 
rund 1,5 Mrd. DM. Dabei haben unzählige Arbeit-
nehmer keinen Antrag auf den Lohnsteuer-Jahres-
ausgleich gestellt und somit dem Staat Gelder ge-
schenkt. 

Rund 1;8 Millionen Steuerpflichtige in der Brutto-
lohngruppe von 600 bis 1000 DM monatlich haben 
einen solchen Antrag nicht gestellt. Das sind rund 
32 % dieser Einkommensbezieher. 

Es geht uns um eine größere Steuergerechtigkeit. 

Es kann heute nicht mehr bestritten werden, daß 
zwischen Lohn- und Einkommensteuerzahlern er-
hebliche Belastungsunterschiede bestehen. 

Diese ergeben sich zwangsläufig aus der wirt-
schaftlichen Natur der Lohn- und Gewinneinkünfte 
und der unterschiedlichen Form der Steuererhebung. 
In diesem Zusammenhang will ich nur an die elasti-
sche Gestaltungsfähigkeit der Gewinnermittlungs-
vorschriften für veranlagte Einkommensteuerpflich-
tige erinnern und auf die Vorschriften über die Be-
wertung, die Absetzung für Abnutzung und die Be-
triebsausgaben hinweisen. 

Hierdurch ist zweifellos eine Stärkung der Ver-
mögensbildung möglich. 

Es handelt sich hier um legale Möglichkeiten in 
unserer Steuergesetzgebung, die nichts mit Mani-
pulationen zu tun haben. 

Die Lohnsteuern werden aber sofort erfaßt und 
abgeführt und sind wesentlich engeren Vorschriften 
unterworfen. 

Der von uns gewünschte Freibetrag soll für die 
Arbeitnehmer deshalb einen gewissen Ausgleich 
schaffen für die Vorteile, die sich in der Regel für 
den Veranlagten aus der gegenüber dem Lohn-
steuerpflichtigen unterschiedlichen Zahlungsweise 
ergeben und dafür, daß den Arbeitnehmern vielfach 
Steuereinsparungsmöglichkeiten nicht bekannt sind, 
besonders auf Grund der Kompliziertheit der Steuer-
gesetzgebung, und infolgedessen von ihnen auch 
nicht ausgenutzt werden. 

In diesem Hause sind mehrfach einmütige Be-
schlüsse dahingehend gefaßt worden, daß Freibe-
träge bis zu 300 DM eingeräumt werden sollten. 
Die Durchführung scheiterte an der Haltung des 
Bundesrates. 

Heute hat sich die Situation wesentlich geändert. 
Ich glaube, daß sich die Grundauffassung, daß ein 
solcher Freibetrag eine unbedingte Notwendigkeit 
ist, heute in fast allen Fachkreisen durchgesetzt hat. 
Insbesondere deshalb, weil ja für andere Steuer-
pflichtige ähnliche Freibeträge schon bestehen. Eine 
unterschiedliche Behandlung der Arbeitnehmer ist 
auch nach Meinung des Bundesministeriums der 
Finanzen nicht gerechtfertigt. 

Nicht nur die Arbeitnehmerorganisationen er-
heben diese Forderung seit Jahren. Ich darf daran 
erinnern, daß auch bei der 10. Bundestagung der 
Sozialausschüsse der christlich-demokratischen Ar-
beitnehmerschaft im letzten Jahr in Oberhausen in 
einer Entschließung ein solcher Ausgleichsfreibetrag 
für Lohnsteuerpflichtige gefordert wurde. 

Wir nehmen deshalb an, daß es um diese Frage 
bei der Beratung keinen Streit geben wird. Die Bun-
desregierung hat in ihrem Steueränderungsgesetz 
1964 erfreulicherweise einen allgemeinen Arbeit-
nehmerfreibetrag von 120 DM jährlich vorgesehen. 
Dadurch hat sie die Grundsatzfrage bejaht. Wir hal-
ten den vorgeschlagenen Betrag für zu niedrig. Aber 
dazu wird ja in der Ausschußberatung etwas mehr 
zu sagen sein. 

Unser Antrag beinhaltet unter Ziffer 2 a eine 
weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes. 
Bisher können, wenn bestimmte Voraussetzungen 
erfüllt sind, auf Antrag für die Beschäftigung einer 
Hausgehilfin 1200 DM jährlich abgesetzt werden. 

Wir wünschen hier eine Änderung; und zwar sol-
len 1200 DM jährlich steuerfrei bleiben, wenn eine 
erschwerte Haushaltsführung gegeben ist. Voraus-
setzung ist hierbei, daß zum Haushalt mindestens 
drei Kinder gehören. 

Die Hausfrau soll durch unsern Antrag in die 
Lage versetzt werden, in stärkerem Maße moderne 
Haushaltsgeräte einzusetzen und sich die Haushalts-
führung dadurch zu erleichtern. 

Ich bitte unsern Antrag zu unterstützen und ihn 
dem Finanzausschuß zu überweisen. 

Anlage 8 

Schriftliche Ausführungen 

des Abgeordneten Dr. Schwörer (CDU/CSU) zu dem 
Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache IV/2047. 

Zu Art. I Ziff. 2 des Antrags der SPD — Druck-
sache IV/2047 —: Der Entwurf der SPD sieht vor, 
in allen Fällen, in denen nach § 33 a Abs. 3 Ein-
kommensteuergesetz wegen der Aufwendungen für 
eine Hausgehilfin oder eine Haushaltshilfe eine 
Steuerermäßigung wegen außergewöhnlicher Bela-
stung gewährt werden kann, diese Ermäßigung 
ganz allgemein auch dann zu gewähren, wenn eine 
Hausgehilfin nicht beschäftigt wird.. Im Ergebnis 
läuft der Antrag auf die Einführung eines zusätz-
lichen tariflichen Freibetrags für die im § 33 a Abs. 3 
EStG bezeichneten Personen hinaus, was wirtschaft-
lich gesehen die Anerkennung von Abschreibungen 
für private Haushaltsgeräte bei einem bestimmten 
Personenkreis bedeutet. 

Die Schwierigkeiten, Haushaltshilfen zu bekom-
men, sind bekannt. Wir bedauern diesen Zustand 
wegen unserer überlasteten Mütter kinderreicher 
Familien, aber auch wegen unserer jungen Mäd-
chen. Unsere Überlegungen mit dem freiwilligen 
sozialen Jahr gehen in diese Richtung. Wir mögen 
den gegenwärtigen Zustand beklagen, Tatsache ist, 
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daß der Freibetrag des § 33 a Abs. 3 meist nur noch 
auf dem Papier steht. 

Von dieser Sicht her ist der Gedanke der SPD in 
diesem Gesetzentwurf verständlich, obwohl damit 
nicht alle Probleme gelöst wären. 

Doch möchte ich folgendes zu überlegen geben: 

1. Es erheben sich steuersystematische Bedenken. 

Die §§ 33, 33 a des Einkommensteuerrechts gehen 
von außergewöhnlichen Belastungen aus. Diese 
dürfen nach ständiger Rechtsprechung nur dann be-
rücksichtigt werden, wenn sie tatsächlich geleistet 
worden sind. Es würde einen Bruch im System be-
deuten, wenn wir auf den Nachweis oder die Glaub-
haftmachung der tatsächlichen Aufwendungen ver-
zichten würden. Eine Reihe von Berufungsfällen 
wäre sicherlich die Folge, da der § 33 a Abs. 3 nur 
einer von vielen Fällen außergewöhnlicher Bela-
stung ist. 

Doch selbst wenn der von der Rechtsprechung 
verlangte Nachweis hier durch Anschaffung von 
Haushaltsmaschinen geführt werden könnte, ent-
stünde ein weiteres Hindernis: 

Nach ständiger Rechtsprechung der Finanzgerichte 
kann die außergewöhnliche Belastung nicht abge-
setzt werden, wenn durch die Aufwendung ein ent-
sprechender Gegenwert in Form eines Vermögens-
wertes erwächst. Dies wäre bei einer Maschinen-
anschaffung zeifellos der Fall. 

Es darf hier allerdings nicht unausgesprochen 
bleiben, daß die Ansicht der Finanzgerichte in die-
ser Frage in der Literatur stark umstritten ist. 

Ich kann in der ersten Lesung das Problem nur 
andeuten, in den Beratungen im Finanzausschuß 
werden wir eine endgültige Klärung herbeizuführen 
haben. 

2. ein weiteres Bedenken: 

Begünstigen wir mit dieser Pauschalregelung 
nicht gerade die besser Verdienenden gegenüber 
den Kinderreichen mit geringerem Einkommen? In 
diesen Bereichen ist es doch heute schon so, daß 
die bis jetzt gewährten Freibeträge nicht voll aus-
genützt werden können, weil das Einkommen nicht 
hoch genug ist. Dies war doch mit ein Grund für 
die Einführung des Zweitkindergeldes mit der 
unseligen Einkommensgrenze. Wollen wir hier wie-
der eine ähnliche Entwicklung einleiten? Darüber 
hinaus bitte ich Sie, sich dessen zu erinnern, was 
an zusätzlichen Freibeträgen durch das Steuerände-
rungsgesetz 1964 eingeführt werden soll bzw. wie 
bestehende Freibeträge erhöht werden sollen. Paßt 
dazu noch dieser zusätzliche Freibetrag? 

3. Der Gedanke der Opposition, den Sie immer 
wieder in den Debatten um die Einkommensteuer-
probleme zum Ausdruck bringt, ist, daß die Steuer-
belastung mehr steigt, als das Bruttosozialprodukt 
wächst. So auch unser Kollege Beuster am 14. 12. 
1962. Diese sogenannten „heimlichen Steuererhö-
hungen" zu bekämpfen sollte unser gemeinsames 
Ziel sein. Doch die Abhilfe dafür können m. E. nicht 
neue Freibeträge und komplizierte Ausnahmebe-
stimmungen sein, sondern am besten weitere Tarif

-

korrekturen. Damit würden wir auch einen Beitrag 
zu der so notwendigen Vereinfachung unseres 
Steuerrechts und zur Entlastung des Steuerpflich-
tigen u n d der Finanzverwaltung leisten. 

4. Ein letztes Bedenken: 

Die Haushaltsbelastung des Antrags liegt nach 
Angabe des Finanzministeriums bei 380 Mio. DM 
Steuerausfall. Obwohl wir gewohnt sind, mit gro-
ßen Zahlen zu rechnen, ist dieser Betrag hoch genug, 
daß wir uns über seine Grundlage im Ausschuß 
noch eingehend unterhalten. 

Alle diese Dinge müssen meiner Ansicht nach 
sorgfältig geprüft werden. Wir werden im Finanz-
ausschuß dazu Gelegenheit haben. 

Ich beantrage die Verweisung des Antrags an 
den Finanzausschuß. 

 

Anlage 9 

Schriftliche Ausführungen 

des Abgeordneten Dr. Schwörer (CDU/CSU) zu dem 
Antrag der SPD -Fraktion, Drucksache IV/2047. 

Zu Art. 1 Ziff. 1. Der Antrag der SPD-Fraktion 
— Drucksache IV/2047 — sieht Erhöhung des Weih-
nachtsfreibetrages (§ 3 Ziff. 17 EStG) von 100 auf 
300 DM vor. 

Dieser Antrag ist ein altes parlamentarisches An-
liegen der Opposition, zuletzt gestellt im Jahre 
1962. In der Sitzung vom 14. Dezember 1962 wurde 
er, damals noch als Antrag zur Erhöhung von 100 
auf 200 DM, abgelehnt. Ausschlaggebend war für 
die Koalition in erster Linie die Belastung des 
Haushalts. 

Kollege Beuster und Frau Kollegin Beyer haben 
das Anliegen damals vertreten. Sie schlugen als 
Äquivalent für eine eventuelle Ablehnung vor, man 
möge dann wenigstens die Sonderausgabenpau-
schale auf 900 DM erhöhen. 

Nun liegt die Drucksache 193/64, das Steuerände-
rungsgesetz 1964 auf unserem Tisch. Darin hat die 
Regierung die Erhöhung der Sonderausgabenpau-
schale auf 936,— DM vorgesehen (Art. I Ziff. 8). Dar-
über hinaus erscheint in Art. I Ziff. 14 erstmalig 
ein Arbeitnehmerfreibetrag in Höhe von 120 DM. 
Dieser wird, falls wir diesen Entwurf annehmen, 
zusätzlich zu dem Weihnachtsfreibetrag von 100 DM, 
in § 3 Ziff. 17 EStG gewährt. Damit besteht prak-
tisch ein Freibetrag von 220,— DM, also ein höherer 
Betrag, als die Opposition bisher gefordert hat. 

Dazu bringt das Steueränderungsgesetz die Sen-
kung des Proportionalsatzes von 20 auf 19 %, Er-
mäßigungen in der Progressionsstufe, die z. T. recht 
beträchtlich sind, dazu Verbesserungen bei den Kin-
derfreibeträgen und eine Reihe anderer Vergünsti-
gungen. 

Sie kennen die Höhe des Steuerausfalls, der durch 
diese Verbesserungen für den Fiskus entsteht. 
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Sie wissen auch, welche Mühe unsere Bundes-
minister Schmücker und Dahlgrün in Brüssel gehabt 
haben, um angesichts der konjunkturellen Lage 
diese Steuersenkungen zu rechtfertigen. 

Es ist Ihnen sicher auch bekannt, daß Ihr heutiger 
Antrag zusätzlich zu den vorgesehenen Steueraus-
fällen ein Weniger an Steuereingang von 720 Mil-
lionen DM bedeuten würde. Sie haben dafür keinen 
Deckungsvorschlag gebracht. Wollen Sie mit Ihrem 
Vorhaben. das Steueränderungsgesetz gefährden? 

Außerdem müssen von den 720 Millionen DM 
rd. 440 Millionen DM die Länder tragen. Sind Sie 
sicher, daß die Bundesländer diesen zusätzlichen 
Ausfall in Kauf nehmen werden? 

Sollten Sie meine Kollegen von der SPD, der 
Ansicht sein, daß über das Steueränderungsgesetz 
1964 hinaus eine Manövriermasse für weitere Steuer-
senkungen vorhanden ist, dann möchte ich Sie 
bitten, die Lösung eines anderen Problems zu über-
legen, das mich am meisten beunruhigt. 

Es ist Ihnen genauso gut bekannt wie mir, daß 
unsere brenneuste Sorge auf wirtschaftlichem Ge-
biet in Deutschland die Arbeitskräfteknappheit ist. 
Sie ist das größte Hindernis für ein gesundes 
Wachstum unserer Wirtschaft und die größte Ge-
fahr für die Stabilität unserer Währung. Rund 1 Mil-
lion Gastarbeiter, die teurer sind als deutsche, 
650 000 offene Stellen, die nicht besetzt werden 
können, verteuern bzw. verringern die Produktion. 
Dazu kommen laufend weitere Arbeitszeitverkür-
zungen, die die Situation verschärfen. 

Ich würde, gerade auch für unsere Arbeitnehmer, 
einen weit größeren Vorteil darin sehen, wenn wir 
einen Weg finden würden, durch steuerliche Maß-
nahmen die Mehrarbeit zu begünstigen. Es sollte 
für unseren Arbeitnehmer interessant gemacht wer-
den, im eigenen Betrieb länger zu arbeiten, als es 
die tarifliche Arbeitszeitregelung vorsieht. Sie erin-
nern sich an die Große Anfrage unserer Fraktion zur 
Mehrarbeit und an den Initiativantrag der FDP zur 
Befreiung der Überstunden von der Lohnsteuer. Wir 
könnten die vorgeschlagenen Maßnahmen auf eine 
bestimmte Zeit beschränken, jedenfalls erscheinen 
sie mir im Augenblick im Interesse unserer Gesamt-
wirtschaft als dringend notwendig. Ich bin der An-
sicht, daß wir damit sowohl dem einzelnen als auch 
der Allgemeinheit mehr nützen als mit einem zu-
sätzlichen Weihnachtsfreibetrag. Wir leisten näm-
lich damit einen Beitrag zur Erhaltung der Preis-
stabilität und der Kaufkraft unserer Währung. Die 
von Ihnen vorgeschlagene Verdreifachung des 
Weihnachtsfreibetrages — die übrigens längst nicht 
alle ausnützen könnten — würde nur zusätzliche 
Kaufkraft auf den Markt bringen, ohne daß ihr 
eine vergrößerte Warenproduktion gegenüber-
stünde. Das wäre gerade im Augenblick besonders 
gefährlich. Ich möchte mich auf diese Bemerkungen 
beschränken, wir müssen uns aber im Finanzaus-
schuß darüber ausgiebig unterhalten. 

Ich beantrage deshalb Verweisung der Vorlage 
an den Finanzausschuß. 

Anlage 10 

Schriftliche Erklärung 

der Abgeordneten Frau Funcke zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuerge-
setzes (Drucksache IV/2047). 

Die SPD-Fraktion hat mit ihrem Entwurf einen 
recht interessanten Vorschlag gemacht, um das 
schwierige Problem  Ides  § 33 a  (Beschäftigung einer 
Hausgehilfin) zu lösen. Es ist zweifellos richtig, daß 
die einseitige steuerliche Begünstigung für die Be-
schäftgung einer Hausgehilfin in kinderreichen 
Haushalten immer fragwürdiger wird, je seltener 
Hausgehilfinnen unid Haushaltshilfen wenden. Nicht 
wenige Hausfrauen können sich ihre schwere und 
vielfältige Hausarbeit heute nur dadurch erleichtern, 
daß sie den Haushalt maschinell ,ausstatten, daß sie 
Reinigungsinstitute oder Fensterputzer stunden-
weise mit bestimmten Arbeiten betrauen, die 
Wäsche ausgeben und sonntags im Restaurant essen. 
Alles das aber kostet Geld, bringt also Mehrauf-
wendungen, die kleinere Haushalte nicht in glei-
chem Maße haben. Schließlich können wir ja im 
Zeitalter ständig fortschreitender Arbeitszeitverkür-
zung nicht verlangen, daß die Hausfrau und beson-
ders die kinderreiche Hausfrau allein einen 12- und 
Mehr-Stunden-Tag beibehält. , 

Wir wollen daher den vorliegenden Vorschlag 
von der Sache  her  sehr sorgfältig prüfen und mit 
andern entsprechenden Vorschlägen vergleichen. 
Dabei werden wir insbesondere überlegen müssen, 
ob und ggf. wie diesbezügliche Bestimmungen mit 
dem gültigen Einkommensteuersystem in Einklang 
stehen oder gebracht werden können. Denn es wäre 
bedenklich, wenn wir mit noch so gut gemeinten 
Konstruktionen an den Grundlagen rütteln würden, 
auf denen unser derzeitiges Steuerrecht ruht. Daher 
sind wir der Auffassung, daß dieser Antrag gemein-
sam mit dem von der Bundesregierung beschlosse-
nen Einkommensteuer-Änderungsgesetz-Entwurf be-
raten werden sollte. 

Anlage 11 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Bundesministers Dr. Dahlgrün vom 
29. April 1964 auf die Mündliche Anfrage des Ab-
geordneten Dr. Dr. h. c. Friedensburg (Drucksache 
IV/ 2202 Frage VII/1): 

Welche Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung zu ergreifen, 
um — etwa durch eine Steuerveranlagung über einen längeren 
Zeitraum — den deutschen NE-Metall-Erzbergbau vor den un-
heilvollen Folgen des unberechenbaren Wechselspiels der Börsen-
preise für Metalle zu bewahren? 

Die besondere wirtschaftliche Lage  der  Unterneh-
men des NE-Metallerzbergbaus, die durch erheb-
liche Preisschwankungen bei den NE-Metallen be-
dingt ist, war bereits 1958 und 1959 Gegenstand von 
Besprechungen mit den Verbänden des NE-Metall-
erzbergbaus. Da die Unternehmen des NE-Metallerz-
bergbaus seinerzeit jedoch keine Gewinne erzielten 
oder infolge erheblicher Verluste in den Vorjahren 
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keine Einkommensteuer bzw. Körperschafsteuer zu 
zahlen brauchten, sind damals steuerliche Maßnah-
men mit Rücksicht auf die schwankenden Betriebs-
ergebnisse bei diesen Unternehmen nicht getroffen 
worden. 

Nach dem System des deutschen Einkommen-
steuerrechts, das die Besteuerung des Einkommens 
eines Jahres zur Grundlage hat, kann auch für die 
Unternehmen des NE-Metallerzbergbaus eine Ver-
anlagung zur Einkommensteuer oder Körperschaft-
steuer für mehrere Jahre nicht in Betracht kommen. 
Eine solche Sonderregelung würde außerdem mit 
Sicherheit zu entsprechenden Wünschen anderer 
Wirtschaftszweige führen. 

Der besonderen wirtschaftlichen Lage des NE- 
Metallerzbergbaus kann nach Auffassung der Bun-
desregierung am besten dadurch Rechnung getragen 
werden, daß den Unternehmen im Rahmen des gel-
tenden Steuerrechts unter Berücksichtigung ihrer 
besonderen Verhältnisse die Bildung von Reserven 
zur Überwindung von Krisenzeiten durch Zulassung 
steuerfreier Rücklagen oder durch andere Maßnah-
men erleichtert wird. Die für die einzelnen Unter-
nehmen des NE-Metallerzbergbaus zuständigen Län-
derfinanzministerien haben hierzu bereits 1959 
grundsätzlich ihre Bereitschaft erklärt. Da sich die 
wirtschaftlichen Verhältnisse der für eine Billigkeits-
regelung in Betracht kommenden Unternehmen bei 
der letzten Besprechung Ende 1959 noch nicht aus-
reichend überblicken ließen, ist der Fachverband 
gebeten worden, Material über die für eine Billig-
keitsregelung in Betracht kommenden Unternehmen 
einzureichen. Das ist bisher nicht geschehen. 

Anlage 12 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Staatssekretärs Grund vom 30. April 1964 
auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten 
Werner (Drucksache IV/2202 Fragen VII/2 u. 3) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß Interessenten Vorteile 
aus dem Entwicklungshilfe-Steuergesetz nicht wahrnehmen kön-
nen, weil mit einer großen Anzahl von Ländern, auf die dieses 
Gesetz zutrifft, kein Doppelbesteuerungsabkommen besteht? 

Welche Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung einzuleiten, 
um den Abschluß von Doppelbesteuerungsabkommen zu be-
schleunigen? 

Zu 1.: 

Auf die im Entwicklungshilfe-Steuergesetz vorge-
sehenen Vergünstigungen für Kapitalanlagen in Ent-
wicklungsländern ist es grundsätzlich ohne Einfluß, 
ob die Kapitalanlagen in einem Entwicklungsland 
stattfinden, mit dem ein Doppelbesteuerungsabkom-
men besteht, oder in einem Entwicklungsland, mit 
dem ein solches Abkommen noch nicht abgeschlos-
sen ist. Wenn im Entwicklungshilfe-Steuergesetz 
gleichwohl einige Sondervorschriften für Kapital-
anlagen in Entwicklungsländern, mit denen ein Dop-
pelbesteuerungsabkommen besteht, vorhanden sind, 
so sind diese Sondervorschriften allein durch Be-
sonderheiten bedingt, die sich aus der durch die 
Doppelbesteuerungsabkommen geschaffenen Rechts-
lage ergeben, Diese Sondervorschriften bedeuten 

deshalb keinesfalls eine Besserstellung der Kapital-
anlagen in Entwicklungsländern, mit denen ein 
Doppelbesteuerungsabkommen besteht, gegenüber 
den übrigen Kapitalanlagen in Entwicklungsländern. 
Es trifft deshalb nicht zu, daß Interessenten Vorteile 
aus dem Entwicklungshilfe-Steuergesetz nicht wahr-
nehmen können, weil mit einigen Entwicklungs-
ländern noch keine Doppelbesteuerungsabkommen 
abgeschlossen sind. 

Zu 2.: 

Die Bundesregierung war schon in der Vergangen-
heit und ist auch heute um den beschleunigten Ab-
schluß von Doppelbesteuerungsabkommen bemüht. 
Das Ergebnis dieser Bemühungen ist ein Vertrags-
netz, das die hauptsächlichsten Industriestaaten um-
faßt. Mit der in den letzten Jahren wachsenden Be-
deutung der deutschen Investionstätigkeit in Ent-
wicklungsländern hat sich das Vertragsinteresse die-
sen Ländern zugewandt. Aus dem Kreis dieser Staa-
ten bestehen heute deutsche Doppelbesteuerungs-
abkommen mit Indien, Pakistan und der Vereinig-
ten Arabischen Republik (Ägypten). In den beiden 
vergangenen Jahren wurden weitere Abkommen mit 
Ceylon, Israel sowie ein Zusatzabkommen zu dem 
Abkommen mit Pakistan unterzeichnet. Mit Grie-
chenland, Spanien und Argentinien haben Ver-
handlungen bereits stattgefunden, die aber noch 
nicht beendet sind. Gegenwärtig verhandelt eine 
deutsche Delegation außer mit Japan mit den Ent-
wicklungsländern Thailand, Malaysia und Indien. 
Die Bundesrepublik wird damit in absehbarer Zeit 
mehr Doppelbesteuerungsabkommen mit Entwick-
lungsländern haben als die meisten anderen Indu-
striestaaten. 

Trotzdem wird die Bundesregierung ihre Anstren-
gungen fortsetzen, die Lücken in dem Vertragsnetz, 
zumal gegenüber Entwicklungsländern, beschleunigt 
zu schließen. Es liegt jedoch auf der Hand, daß 
diesem Bestreben schon angesichts der zunehmenden 
Vielzahl von Entwicklungsländern Schranken ge-
zogen sind. Die Bundesregierung wird ihre Bemü-
hungen auf diejenigen Entwicklungsländer konzen-
trieren, bei denen das deutsche Investitionsvolumen 
den Abschluß besonders dringlich macht. 

Anlage 13 
Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 30. April 
1964 auf die Mündlichen Anfragen des Abgeord-
neten Schmidt  (Braunschweig)  (Drucksache IV/2202 
Fragen XII/1 und XII/2): 

Ich frage die Bundesregierung, ob mit Rücksicht auf die Tat-
sache, daß ein großer Teil der arbeitenden Bevölkerung in die 
5-Tagewoche einbezogen ist, der Gültigkeitsbeginn der Sonn-
tagsrückfahrkarten der Bundesbahn, welcher z. Z. auf Sonnabend 
3.00 Uhr festgesetzt ist, nicht bereits in die Abendstunden des 
Freitags verlegt werden kann. 

Ist die Bundesregierung der Meinung, daß eine solche in 
Frage XII/1 genannte Maßnahme nicht nur den Reisenden dient, 
sondern auch zur Entlastung des Sonnabendverkehrs der Bundes-
bahn dienen könnte? 

Wie mir die Deutsche Bundesbahn zu Ihrer An-
frage mitteilt, beruht die heutige Regelung, nach 
der Sonntagsrückfahrkarten von Samstag 3 Uhr früh 
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bis Montag 3 Uhr früh gelten, auf einer Absprache 
zwischen der Deutschen Bundesbahn und dein Deut-
schen Gewerkschaftsbund: Diese Absprache erfolgte 
im Hinblick auf die vielerorts eingeführt 5tägige 
Arbeitszeit. Die Deutsche Bundesbahn beabsichtigt 
daher zur Zeit nicht, die Geltungsdauer noch zu 
verlängern, zumal sie fürchtet, daß auf diese Weise 
ihr ohnehin erhebliches Defizit im Personenverkehr 
noch vergrößert würde. 

Aus dem Bericht  der  Bundesbahn geht ferner her-
vor, daß sich das Schwergewicht des Wochenend-
verkehrs unter dem Einfluß der verkürzten Arbeits-
zeit in den letzten Jahren mehr und mehr auf den 
Nachmittag und Abend des Freitags verlagert hat. 
Offensichtlich sei diese Entwicklung durch die  Tat-
sache, daß die Sonntagsrückfahrkarten erst ab 
Samstag früh gelten, nicht beeinflußt worden. Das 
sei verständlich, weil in der bei Benutzung von 
Sonntagsrückfahrkarten üblichen mittleren Entfer-
nung von 30 km die Differenz zur allgemeinen Rück-
fahrkarte, die 1951 eingeführt wurde, nur 60 Pfennig 
beträgt. 

Die Bundesregierung hält es im Augenblick nicht 
für angezeigt, auf die Deutsche Bundesbahn im 
Sinne einer Erweiterung der Geltungsdauer der 
Sonntagsrückfahrkarten einzuwirken; sie glaubt, 
daß bei etwaiger weiterer Zunahme der 5tägigen 
Wochenarbeitseinteilung, die es der Bundesbahn 
erlauben würde, schon für die Sonnabende einen 
Sonntagsfahrplan einzuführen, dann die Bundesbahn 
von selbst die Gültigkeitsdauer der Sonntagsrück-
fahrkarten verlängern wird. 

Anlage 14 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 
30. April 1964 auf 'die Mündliche Anfrage des Ab-
geordneten Dr. Kempfler (Drucksache IV/2202 
Frage XII/3) : 

Ist der Herr Bundesverkehrsminister bereit, eine endgültige 
und genaue Trassierung des geplanten Autobahnstückes Regens-
burg—Passau namentlich in den Gebieten voranzutreiben, in 
denen, wie im Abschnitt Hengersberg—Unterskirchen, Flur-
bereinigungsverfahren im Anlaufen sind? 

Ihre für die  Fragestunde am 29./30. April  1964 
eingereichte Frage (Bundestagsdrucksache IV/2202, 
XII. 3) beantworte ich schriftlich wie folgt: 

Ich bejahe Ihre Frage. 

Das zuständige Autobahnamt München ist beauf-
tragt und daher bereits damit befaßt, die Vorkriegs-
planung unter Zugrundelegung der heute gültigen 
Trassierungselemente mit dem Ziele eines genehmi-
gungsreifen Entwurfs zu überarbeiten. 

Was die gegenseitige Abstimmung der Straßen-
bau- und Flurbereinigungsplanungen angeht, sind 
die Straßenbaubehörden aus eigenem Interesse dar-
um bemüht, ihre Planungen örtlich so rechtzeitig 
zum Abschluß zu bringen, daß sie in der Flurbereini-
gung berücksichtigt werden können. Daher liegt, 
wie die Oberste Baubehörde mitteilt, der Schwer-
punkt der Planungsarbeiten in dem aus topografi

-

schen Gründen besonders schwierig zu behandeln-
den Abschnitt Hengersberg—Deggendorf. 

Anlage 15 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vorn 
XII/4) : 
geordneten Folger (Drucksache IV/2202 Frage 
XII/4) : 

Haben die vom Herrn Bundesverkehrsminister in seiner Ant-
wort vom 27. Juli 1963 mitgeteilten Überlegungen bei der 
Deutschen Bundesbahn über die Neuregelung des Gepäckträger

-

dienstes zu der Möglichkeit geführt, daß den ehemaligen Ange-
hörigen der Gepäckträgergemeinschaften die Personalfahrkarten 
wiedergewährt werden? 

Wie mir die Deutsche Bundesbahn zu Ihrer Frage 
mitteilt, ist von ihr die Neuordnung der Rechtsver-
hältnisse der als Gepäckträger tätigen Personen 
leider noch nicht abgeschlossen. Nach Klärung der 
noch offenen personellen Fragen muß nach Auffas-
sung der Deutschen Bundesbahn die lohnsteuer-  
und sozialversicherungsrechtliche Behandlung der 
Einkünfte der  Gepäckträger geregelt wenden. Die 
dafür erforderlichen Richtlinien sind von dem Herrn 
Bundesminister der Finanzen zu erlassen. Erst dann 
kann die Deutsche Bundesbahn in Verhandlungen 
mit den bei der Deutschen Bundesbahn vertretenen 
Gewerkschaften eintreten. Ob und wann aus der ab-
schließenden Neuordnung der Rechtsverhältnisse 
der Gepäckträgergemeinschaften auch hinsichtlich 
einer Gewährung von Fahrvergünstigungen für ehe-
malige Angehörige der Gepäckträgergemeinschaften 
praktische Folgerungen gezogen werden können, 
kann daher leider noch nicht gesagt werden. Ich 
werde zu gegebener Zeit unaufgefordert auf die An-
gelegenheit zurückkommen und Sie über die Ergeb-
nisse unterrichten. 

Anlage 16 

Schriftliche Antwort 

'des Herrn Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 
30. April 1964 auf die Mündliche Anfrage des Ab

-

geordneten Sander (Drucksache IV/2202 Frage XII/5) : 

Beabsichtigt die Bundesregierung, die im Bezirk der Straßen-
meisterei Holzminden gelegene Landesstraße 570 Holzminden-
Mühlenberg—Neuhaus von km 0,000 bis km 12,335 als Bundes-
straße zu übernehmen? 

Ja. Der Bundesminister für Verkehr beabsichtigt, 
die Landesstraße 570 Holzminden—Mühlenberg-
Neuhaus—Schönhagen, die das Land Niedersachsen 
zur Aufstufung im 2. Vierjahresplan (1963-1966) 
unter anderen Straßen vorgeschlagen hat, in An-
erkennung ihrer Bedeutung für den Fremdenver-
kehr im Solling als wichtige Verbindung zwischen 
der B 64 und der B 241 als Bundesstraße zu überneh-
men. Der Zeitpunkt der Aufstufung ist noch offen. 
Nach den Haushaltsgesetzen für 1963 und 1964 ist 
zu jeder Aufstufung die Zustimmung des Herrn Bun-
desministers der Finanzen erforderlich. Nach dem 
Bundesfernstraßengesetz ist dies allein der Verein- 
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barung zwischen den Landesregierungen und dem 
Bundesminister für Verkehr überlassen. 

Anlage 17 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 
30. April 1964 auf die Mündlichen Anfragen des 
Abgeordneten Dr. Schmidt (Offenbach) (Drucksache 
IV/2202 Fragen XII/6 u. 7) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß beim Bundeswetterdienst 
in Offenbach (Main) Angestellte mit mehr als 25jähriger Dienst-
zeit von der Übernahme in das Beamtenverhältnis ausgeschlossen 
werden sollen, weil sie älter als 50 Jahre sind? 

Ist die Bundesregierung bereit, Ausnahmen für die Dienst-
altersgrenze bei Übernahme in das Beamtenverhältnis zuzu-
lassen, wenn der Bewerber 25 und mehr Dienstjahre im öffent-
lichen Dienst nachweist? 

Für die Übernahme der Angestellten des Wetter-
fachdienstes und des Wetterfernmeldebetriebsdien-
stes in das Beamtenverhältnis hat der Bundesperso-
nalausschuß eine Reihe von Ausnahmen von Vor-
schriften der Bundeslaufbahnverordnung zugelas-
sen; sie gehen u. a. auch dahin, daß die für die Ein-
stellung in den mittleren Dienst vorgeschriebene 
Höchstaltersgrenze von 30 Jahren von allen Bewer-
bern überschritten werden darf, sofern sie das 
50. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

Einen Antrag auf weitergehende Ausnahmen, die 
nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften in jedem 
Einzelfall auch der Zustimmung des Bundesmini-
sters der Finanzen bedürfen, mußten wir uns leider 
im Hinblick auf die mit einer späteren Berufung in 
das Beamtenverhältnis verbundenen hohen Versor-
gungslasten versagen. Das gilt leider auch für zahl-
reiche andere Laufbahnen außerhalb des Bundes-
ministeriums für Verkehr, z. B. für das Auswärtige 
Amt. Gerade die Frage der Versorgungslasten, ins-
besondere die noch unzureichende Regelung der 
Doppelversorgung, war Gegenstand ausführlicher 
Erörterungen im Haushaltsausschuß. Ich beabsich-
tige jedoch, noch Ausnahmen für die Kräfte beim 
Bundespersonalausschuß und beim Bundesminister 
der Finanzen beantragen zu lassen, denen An-
sprüche auf Versorgung oder Nachversicherung 
nach den Vorschriften des G 131 bereits zustehen. 

Anlage 18 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 
30. April 1964 auf die Mündliche Anfrage des Ab

-

geordneten Ritzel , (Drucksache IV/2202 Frage XII/8) : 

Ist es richtig, daß die Deutsche Bundesbahn ab Mai 1964 
verbilligte Tagesrückfahrkarten ausgeben will, die aber lediglich 
zur Erreichung einer Großstadt im Umkreis von 70 km Ent-
fernung berechtigen sollen? 

Es ist richtig, daß die Deutsche Bundesbahn vom 
1. Mai 1964 ab Tagesrückfahrkarten ausgeben wird. 
Dabei handelt es sich aber der Sache nach nicht um 
eine neue Einrichtung. Vielmehr treten die Tages-
rückfahrkarten an die Stelle der seit Jahrzehnten  

eingeführten Mehrfachkarten, früher Zehner-
karten, seit einigen Jahren Sechserkarten, die  be-
kanntlich nach dem Muster des Berliner und Ham-
burger S-Bahntarifs für den großstädtischen Massen-
verkehr in bestimmten Relationen eingeführt wor-
den waren. 

Mit der Einführung der Tagesrückfahrkarte, die 
der Rationalisierung dier Abfertigung bei den Eisen-
bahnen dienen soll, ändert sich zunächst an den 
Fahrpreisen und Relationen nichts, das der Erwäh-
nung wert wäre. 

Ehe die Genehmigung erteilt wurde — die nach 
den gesetzlichen Bestimmungen kaum verweigert 
werden konnte —, haben wir veranlaßt, daß die 
Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn die 
Verkehrsnutzer hörte. Sie hat sich zu diesem Zweck 
an den Deutschen Industrie- und Handelstag ge-
wandt, dessen Personentarifkommission, nachdem 
zunächst ein Ausschuß die Sache geprüft hatte, dem 
Projekt der Bundesbahn einhellig zugestimmt hat. 

Eine bestimmte Entfernungsgrenze gibt es für 
diese Karten nicht. 

 
Anlage 19 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 
30. April 1964 auf die Mündliche Anfrage des Abge-
ordneten Rehs (Drucksache IV/2202 Frage XII/9) : 

In welchem Stadium befindet sich das Autobahnprojekt für 
Schleswig-Holstein? 

Das Landesamt für Straßenbau Schleswig-Holstein 
als Auftragsverwaltung des Bundes ist mit Schrei-
ben vom 14. April 1964 beauftragt, das landesplane-
rische Verfahren nach § 16 des Bundesfernstraßen-
gesetzes für die Autobahn Landesgrenze Hamburg-
Neumünster–Flensburg mit einer Zweigstrecke 
Neumünster–Kiel auf Landesebene durchzuführen. 
Nach Abschluß dieses Verfahrens wird die Linie im 
Einvernehmen mit den an der Raumordnung betei-
ligten Bundesressorts nach § 16 des Bundesfernstra-
ßengesetzes bestimmt und das Bauvorhaben im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister der Finanzen 
in den Ausbauplan für die Bundesfernstraßen (Ge-
setz vom 27. Juli 1957) aufgenommen werden. 

Die schon im 2. Vierjahresplan berücksichtigten 
beiden Bauvorhaben „Verlegung der B 4 zwischen 
Hamburg (Landesgrenze) und Lentföhrden" und die 
„Teilortsumgehung Neumünster im Zuge der 
B 4/205" werden in Trassierung, Querschnitt usw. 
so angelegt, daß sie sich in die künftige Autobahn 
einfügen. Der Vorentwurf für den 23 km langen 
Abschnitt von der Landesgrenze Hamburg bis zu 
B 433 Kaltenkirchen–Lentföhrden ist genehmigt; der 
Vorentwurf für die Umgehung Neumünster ist vom 
Landesamt für Straßenbau in Kiel für Anfang Juni 
angekündigt. Für die gleichfalls im 2. Vierjahres-
plan berücksichtigte 5 km lange Neubaustrecke der 
B 4 von der Landesgrenze Hamburg bis zur fertig-
gestellten Ortsumgehung Eidelstedt sind die baurei-
fen Entwürfe genehmigt. 
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Mit den Bauarbeiten wird im Abschnitt Eidel-
stedt–Kaltenkirchen begonnen, sobald das Planfest-
stellungsverfahren abgeschlossen sein wird; Mittel 
sind bereits 1964 verfügbar. 

Anlage 20 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 
30. April 1964 auf die Mündliche Anfrage des Ab-
geordneten Fritsch (Drucksache IV/2202 Frage 
XII/10) : 

Ist die Bundesregierung, nachdem sich auf der Bundesstraße 11 
zwischen Landshut und der Kreuzung mit der Bundesstraße 8 — 
also  eine Strecke von rd. 60 km — nach den Feststellungen der 
Landespolizeidirektion Regensburg in den Jahren 1962 und 1963 
insgesamt 585 Unfälle ereignet haben, davon 185 Kleinunfälle, 
99 einfache und 301 schwere Unfälle, wobei 397 Personen ver-
letzt und 18 Personen getötet wurden und ein Sachschaden von 
1 024 730 DM entstand, bereit, den sofortigen Ausbau der B 11 
auf der genannten Strecke vorzunehmen? 

Ich bin leider gezwungen, Ihre Frage mit Nein 
zu beantworten, obwohl die Bundestraße 11 in An-
erkennung ihrer Verkehrsbedeutung und Unfall-
gefährlichkeit zwischen München und der Bundes-
straße 8 bei Sautorn in das bevorzugt auszubauende 
Grundnetz, das sogenannte Blaue Netz, aufgenom-
men ist, das bekanntlich dem zum Gesetz erhobenen 
Ausbauplan zugrundeliegt und bis zum Jahr 1970 
ausgebaut sein soll. 

Um die — wie Sie wissen — beschränkten Haus-
haltsmittel wirtschaftlich einzusetzen und gleichzei-
tig den bestmöglichen Verkehrswert zu erzielen, ist 
es unabweisbar, die verfügbaren Straßenbaumittel 
in der Rangfolge der Dringlichkeit auf zusammen-
hängende Streckenabschnitte zu konzentrieren, da 
eine Verzettelung nicht verantwortet werden kann. 
Aus diesem Grund war und ist im niederbayeri-
schen Raum das Hauptgewicht vor allem auf den 
noch nicht abgeschlossenen Ausbau der Bundes-
straße 8 Regensburg—Passau zu legen. Trotzdem 
wurde in den letzten Jahren auch der Ausbau der 
Bundesstraße 11 nach Kräften gefördert: ich erin-
nere an den Ausbau zwischen Freising und Lands-
hut, an die nördliche Ausfallstraße dieser Stadt und 
an die Verlegung bei Natternberg; der kreuzungs-
freie Umbau der sehr unfallreichen Kreuzung mit 
der Bundesstraße 8 bei Sautorn ist bekanntlich im 
Gange. Da es zunächst leider noch nicht möglich ist, 
auch den Streckenabschnitt zwischen Altheim und 
Sautorn neu zu bauen, wurde dieser Straßenzug 
durch Zwischenausbau wesentlich verbessert. Für 
den endgültigen Ausbau laufen seit einiger Zeit die 
Voruntersuchungen; es hat sich bereits dabei ge-
zeigt, daß nur ein völliger neutrassierter Neubau 
von 50 km Länge das Problem endgültig lösen kann. 
Dieses große Bauvorhaben erfordert leider eine 
längere Vorbereitungszeit, so daß ein Baubeginn 
vor 1966 nicht in Aussicht gestellt werden kann. 

Die Häufung von Verkehrsunfällen an manchen 
Straßenzügen ist bedauerlicherweise ein Übel, das 
vielfach zu beobachten ist. Bedauerlicherweise bil-
det insofern die B 11 keine auffallende Ausnahme. 
Dabei darf darauf hingewiesen werden, daß die Un-
fallursachen sehr unterschiedlich und vielschichtig 

sind und nur zu einem geringen Teil im Straßen-
zustand selbst begründet sind. Die Vordringlichkeit 
des Ausbaus nach den Unfallzahlen wird bei der 
Auswahl der Objekte des Straßenbaus sets beach-
tet; aber trotz der von Ihnen genannten Zahlen er-
gibt sich daraus für die B 11 im Rahmen der zum 
Ausbau anstehenden Straßenzüge kein Vorrang, 
der eine andere als die vorgesehene Behandlung 
dieses Problems rechtfertigen könnte. 

Anlage 21 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 
30. April 1964 auf die Mündliche Anfrage des Abge-
ordneten Drachsler (Drucksache IV/2202 Frage 
XII/11) : 

Sind die in den Ausbauzielen eingetretenen Verzögerungen bei 
dem Bau der Grenzlandautobahnen Nürnberg—Amberg und 
Nürnberg—Regensburg wieder aufzuholen? 

Bei Aufstellung des 2. Vierjahresplanes war vor-
gesehen, die Bundesautobahnstrecken Nürnberg-
Amberg und Nürnberg–Regensburg bis  Ende 1966 
dem Verkehr zu übergeben, allerdings auf weiten 
Strecken erst einbahnig. Das Teilstück „Südliche 
Umgehung Regensburg" sollte einbahnig bereits 
Ende 1964 fertiggestellt werden. 

Durch einen mit der obersten Straßenbaubehörde 
des Landes Bayern abgestimmten notwendigen Mit-
telabzug von diesen Strecken zugunsten der Fertig-
stellung dringlicherer Bundesautobahnen, wie beson-
ders Würzburg—Nürnberg, Schweinfurt—Würzburg 
und die zweiten Fahrbahnen der südlichen Umge-
hung Regensburg sowie der Inntalstrecke Rosen-
heim—Kufstein, hat sich der Baufortschritt auf den 
Strecken Nürnberg—Amberg und Nürnberg—Re-
gensburg leider zwangsläufig verzögert. Insbeson-
dere mußte der Ausbau der zweiten Fahrbahn Ro-
senheim—Kufstein, der erst für später vorgesehen 
war, wegen der hier serienmäßig auftretenden 
schweren Unfälle vorgezogen werden. Außerdem 
wurde als notwendig erkannt, die Autobahnstrek-
ken von Anfang an zweibahnig auszulegen. Diese 
Verzögerung kann bis Ende 1966 sehr wahrscheinlich 
nicht mehr ganz aufgeholt werden; es ist aber da-
mit zu rechnen, daß dafür die „Südliche Umgehung 
Regensburg" bis zum August 1965 zweibahnig dem 
Verkehr übergeben werden kann. Die zweibahnige 
Fertigstellung beider Strecken in ganzer Länge er-
folgt im ersten Teil des 3. Vierjahresplanes. 

Anlage 22 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 
30. April 1964 auf die Mündliche Anfrage des Abge-
ordneten Drachsler (Drucksache IV/2202 Frage XII/ 
12) : 
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Erhält jeder Staatsbürger auf Anfrage Auskunft über die 
seine Person betreffenden Eintragungen in der sogenannten 
Verkehrssünderkartei Flensburg? 

Ich muß die Frage verneinen. Die Beantwortung 
von Privatanfragen würde einen zu großen Verwal-
tungsaufwand bedeuten. Auskünfte aus dem Ver-
kehrszentralregister erhalten nach den geltenden 
gesetzlichen Vorschriften nur die Stellen, die für die 
Strafverfolgung, für Verwaltungsmaßnahmen auf 
Grund des Straßenverkehrsgesetzes oder für die 
Vorbereitung von Rechts- und allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften auf dem Gebiet des Straßenver-
kehrs zuständig sind. Der Staatsbürger kennt auch 
ohne solche Auskünfte die Eintragungen, die ihn 
betreffen. Den Zeitpunkt der Tilgung kann er dem 
§ 13 a StVZO entnehmen. 

Anlage 23 

Schriftliche Antwort 
des Herrn Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 
30. April 1964 auf die Mündliche Anfrage des Abge-
ordneten Dr. Imle (Drucksache IV/2202 Frage 
XII/13) : 

Nachdem bekanntgeworden ist, daß im Steueränderungsgesetz 
1964 die Gewährung des Kinderfreibetrages für in der Ausbil-
dung befindliche Kinder bis zum 27. Lebensjahr verlängert 
werden soll, frage ich die Bundesregierung, ob sie die Absicht 
hat, dafür Sorge zu tragen, daß die Fahrpreisermäßigung bei 
der Bundesbahn für in Ausbildung befindliche Kinder aus kinder-
reichen Familien ebenfalls bis zum 27. Lebensjahr ausgedehnt 
wird. 

Zunächst bleibt abzuwarten, ob im Steuerände-
rungsgesetz 1964 eine solche Verlängerung festge-
legt werden wird. Danach wird die Bundesregierung 
prüfen, ob und inwieweit auf die Deutsche Bundes-
bahn und  die dem Deutschen Personentarif ange-
schlossenen nichtbundeseigenen Eisenbahnen einge-
wirkt werden kann, die Kinderermäßigung von 50 % 
auf Personen bis zum 27. Lebensjahr auszudehnen. 
Voraussichtlich wird es den Eisenbahnen angesichts 
der sehr beträchtlichen und ständig wachsenden 
Defizite des Personenverkehrs nicht zuzumuten sein, 
über die heutige Altersgrenze von 25 Jahren hinaus-
zugehen, ohne daß ihnen vom Bund bzw. von den 
Ländern Ausgleichszahlungen zur Verfügung ge-
stellt werden. 

Anlage 24 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 
30. April 1964 auf die Mündlichen Anfragen der 
Abgeordneten Frau Pitz-Savelsberg (Drucksache IV/ 
2202 Fragen XII/14 und 15) : 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um die 50 000 
Schillerlotsen, die an den Schultagen 10 Millionen Kinder über die 
Straßen geleiten, im Verkehrsrecht besser zu schützen, als das 
bisher der Fall ist? 

Wie ist der versicherungsrechtliche Schutz der Schülerlotsen? 

Wegen des Sachzusammenhangs beantworte ich 
Ihnen die für die Fragestunde am 29./30. April 1964 

eingereichten Fragen (Bundestagsdrucksache IV/ 
2202, XII. 14 und 15) schriftlich wie folgt: 

Die erste Frage, ob und wie die Schülerlotsen in 
ihrem freiwilligen Dienst auf der Straße zum Schutze 
ihrer jüngeren Kameraden besser geschützt werden 
sollten, ob z. B. die Verpflichtung der Kraftfahrer 
zur Rücksichtnahme gegenüber den Schülerlotsen 
und den von den Schülerlotsen geführten Schüler-
gruppen in der Straßenverkehrs-Ordnung geregelt 
werden sollte, wurde zuletzt auf der 20. Sitzung 
des Straßenverkehrssicherheitsausschusses am 17. 
Mai 1962 eingehend behandelt. Die Vertreter der 
Innen- und der Verkehrsministerien der Länder, die 
hierfür zuständig sind, berichteten übereinstimmend, 
daß das Verhalten der übrigen Verkehrsteilnehmer, 
insbesondere der Kraftfahrer, gegenüber den Schü-
lerlotsen bisher keinen Anlaß zu wesentlichen Be-
anstandungen gegeben habe. Man hielt daher eine 
Schutzvorschrift für den Schülerlotsendienst weder 
für erforderlich noch für wünschenswert, weil auf 
diese Weise in der Öffentlichkeit mindestens der 
Eindruck erweckt werden könnte, als hätten die 
Schülerlotsen Polizeibefugnisse. . Außerdem wäre 
nach Auffassung der Ländervertreter u. U. zu be-
fürchten, daß die Schülerlotsen durch eine solche 
Vorschrift verleitet werden, auf ihr „Recht zu 
pochen" und dann die gebotene Vorsicht außer acht 
zu lassen. 

Es ist jedoch in dem Entwurf der neuen StVO, die 
z. Z. mit den Ländern beraten wird, das schon bis-
her bekannte Bild „Schülerlotsen" als amtliches Hin-
weiszeichen vorgesehen. 

Schließlich wird die ab 1. Juni 1964 vorgesehene 
Regelung, nach der die Kraftfahrer gegenüber den 
Fußgängern, die die Straße auf Zebrastreifen über-
queren wollen, zu größerer Rücksichtnahme als bis-
her verpflichtet sind, auch den Schülerlotsen und 
ihren Schutzbefohlenen zugute kommen. 

Zur zweiten Frage nach dem Versicherungsschutz 
der Schülerlotsen ist folgendes festzustellen: 

a) Alle Schülerlotsen sind für den Fall, daß sie bei 
Ausübung ihres Dienstes Schaden erleiden, un-
fallversichert, und zwar bis zum Betrage von 
100 000,— DM; der Abschluß der Versicherungs-
verträge obliegt dem Schulträger oder der zu-
ständigen Verkehrswacht; 

b) alle Schülerlotsen sind für den Fall, daß sie in 
ihrer Dienstausübung den ihnen anvertrauten 
Schülern oder anderen Verkehrsteilnehmern 
schuldhaft einen Schaden zufügen, durch eine 
Haftpflichtversicherung gedeckt; die Höhe des 
Versicherungsschutzes differiert in den einzelnen 
Ländern zwischen 

500 000,— bis 100 000,— DM für Personen- 
schaden und 

50 000,— bis 10 000,— DM für Sachschaden. 

Anlage 25 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 
30. April 1964 auf die Mündliche Anfrage des Ab- 
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geordneten Müller (Nordenham) (Drucksache IV/ 
2202 Frage XII/16) : 

Ist die Meldung der „Nordwest-Zeitung" in Oldenburg vom 
20. April 1964 zutreffend, daß der Herr Bundesverkehrsminister 
bereits über die im Haushalt 1964 für Wasserbauausgaben zu-
sätzlich beschlossene globale Bindungsermächtigung von 30 Mio 
DM verfügt habe, ohne die im 2. Vierjahresprogramm über den 
Ausbau der Binnenwasserstraßen veranschlagte Maßnahme des 
2,50-Meter-Ausbaues des Reststückes des Küstenkanals zu be-
rücksichtigen? 

Die Meldung der „Nordwest-Zeitung" in Olden-
burg trifft nicht zu. Es konnte noch nicht über die 
Bindungsermächtigung verfügt werden, da das Haus-
haltsgesetz noch nicht verkündet und in Kraft ge-
treten ist. 

Für den Ausbau der Weststrecke des Küsten-
kanals kann jedoch zu meinem großen Bedauern 
von der Bindungsermächtigung kein Gebrauch ge-
macht werden, da der weitere Ausbau des Küsten-
kanals im Bundeshaushaltsplan 1964 nicht enthal-
ten ist. Die vom Haushaltsausschuß zusätzlich ein-
gebrachte Bindungsermächtigung darf aber nur zu-
gunsten von Ausbaumaßnahmen verwendet wer-
den, die im Haushaltsplan 1964 ausdrücklich aus-
gebracht sind. Dies ist uns leider trotz entsprechen-
den Antrages weder 1963 noch 1964 gelungen. Wir 
werden unseren Antrag für das Haushaltsjahr 1965 
wiederholen. 

Anlage 26 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 
30. April 1964 auf die Mündliche Anfrage des Ab-
geordneten Dröscher (Drucksache IV/2202 Frage 
XII/17) : 

Was gedenkt das Bundesverkehrsministerium zu tun, um die 
straßenmäßigen Verbindungen des Raumes zwischen der oberen 
Nahe und der mittleren Mosel, die sich nach den Winterfrösten 
in einem katastrophalen Zustand befinden und durch die an-
haltende Belastung mit Manöverfahrzeugen noch wesentlich 
nachteilig beeinflußt werden, in einen den modernen Verkehrs-
ansprüchen und den militärischen Belastungen entsprechenden 
Zustand zu versetzen? 

In der Zuständigkeit des Bundesministers für Ver-
kehr liegen in diesem Raume lediglich die Bundes-
straße 269 zwischen Birkenfeld und der B 50 bei 
Longkamp und die B 50 zwischen der Hunsrück-
höhenstraße (B 327) und der Mosel bei Bernkastel. 
Auf diesen Straßenabschnitten sollten wegen der 
aufgetretenen Frostschäden Belastungsbeschränkun-
gen veranlaßt worden sein. Beide Straßenzüge muß-
ten jedoch aus Versorgungs- und militärischen 
Gründen offengehalten werden. Die aufgetretenen 
Frostschäden sind zum Teil bereits behoben oder 
werden nach Beendigung der Frostaufbrüche be-
hoben. Ein den modernen Verkehrsansprüchen und 
der militärischen Belastung entsprechender Straßen-
zustand kann nur durch einen Neubau erreicht wer-
den. Die B 269 und die B 50 sollen jedoch im 2. Vier-
jahresplan nur durch einen Zwischenausbau instand-
gesetzt werden. Die im Bundesstraßenhaushalt in 
diesem und in den kommenden Jahren veranschlag-
ten Haushaltsmittel reichen nicht aus, diese Teil-
abschnitte der beiden Bundesstraßen neu zu bauen. 
Es werden jedoch besonders gefährdete Teilstrek-
ken frostsicher ausgebaut werden können. 

Anlage 27 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 
30. April 1964 auf die Mündliche Anfrage des Ab

-

geordneten Peiter (Drucksache IV/2202 Frage XII/ 18) : 

Unter Bezugnahme auf die schriftliche Antwort vom 16. April 
1964 auf meine Frage hinsichtlich des Mitführens von Feuer-
löschern in Pkw's frage ich die Bundesregierung, ob sie einen 
entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen wird. 

Die gesetzliche Einführung einer Pflicht zum Mit-
führen eines Feuerlöschers in Personenkraftwagen 
wird von uns mit dem Herrn Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung, mit den obersten Lan-
desbehörden und den interessierten Verbänden, ins-
besondere den Berufsgenossenschaften, eingehend 
erörtert. Die Erörterungen sind noch nicht abge-
schlossen. Die Bundesregierung kann deshalb jetzt 
noch nicht abschließend Stellung nehmen. 

Anlage 28 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 
30. April 1964 auf die Mündliche Anfrage des Ab-
geordneten Dr. Müller -Emmert (Drucksache IV/2202 
Frage XII/19) : 

Welche Erfahrungen wurden mit den Stahlleitplanken auf den 
Mittelstreifen der Autobahnen gemacht, die oft 5 km und länger 
nicht unterbrochen sind, wodurch in vielen Fällen eine schnelle 
Hilfeleistung durch Krankenwagen nach Verkehrsunfällen da-
durch sehr erschwert wird, daß ein Übergang von der Fahrbahn 
zur Gegenfahrbahn nicht möglich ist? 

Die Bundesautobahnen haben in Abständen von 
1 bis 2 Kilometer Mittelstreifenüberfahrten, an 
denen bei Arbeits- oder Unfallstellen der Über-
gang von einer Fahrbahn zur anderen möglich ist. 
Um  das  unerlaubte Wenden auf den Autobahnen zu 
verhindern, das zu sehr schweren Unfällen geführt 
hat,  werden diese Mittelstreifenüberfahrten neuer-
dings ebenfalls durch Leitplanken gesichert. Es 
wurde für die Überfahrten eine besondere Konstruk-
tion der Leitplanke entwickelt, die von einem Mann 
gelöst und für die Durchfahrt eines Fahrzeuges ge-
öffnet werden kann. Die zu öffnenden Teile der 
Leitplanken sind durch Farbe besonders kenntlich 
gemacht. Bei Unfällen und Verkehrsstauungen kön-
nen Polizei-, Kranken- und Bergefahrzeuge an die-
sen Stellen alsbald auf die andere Fahrbahn über-
wechseln. 

Anlage 29 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 
30. April 1964 auf die Mündliche Anfrage des 
Abgeordneten Schmitt-Vockenhausen (Drucksache 
IV/2202 Frage XII/20) : 

Ist das Bundesverkehrsministerium bereit, bis zur Vorlage der 
vom Innenministerium angekündigten Gesamtregelung die starke 
Belastung der Bediensteten der Deutschen Bundesbahn durch die 
Gewährung von widerruflichen Vergütungen für die Tätigkeit 
auf besonders schwierigen Dienstposten des Betriebsdienstes zu 
erleichtern? 
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Im Bereich der Deutschen Bundesbahn bestehen 
auf Grund des § 23 des Bundesbahngesetzes bereits 
jetzt Richtlinien für die Gewährung von Belohnun-
gen in besonderen Fällen und für besondere Lei-
stungen sowie Richtlinien für die Gewährung von 
widerruflichen Vergütungen für die  Tätigkeit auf 
besonders schwierigen Dienstposten des Außen-
dienstes. 

Die Deutsche Bundesbahn strebt folgende Maß-
nahmen an: 

a) die Angleichung der Mindest- und Höchstbeträge 
der Dienstpostenzulagen an die der Bundespost, 

b) die 1/4-jährliche Zahlung der ,Dienstpostenzulagen 
entsprechend der Regelung bei der Bundespost 
und 

c) die Einbeziehung der Dienstleistungen zu außer-
gewöhnlichen Tageszeiten in die Dienstposten-
zulagen entsprechend der Postregelung. 

Die Bestrebungen der Deutschen Bundesbahn wer-
den  von  mir unterstützt. Nach den bisherigen Er-
örterungen mit den bei der Genehmigung der Richt-
linien mitwirkenden Bundesministerien des Innern 
und der Finanzen, deren Einverständnis erforderlich 
ist, wird  — wie ich hoffe — alsbald mit einer gün-
stigen Entscheidung zu rechnen sein. 

Anlage 30 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 
30. April 1964 auf die Mündlichen Anfragen des 
Abgeordneten Dr. Atzenroth (Drucksache IV/2202 
Fragen XII/21 u. 22) : 

Welche direkten und indirekten Zuschüsse und Hilfen erhält 
die Firma Deufol, die mittelbar im Besitz der Deutschen Bundes-
bahn und somit des Bundes steht? 

Ist die Bundesregierung entsprechend den in der Regierungs-
erklärung festgelegten Prinzipien bereit, sowohl die Speditions-
firma Schenker & Co. als auch die von ihr abhängige Firma 
Deufol schnellstens zu privatisieren? 

Die Firma „Deufol" — Gesellschaft für Kunststoff-
anwendung und Überseeverpackung mbH, Mühl-
heim (Ruhr) — erhält weder von der Firma Schen-
ker & Co. noch von der Deutschen Bundesbahn un-
mittelbar oder mittelbar irgendwelche Zuschüsse 
oder sonstigen Hilfen. 

Die Beteiligungen der Deutschen Bundesbahn als 
Sondervermögen des Bundes, das kraft Gesetzes wie 
ein Wirtschaftsunternehmen nach kaufmännischen 
Grundsätzen zu führen ist, sowie die Beteiligungen 
von Tochterunternehmen der Deutschen Bundes-
bahn müssen unter anderen Gesichtspunkten be-
trachtet werden, als das für eine Privatisierung in 
Frage kommende Bundesvermögen. Die Deutsche 
Bundesbahn hat bisher nicht die Absicht erkennen 
lassen, die Firma Schenker & Co. oder die Firma 
Deufol zu privatisieren. Beide Firmen sind Hilfs-
unternehmen, auf die die Deutsche Bundesbahn 
glaubt nicht verzichten zu können. Ich teile diese 
Auffassung. 

Anlage 31 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretär Bargatzky vom 30. April 1964 
auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. 
Bechert (Drucksache IV/2002 Frage XIV/1) : 

Ist die Reinheitsprüfung durch Ultraviolett-Fluoreszenz nach 
Prof. Druckrey für das Paraffin vorgeschrieben, das in der 
Bundesrepublik bei der Fabrikation von Milchtüten verwendet 
wird? 

Der Fluoreszenz-Test nach Prof. Druckrey erfaßt 
alle fluoreszierenden Stoffe, die in Paraffin in einer 
Größenordnung von drei Teilen in 10 Millionen 
Teilen (3 mal 10 -7) enthalten sind, unabhängig da-
von, ob sie kanzerogen sind oder nicht. Da im 
Paraffin aber auch fluoreszierende Stoffe vorkom-
men können, die nicht kanzerogen sind, war es 
notwendig, diesen Fluoreszenz-Test so zu verbes-
sern, daß er über die gesundheitsbedenklichen 
Stoffe etwas aussagt. Dies hat das Bundesgesund-
heitsamt in langwierigen wissenschaftlichen Unter-
suchungen nunmehr geklärt. Jetzt erst steht eine 
spezifische Untersuchungsmethode zur Verfügung, 
die die in Paraffin hauptsächlich vorkommenden 
3 kanzerogenen Stoffe, nämlich 

3,4 Benzpyren 

1.2.5.6.-Dibenzanthrazen und 

20-Methylcholanthren, 

schon in einer Menge von einem Teil in 100 Mil-
lionen Teilen Paraffin (10 -8) noch deutlich erfaßt. 
Kleinere Mengen dieser Stoffe sind nach den heu-
tigen wissenschaftlichen Erkenntnissen in gesund-
heitlicher Hinsicht unbedenklich. Ein so weitgehend 
gereinigtes Paraffin dürfte, wenn überhaupt, andere 
kanzerogene polycyclische Kohlenwasserstoffe 
ebenfalls nur in gesundheitlich unbedenklichen 
Mengen enthalten. 

Diese an Paraffin zu stellenden verschärften 
Reinheitsanforderungen und die erforderliche Nach-
weismethode werden, wie ich bereits bei der Be-
antwortung Ihrer Frage am 19. Februar 1964 an-
deutete, in Kürze in einer Rechtsverordnung festge-
legt werden. Die Verordnung — es handelt sich um 
die Verordnung zur Änderung der Kaugummi-Ver-
ordnung — ist mit den Ländern abschließend erör-
tert worden und wird zur Zeit von dem Bundes-
justizminister auf Rechtsförmlichkeit geprüft. 

Für Bedarfsgegenstände und damit auch für die 
Fabrikation von Milchtüten erlangen die gleichen 
Reinheitsanforderungen durch eine Mitteilung des 
Bundesgesundheitsamtes Bedeutung. Diese Mittei-
lung, die im Rahmen der Kunststoffempfehlungen 
des Bundesgesundheitsamtes erfolgt, wird in der 
am 1. Mai 1964 erscheinenden Nummer des Bun-
desgesundheitsblattes veröffentlicht. 

Besonders hervorheben möchte ich aber, daß die 
veröffentlichten Arbeiten von Herrn Prof. Druckrey 
sich auf flüssiges Paraffin beziehen. Zur Herstel-
lung von Milchtüten wird nicht dieses Paraffin, son-
dern Hartparaffin verwendet. Nach Mitteilung der 
deutschen Hersteller für Hartparaffin entsprach 
Hartparaffin bereits im Jahre 1959 den Anforde- 
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rungen des Fluoreszenz-Testes. Es soll seitdem in 
dieser Reinheit geliefert worden sein und braucht 
auch nach den neuesten Reinheitsvorschriften nicht 
weiter raffiniert zu werden. Gegenteilige Feststel-
lungen der Lebensmittelüberwachung liegen mir 
nicht vor. 

Anlage 32 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Staatssekretärs Bargatzky vom 30. April 
1964 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Bechert (Drucksache IV/2202 Frage XIV/2) : 

Nachdem in der Richtlinie des Rats der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft vom 5. November 1963 Paraffin nicht zuge-
lassen ist unter den konservierenden Stoffen, die dem Schutz 
der Lebensmittel gegen den Verderb durch Mikroorganismen 
dienen sollen, frage ich die Bundesregierung, wann sie die in 
Artikel 11 der Richtlinie des Rats der EWG vorgeschriebene 
Rechtsverordnung vorlegen wird. 

Die Rechtsverordnung zur Übernahme der Richt-
linie des Rates der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft über konservierende Stoffe wird inner-
halb der hierfür gesetzten Frist ergehen. Die Frist 
läuft gegen Ende dieses Jahres ab. 

Die EWG-Richtlinie beschränkt sich jedoch be-
wußt auf die Stoffe, die auf Mikroorganismen aktiv 
chemisch einwirken. Sie enthält daher nicht mehr 
die noch in der ursprünglichen Arbeitsunterlage 
aufgeführten Stoffe, die die Lebensmittel zur Ver-
meidung von Infektionen nur nach außen passiv 
abschließen sollen, wie beispielsweise das Paraffin. 
Der Beschränkung der Richtlinie liegen ausschließ-
lich systematische, nicht gesundheitliche Erwägun-
gen zugrunde. Diese Stoffe, die sehr vielfältig sind, 
sollen in einer späteren Richtlinie der EWG behan-
delt werden. Dabei dürften die verschärften deut-
schen Reinheitsanforderungen an Paraffin richtung-
weisend sein. 

Anlage 33 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Staatssekretärs Bargatzky vom 30. April 
1964 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Bechert (Drucksache IV/2202 Frage XIV/3) : 

Gibt es in der Bundesrepublik eine zwingende Vorschrift, daß 
für die Extraktion von pflanzlichen Ölen nur solche organische 
Lösungsmittel verwendet werden dürfen, die im ultravioletten 
Licht  keine Fluoreszenz zeigen, also auch keine krebserzeugen-
den Kohlenwasserstoffe in gefährdender Menge enthalten? 

Nach dem Lebensmittelgesetz ist es verboten, für 
die Extraktion von pflanzlichen Olen solche orga-
nischen Lösungsmittel zu verwenden, die krebs-
erregende Stoffe an sie abgeben. Wie ich bereits bei 
der Beantwortung Ihrer ersten Frage ausführte, sind 
nicht alle fluoreszierenden Stoffe gesundheitlich be-
denklich. Hierauf hat auch Herr Prof. Druckrey im-
mer wieder hingewiesen. Nachdem uns nunmehr 
eine Methode zur Verfügung steht, die wichtigsten 
kanzerogenen Stoffe zu erkennen, werde ich die 
für die Ausführung des Lebensmittelgesetzes zu-
ständigen obersten Landesgesundheitsbehörden bit

-

ten, bei der Überprüfung aller Lebensmittel ihre be

-

sondere Aufmerksamkeit diesen Stoffen zuzuwen-
den. Sollten dabei wider Erwarten Mißstände er-
kannt werden, denen nur durch eine besondere 
Rechtsvorschrift begegnet werden könnte, wird eine 
spezielle Regelung auf Grund des Lebensmittelge-
setzes vorbereitet werden müssen. 

Anlage 34 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Staatssekretärs Bargatzky vom 30. April 
1964 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Müller (Ravensburg) (Drucksache IV/2202 Frage 
XIV/4) : 

Wie erklärt es sich die Bundesregierung, daß die Regierung 
des schweizerischen Kantons St. Gallen in der Frage krebs-
erregender Substanzen im Wasser des Bodensees zu anderen 
Schlußfolgerungen gekommen ist als die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft in ihrem 1963 veröffentlichten Zwischenbericht? 

Die Bundesregierung ist über die Meinung der 
Regierung des schweizerischen Kantons St. Gallen 
in der Frage krebserregender Substanzen im Boden-
seeewasser bisher nur durch Pressenotizen in der 
„Stuttgarter Zeitung" und der „Frankfurter Allge-
meinen Zeitung" vom 9. April 1964 unterrichtet. 
Nach den Presseberichten scheinen schweizerische 
Fachleute der Ansicht zu sein, daß „aufbereitetes 
Bodenseewasser als Trinkwasser hygienisch und 
gefahrlos trinkbar sei" und daß die festgestellten 
krebserregenden Stoffe im Bodenseewasser erst ge-
fährlich würden, wenn sie eine gewisse Konzentra-
tion im Wasser überstiegen. 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat demge-
genüber in ihrem ersten Bericht vom Jahre 1963 
festgestellt, daß krebserregende Stoffe zwar höchst 
gefährlich seien, aber voraussichtlich dann nicht 
nachteilig auf die menschliche Gesundheit wirken 
würden, wenn ihre Konzentration sehr gering sei. 
Das Bodenseewasser entspreche z. Z. noch dieser 
Anforderung. 

Beide Formulierungen bedeuten praktisch das-
selbe. Es trifft somit nicht zu, daß die Regierung 
des schweizerischen Kantons St. Gallen in dieser 
Frage zu anderen Schlußfolgerungen gekommen sei 
als die Deutsche Forschungsgemeinschaft in ihrem 
1963 veröffentlichten Zwischenbericht. 

Anlage 35 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Staatssekretärs Bargatzky vom 30. April 
1964 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Müller (Ravensburg) (Drucksache IV/2202 Frage 
XIV/5) : 

Trifft es zu, .daß die Schweiz, die einen Anteil des Bodensees 
von 45 Prozent besitzt, keinen offiziellen Einblick in die deut-
schen Forschungsergebnisse erhalten hat? 

Wenn Sie unter einem „offiziellen Einblick" ver-
stehen, daß die Deutsche Bundesregierung den 
Schweizerischen Bundesrat über den von der Deut- 
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schen Forschungsgemeinschaft vorgelegten ersten 
Bericht vom Jahre 1963 über das Bodensee-Projekt 
unterrichtet, so muß ich die Frage mit nein beant-
worten. Zu einer solchen amtlichen Unterrichtung 
bestand auch kein Grund, da Forschungsarbeiten 
noch nicht abgeschlossen sind und von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft ein derartiger Wunsch 
an die Bundesregierung auch nicht herangetragen 
worden ist. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
hat jedoch, nach meinen Informationen, bei Heraus-
gabe des ersten Berichtes über das Bodensee-Pro-
jekt am 25. Juli 1963 den Bericht gleichzeitig 

dem Schweizerischen Bundesrat in Bern, 

dem Regierungsrat des Kantons von Thurgau, 
St. Gallen und Schaffhausen, 

dem Schweizerischen Nationalen Fonds zur Förde-
rung der wissenschaftlichen Forschung, 

der Schweizerischen Botschaft in der Bundesrepu-
blik  Deutschland  

sowie zahlreichen schweizerischen nachgeordneten 
Behörden und Fachgremien 

zur Kenntnisnahme übersandt. 

Ebenso wurden die entsprechenden Stellen der 
Republik Osterreich informiert. Insoweit sind diese 
Stellen über die Forschungsergebnisse, wenn auch 
nicht amtlich, unterrichtet worden. 

Anlage 36 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Staatssekretärs Bargatzky vom 30. April 
1964 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Müller (Ravensburg) (Drucksache IV/2202 Frage 
XIV/6) : 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die Anlieger-
staaten des Bodensees — auch dort, wo es um wissenschaftliche 
Forschungen über die Beschaffenheit des Bodenseewassers geht 
— sehr eng zusammenarbeiten sollten, wie das in anderen 
Bereichen bereits der Fall ist? 

Ich möchte diese Frage mit Nachdruck bejahen. 
Im vorliegenden Falle ist es Aufgabe der Inter-
nationalen Kommission zur Reinhaltung des Boden-
sees, sich über die jeweiligen wissenschaftlichen 
Arbeiten zu unterrichten. 

Nach meinen Informationen hat die Deutsche For-
schungsgemeinschaft bereits im Jahre 1960 mit den 
an diesen Fragen möglicherweise interessierten 
Wissenschaftlern der Schweiz und der Republik 
Osterreich Fühlung aufgenommen. An den Arbeiten 
über das Bodensee-Projekt haben sich jedoch nur 
österreichische Forscher beteiligt. Schweizerische 
Fachleute haben sich erstmals ab Oktober 1963, d. h. 
nach Erscheinen des erwähntes Berichtes der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft, beteiligt und zuge-
sagt, an den jährlich stattfindenden Arbeitsbe-
sprechungen der am Bodensee-Projekt beteiligten 
Forscher teilzunehmen. 

Anlage 37 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Staatssekretärs Bargatzky vom 30. April 
1964 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Josten (Drucksache IV/2202 Frage XIV/7): 

Wie beurteilt die Bundesregierung die ständig wachsende 
Tabletten-Flut? 

Die Bundesregierung hat bereits anläßlich einer 
Anfrage der Abgeordneten Frau Schanzenbach am 
23. Juli 1963 (BT-Protokoll der 84. Sitzung unter 
4091 C, D) unter anderem geantwortet, daß sie ein 
staatliches Eingreifen in dieser Frage nicht für ge-
boten halte, weil viele Ärzte und Patienten an älte-
ren Arzneimitteln festhalten, obwohl neue mit glei-
chen oder ähnlichen Inhaltsstoffen auf den Markt 
gekommen sind. Die Bundesregierung ist auch der 
Meinung, daß eine Beschränkung der Arzneimittel 
nach Art und Zahl einer staatlichen Bedarfsprüfung 
gleichkäme, die ihr nicht vertretbar erscheint und 
die auch der vorige Bundestag nach eingehender 
Ausschußberatung aus überzeugenden Gründen ab-
gelehnt hat. 

Anlage 38 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Staatssekretärs Bargatzky vom 30. April 
1964 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Josten (Drucksache IV/2202 Frage XIV/8) : 

Trifft es zu, daß über 25 000 Präparate der pharmazeutischen 
Industrie unseren Ärzten und Apotheken als Arzneimittel ange-
boten werden? 

Nach den Unterlagen des  Bundesgesundheitsamtes 
sind zur Zeit rund 60 000 Arzneispezialitäten im 
Verkehr, wobei es sich zum Teil um verschiedene 
Darreichungsformen ein und desselben Stoffes han-
delt. 

Anlage 39 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Staatssekretärs Bargatzky vom 30. April 
1964 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Josten (Drucksache IV/2202 Frage XIV/9) : 

Was geschieht, um die Herstellung wertloser Präparate oder 
Medikamente zu verhindern? 

Sofern unter einem wertlosen Arzneimittel ein im 
Sinn der Behauptung des Herstellers unwirksames 
Arzneimittel verstanden wird, ist die Frage wie 
folgt zu 'beantworten: 

Handelt es sich um in der Therapie bereits ange-
wandte Stoffe und um Zubereitungen oder Kombi-
nationen daraus, so sind deren Wirkungen bekannt. 
Es gibt allerdings Fälle, in denen ein Arzneimittel 
von sachkundigen Beurteilern für wertvoll, von an-
deren ebenso sachkundigen Beurteilern für wertlos 
erklärt wird. 
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Das Arzneimittelgesetz kennt den Begriff „wert-
loses" Arzneimittel nicht. Es verbietet aber, Arznei-
mittel unter irreführender Bezeichnung, Angabe 
oder Aufmachung zum Verkauf vorrätig zu halten, 
feilzuhalten, zu verkaufen, oder sonst in den Ver-
kehr zu bringen. Die irreführende Angabe kann sich 
auch auf die vom Hersteller behauptete Wirkung 
des Mittels beziehen. 

Bei den Beratungen des Arzneimittelgesetzes und 
bei den Stellungnahmen des Bundestages und Bun-
desrates zur 1. Richtlinie der EWG über die pharma-
zeutischen Spezialitäten wurde ausdrücklich davon 
abgesehen, die therapeutische Wirksamkeit einer 
Arzneispezialität zur Voraussetzung für die Ein-
tragung in das Spezialitätenregister zu machen. 

Nach den Vorschriften über die Werbung für 
Arzneimittel ist u. a. verboten, den Verbraucher 
irrezuführen. Als irreführende Angaben wären z. B. 
nicht zutreffende Angaben über die Zusammenset-
zung oder über die Wirkung eines Arzneimittels an-
zusehen. 

Anlage 40 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Staatssekretärs Bargatzky vom 30. April 
1964 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Folger (Drucksache IV/2202 Frage XIV/10) : 

Welches Ergebnis haben die von der Frau Bundesgesundheits-
ministerin in der Plenarsitzung am 5. Dezember 1963 verspro-
chenen Nachprüfungen und Erkundigungen über die von der 
Warentest-Zeitschrift „DM" behaupteten Mißstände bei Gulasch-
konserven gehabt? 

Das Bundesministerium für Gesundheitswesen hat 
die obersten Landesveterinärbehörden unter dem 
2. Januar 1964 um Mitteilung gebeten, ob und in 
welchem Umfange die Angaben in Nr. 44 der Zeit-
schrift „DM" über die Beschaffenheit der auf dem 
Markt befindlichen Gulaschkonserven durch die Er-
gebnisse der amtlichen Lebensmittelüberwachung 
bestätigt werden und welche Maßnahmen ggf. in 
diesem Zusammenhang getroffen worden sind. 

Nach den mir bisher aus acht Bundesländern vor-
liegenden Stellungnahmen ergibt sich, daß in den 
Ländern Bremen und Hamburg die von der Zeit-
schrift „DM" getroffenen Feststellungen nicht be-
stätigt werden konnten. Im Lande Hessen ist sofort 
nach Erscheinen der fraglichen DM-Nummer eine 
Nachprüfung der Erzeugnisse der einzigen im Lande 
Hessen gelegenen und in dem Artikel genannten 
Fleischwarenfabrik veranlaßt worden. Es lag jedoch 
kein Grund zu einer Beanstandung vor. Auch von 
der obersten Veterinärbehörde des Landes Nieder-
sachsen werden die Angaben der DM nicht bestä-
tigt. Dort sind 329 Gulaschkonserven untersucht 
worden; nur bei einzelnen Erzeugnissen war der 
Fett- und Sehnenanteil zu hoch. 

Der Senator für Gesundheitswesen in Berlin hat 
mitgeteilt, daß die Angaben in der DM zwar über-
trieben, aber nicht ganz unberechtigt seien. Die Un-
tersuchungen im dortigen Landesveterinärunter-
suchungsamt hätten immer wieder die schlechte 

Qualität der im Handel befindlichen Gulaschkonser-
ven westdeutscher und Berliner Hersteller aufge-
zeigt. 

Während in den Ländern Nordrhein-Westfalen 
und Schleswig-Holstein nur bei rund 20 bis 25 % 
der untersuchten Proben Verstöße gegen lebensmit-
telrechtliche Bestimmungen festgestellt und bean-
standet worden sind, beträgt der Prozentsatz der 
beanstandeten Gulaschkonserven im Saarland 92,5. 
Dort sind im Jahre 1963 insgesamt 687 Gulasch-
konserven untersucht worden, wovon 636 beanstan-
det wurden. Von diesen 636 Proben stammten 6 aus 
Berlin, 3 aus Frankfurt, 4 aus Hamburg , 564 aus 
Zweigniederlassungen bundesdeutscher Firmen im 
Saarland und 59 aus saarländischen Betrieben. 

In zahlreichen Fällen sind von den Überwachungs-
behörden Strafanzeigen erstattet worden. Ergeb-
nisse der Strafverfahren sind bisher kaum bekannt 
geworden. Angesichts der Tatsache, daß gesetzliche 
Bestimmungen oder verbindliche Richtlinien über 
die Mindestanforderungen an Gulaschkonserven zur 
Zeit noch fehlen, ist das Bundesministerium für Ge-
sundheitswesen der Auffassung, daß bis zur Fest-
stellung der Beurteilungsmerkmale für die Zusam-
mensetzung und Eigenschaften dieser Lebensmittel 
durch die Lebensmittelbuch-Kommission nur die 
gröbsten Auswüchse durch erfolgreiche Strafverfah-
ren unterbunden werden können. 

Anlage 41 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Staatssekretärs Bargatzky vom 30. April 
1964 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Jungmann (Drucksache IV/2202 Frage XIV/11): 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die an die Hebammen 
gestellten beruflichen Anforderungen wesentlich gestiegen sind 
und sich damit zugleich auch die soziale Stellung der Hebammen 
gewandelt hat? 

Der Bundesregierung ist dies bekannt. Im Hinblick 
auf die gesteigerten beruflichen Anforderungen hat 
der Bundesminister für Gesundheitswesen unter Mit-
zeichnung des Bundesministers des Innern und mit 
Zustimmung des Bundesrates im März 1963 eine 
neue Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Hebam-
men erlassen. Die Dauer des Lehrgangs wurde von 
1l/2 Jahren auf 2 Jahre verlängert und der theore-
tische Unterricht auf jährlich 500 Stunden vermehrt. 
Ferner enthält die Verordnung Vorschriften über 
die Vertiefung des praktischen Unterrichts in der 
Kinderheilkunde und in der Säuglingsfürsorge. Mit 
Rücksicht auf diese erhöhten Anforderungen war 
beabsichtigt gewesen, eine abgeschlossene Mittel-
schulbildung oder eine mindestens gleichwertige 
Schulbildung zu fordern, wobei geeignete Bewer-
berinnen mit abgeschlossener Volksschulbildung 
auch in Zukunft nicht von der Ausbildung ausge-
schlossen werden sollten. Der Bundesrat hat die 
Vorschriften über die erhöhten Anforderungen an 
die Vorbildung einstimmig abgelehnt. 

Auf Grund allgemeiner Erfahrung ist die Bundes-
regierung der Ansicht, daß die Qualität der Vor- 
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und Ausbildung auch bei der sozialen Bewertung 
des Hebammenstandes eine nicht unerhebliche 
Rolle spielt. 

Anlage 42 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Staatssekretärs Bargatzky vom 30. April 
1964 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Jungmann (Drucksache IV/2202 Frage XIV/12) : 

Welche Gründe sind für die Bundesregierung maßgebend ge-
wesen, die Hebammengebühren nicht wie vom Bundesrat vorge-
schlagen um 36 %, sondern nur um 28 % zu erhöhen? 

Eine stärkere Erhöhung als die von rund 28 % 
erschien aus folgenden Gründen nicht angemessen 
und vertretbar: 

1. Die Unkosten, die den Hebammen bei ihrer Be-
rufsausübung entstehen, steigen im Gegensatz 
zur Auffassung des Bundesrates nicht im glei-
chen Verhältnis, wie die sich aus der Gebühren-
erhöhung ergebenden Einnahmen. Bei der Fest-
setzung der Gebührensätze war daher zu be-
rücksichtigen, daß der freiberuflich tätigen 
Hebamme nach Anhebung der Gebühren ein 
höherer Prozentsatz ihrer Einnahmen verbleibt, 
.als das bisher der Fall ist. 

2. Die Hebammen führen in zunehmendem Maße 
Anstaltsentbindungen durch. Sie können infolge-
dessen vielfach eine größere Zahl von Entbin-
dungen übernehmen, als der Bundesrat ange-
nommen hat, und damit trotz der geringeren Ge-
bühr für die Anstaltsentbindung höhere Ein-
künfte erzielen. 

3. Die Hebammengebühren waren zuletzt im Jahre 
1960 erhöht worden. Die Erhöhung des Jahres 
1963 ist weit über den Anstieg der Löhne und 
Preise seit dem Jahre 1960 hinausgegangen. Sie 
ist von den Bundesressorts als eine angemessene 
Kompromißlösung angesehen worden, die nach 
sorgfältiger Abwägung aller Gesichtspunkte ge-
troffen worden ist. 

Anlage 43 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Staatssekretärs Bargatzky vom 30. April 
1964 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Stammberger (Drucksache IV/2202 Frage XIV/13) : 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß die in der amt-
lichen  Gebührenordnung für Ärzte (Preugo) in der Fassung der 
Verordnung Pr Nr. 10/57 enthaltenen Wertansätze für ärztliche 
Leistungen angesichts des seit 1957 eingetretenen Anstiegs des 
allgemeinen Preisniveaus noch als angemessen gelten können? 

Wie bereits in der Fragestunde am 7. Januar 1964 
mitgeteilt worden ist, hält die Bundesregierung eine 
Änderung der Gebührensätze der Preugo, die nach 
übereinstimmender Meinung heute nicht mehr zeit-
gemäß sind, für dringend erforderlich. 

Anlage 44 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Staatssekretärs Bargatzky vom 30. April 
1964 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Stammberger (Drucksache IV/2202 Frage 
XIV/14) : 

Wann gedenkt die Bundesregierung eine Entscheidung über 
den nunmehr seit 19 Monaten vorliegenden Antrag der Bundes-
ärztekammer, die Gebührensätze der amtlichen Gebührenordnung 
für Ärzte der Teuerung anzupassen, durch Erlaß einer entspre-
chenden Rechtsverordnung zu treffen? 

Ein im Bundesministerium für Gesundheitswesen 
erstellter Referentenentwurf einer Verordnung über 
die Erhöhung der in der Gebührenordnung für 
approbierte Ärzte und Zahnärzte vom 1. September 
1924 festgesetzten ärztlichen und zahnärztlichen Ge-
bühren ist (im Februar 1964) den beteiligten Bun-
desressorts übersandt worden. Ein Einvernehmen 
konnte bisher nicht herbeigeführt werden. Die Ver-
handlungen werden jedoch, wie ich hoffe, in Kürze 
abgeschlossen werden können. 

Anlage 45 

Schriftliche Antwort 

des Herrn Staatssekretärs Bargatzky vom 30. April 
1964 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dröscher (Drucksache IV/2202 Frage XIV/15). 

Ist die Bundesregierung bereit, die Anwendung der Siebenten 
Verordnung zur Ausführung des Weingesetzes vom 17. Januar 
1958 mit sofortiger Wirkung aussetzen zu lassen, bis das neue 
Weingesetz in Kraft treten wird, um so den Wettbewerb deut-
scher Weine mit der ausländischen Produktion zu ermöglichen? 

Die Bundesregierung hat verfassungsrechtlich 
allein nicht die Möglichkeit, die Siebente Verord-
nung zur Ausführung des Weingesetzes mit sofor-
tiger Wirkung aussetzen zu lassen. Hierzu bedarf 
es einer speziellen Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates. Meine Auffassung zur Alko-
hol-Zucker-Relation deutscher Weine habe ich Ihnen 
bereits in der Fragestunde am 19. Februar 1964 be-
kannt gegeben. Die Auffassung der obersten Landes-
gesundheitsbehörden der Länder ist hierzu inzwi-
schen erfragt. Die Antworten liegen mir  aber  noch 
nicht vor. 

Die von Ihnen zur Aufhebung vorgeschlagene 
Rechtsverordnung enthält außerdem u. a. noch die 
Grenzzahlen für die Zuckerungshöhe deutscher Wei-
ne. Diese Festsetzung ist seit langem eine Forde-
rung der deutschen Weinwirtschaft. Die Grenzzahlen 
werden nach meiner Kenntnis im Grundsatz allge-
mein befürwortet. Nur über die Änderung der Ein-
stufung einzelner Gemarkungen oder Lagen sind 
Überlegungen angestellt worden. Etwaige Berich-
tigungen sollen zu gegebener Zeit durch Rechtsver-
ordnung erfolgen. 
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